
330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 1

Vorlage der Staatsregierung.

(Eingebracht Ende Juli 1919.)

Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr 1919/20
(1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920).

(Entwurf.)

4

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

Artikel 1.

m Die gesamten Staatsausgaben für das Ver¬
waltungsjahr 1919/20 (1. Juli 1919 bis 30. Juni
1920) werden im ersten Teile des beigedruckten
Staatsvoranschlages auf . . - 8.441,795.309 K
festgesetzt.

(2) Hievon entfallen:

a) für die in deutschvsterreichischer Verwaltung
stehenden Gebiete . . . 6.546,925.167 K;

b) für die der deutschösterreichischen Verwaltung
entzogenen Gebiete . . . 1.894,870.142 Iv.

Artikel 2.

Alle Staatsausgaben, gesondert nach ordent¬
lichen und außerordentlichen, dürfen nur für die in
den Kapiteln, Titeln, Paragraphen und Unter¬
teilungen des Staatsvoranschlages bezeichneten Zwecke
verwendet werden.

Artikel 3.

(1) Zur Bedeckung der im Artikel 1 festgesetzten
Staatsausgaben dienen die im zweiten Teile des bei¬
gedruckten Staatsvoranschlages auf 3.454,400.125 K
festgesetzten Staatseinnahmen.

(2) Hievon entfallen:

a) für die in deutschösterreichischer Verwaltung
stehenden Gebiete . . . 2.548,280.614 Iv;

b) für die der deutschöfterreichischen Verwaltung
entzogenen Gebiete . . . 906.119.511 K.
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2    330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

(3) Zur Bestreitung der aus diesen Staatsein¬
nahmen nicht bedeckten Staatsausgaben dienen die
Erlöse aus den im Artikel 5 bezeichneteu Kredit-
Operationen.

Artikel 4.

Die Staatsregierung ist ermächtigt, die
Steuern, Abgaben und Gefälle, dann die sonstigen
Staatseinnahmen nach den bestehenden Normen ein¬
zuheben.

Artikel 5.

<i) Unbeschadet der Bestimmungen des § 1,,
Punkt 2, und des § 3 des Gesetzes vom 2. April
1919, St. G. Bl. Nr. 216, über Kreditoperationen
und der nrit Spezialgesetzen erteilten Kreditvoll¬
machten ist der Staatssekretär für Finanzen ermächtigt:

1. Die Mittel für alle durch normale Staats¬
einnahmen nicht bedeckten Staatsansgaben bis zum
Betrage von 4.000 Millionen Kronen in der Zeit
vom 1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920 durch
Kreditoperationen zu beschaffen;

2. die in der Zeit vom 1. Juli 1919 bis
30. Juni 1920 fällig werdenden Beträge der
deutschösterreichischen Staatsschuld zu prolongieren
oder umzuwandeln;

3. zur Befriedigung unabweisbarer Bedürf¬
nisse Garantien zu übernehmen.

0) Insoweit Kreditoperationen zur Prolon¬
gierung, Umwandlung oder Tilgung bestehender
Schulden vorgenommen werden, sind sie bei An¬
wendung der Bestimmung des Absatzes 1, Punkt 1,
über den zulässigen Höchstbetrag von Kreditope-
rationcn außer Anschlag zu lassen; ebenso sind die
Beträge der gemäß Absatz 1, Punkt 3, übernom¬
menen Garantien in den angegebenen Höchstbetrag
nicht einzurechnen.

(3) Der Staatssekretär für Finanzen hat über
alle getroffenen Maßnahmen der Nationalversamm¬
lung periodisch, mindestens vierteljährlich in Sammel-
referaten zu berichten.

Artikel 6.

ü) Alle bewilligten Kredite dürfen nur bis-
30. Juni 1920 verwendet werden.

<2) Die Verwendungsdauer der Kredite für
stehende Bezüge, wie Gehalte, Pensionen, dann
jene zur Erfüllung von Leistungen, die sich wie
Staatsschuldzinsen auf Rechtstitel grtinden, erlischt
aber erst mit Ablatif der Verjährungsfrist.
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Artikel 7.

(1) Der Staatssekretär für Finanzen ist er-
mächüigt, in der Zeit vom 1. Juli 1019 bis
30. Juni 1920 über bewegliches und unbewegliches
Eigentum, dann über Forderungen aller Art, soweit
hierüber vormals die k. k. österreichischen und
k. u. k. gemeinsamen Behörden, Ämter und An¬
stalten das Versügungsrecht hatten, ans dem Ge¬
biete Deutschösterreichs unmittelbar zu verfügen
und alle hierzu notwendigen Anordnungen zu
treffen.

(2) Der Staatssekretär für Finanzen ist weiters
ermächtigt, in der gleichen Zeit ohne vorausgehende
besondere Zustimmung der Nationalversammlung
gegen nachträgliche Rechtfertigung: *

1. Unbewegliches Staatseigentum, soweit es
während des Krieges für Zwecke des Krieges oder
der Kriegsfürsorge erworben wurde, ohne Rücksicht
auf den Gesamtwert und den Schätzwert des
einzelnen Objektes 51t veräußern;

2. im übrigen unbewegliches Staatseigentum
bis zum Gesamtwerte von 2,000.000 K zu ver¬
äußern, falls der Schätzwert des einzelnen
Objektes 200.000 K nicht übersteigt;

3. unbewegliches Staatseigentum mit Dienst¬
barkeiten bis zmn Gesamtwerte von 400.000 K
zu belasteil, wenn der Wert des einzuräumenden
Rechtes im einzelnen Falle 50.000 K nicht
übersteigt;

4. unbewegliches Staatseigentum mit Bau-
rechten zu belasten.

Artikel 8.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, zwecks
Einführung der elektrischen Zugförderung auf den
deutschösterreichischen Staatsbahnen und den vom
Staate betriebenen Privatbahnen die geeigneten
Vorkehrungen im Rahmen der im ersten Teile des
beigedruckten Staatsvoranfchlages unter Kapitel 30,
Titel 9 „Außerordentliche Aufwendungen für die
Einführung der elektrischen Zugförderung" vorge¬
sehenen Mittel zu treffen

Artikel 9.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes, das ant
1. Juli 1919 wirksam wird, ist der Staatssekretär
für Finanzen betraut.
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Staatsvoranschlag 1919/20.

Erster Teil: Staatsausgaben.

W N-

Staatsausgaben

I. Gberlte Volksorgane.

Oberste Volksorgane:

Nationalversammlung...

Präsident der Nationalversammlung:
Dienstzulage des Präsidenten.
Präsidentschaftskanzlei.

Titel 2 (Summe)..

Kapitel 1 (Summe)..

II. Gerichte öffentlichen Aechtes.

Gerichte öffentlichen Rechtes:

Berfassungsgerichtshvf.

Berwaltungsgerichtshos

Kapitel 2 (Summe)..

Ilk. ütantsrechnungshof.

Staatsrechnungshof.

>,920.100

24.000

692.000

716.000

4,636.100

107.000

493.000

600.000

486.500

. 3,920.100

24.000

692.000

716.000

,636.100

107.000

493.000

600.000

486.500

l
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6 330 der Beilagen. — konstituierende Nationalversammlung.

L-; bi

StaatsKUs gaö en

5^?I

Ordentliche Außer¬
ordentliche

Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

r o n e n

IV. Staatsschuld Dcutschösterreichs.

Staatsschuld Deutschösterreichs:

Verzinsung.

Tilgung.....

Verwaltungsausgaben ...

Kapitel 4 (Summe)..

159,695.670

30.000

1,820.000

161,545.670

Überweisungen.

Überweisungen:

Allgemeine Überweisungen an die Landesfonds
Überweisungen von Erbgebührenzuschlägen.

26,620.790

9,500.000

Kapitel 5 (Summe).. 36,120.790

VI. Pensionen Dentschösterreicht

Pensionen Deutschösterreichs. 5,000.000

VII. Ltaatskanzlei.

-taatskanzlei:

Allgemeine Ausgaben.

Minderheitsschutz und Propaganda.

Staatsgesetzblatt.

Offizielle Zeitungen ..

Telegraphen-Korrespondenzburean.

Nicht verrechenbare Ausgaben.

Wasserkraft- und Elektrizitäts-Wirtschaftsamt

Filmhauptstelle.

Lichtbildstelle.

Oberste Leitung des Hofärars.

Beitrag an die Verwaltung des Hofärars.

1.093.000

400.000

475.000

2.758.000

880.000

200.000

360.000

670.000

100.000

147.000

Kapitel 7 (Summe). 7,083.000

48.000

19,000.000

19,048.000

159,695.670

30.000

1,820.000

161,545.670

26,620.790

9,500.000

36,120.790

5,000.000

1.093.000

400.000

475.000

2.758.000

880.000

200.000

360.000

670.000

100.000

195.000

19,000.000

26,131.000
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung 7

w! N-

StÄLtsausgabeu

Ordentliche
Außer¬

ordentliche
Summe

mit Verwendung bis 30. Juni l 20

Kronen

10

YIH. Inneres und Unterricht.

Staatsanlt für Inneres und Unterricht:

Allgemeine Ausgaben:

Inneres..:.

Unterricht..

Kapitel 3 (Summe).

Inneres:

Besondere Ausgaben:

Staatsaufsicht über die Privatversicherung

Beiräte...

Archiv und Bibliothek..

Auswandererwesen.

Staatspolizei.

Grenzregelung.

Grenzkontrolle.

Titel 1 (Summe).

Unte.rbehörden und Organe:

Politische Behörden.

Polizeibehörden und Polizeiorgane

Gendarmerie...

T itel 2 (Summe).

Kapitel 9 (Summe).

Unterricht:

Schulaufsicht.

Hochschulen und wissenschaftliche Zwecke:

Universitäten.

Fakultäten außer Universitätsverband.

Technische Hochschulen.

Hochschule für Bodenkultur..

Tierärztliche Hochschule.

Sämtliche Hochschulen.i... ..

Wissenschaftliche Anstalten .

Beitrage.

Titel 2 (Summe)

1,580.238

1,581.842

3,162.080

239.480

14.236

189.916

240.000

683.632

8,820.255

41,564.933

25,069.600

75,454.788

76,138.420

1,291.999

8,576.512

139.884

2,155.029

745.108

246.248

607.940

1,064.979

406.167

50.000

8.000

58.000

500.000

600.000

500.000

1,600.000

25,158.000

3,200.000

28,358.000

29,958.000

1,023.289

13,941.867

2,000.000

26.385

41.600

3,091.274

1,630.238

1,589.842

3,220.080

239.480

14.236

189.916

500.000

240.000

600.000

500.000

2,283.632

8,820.255

66,722.933

' 28,269.600

103,812.788

106,096.420

1,291.999

9,599.801

139.884

2,155.029

745.108

246.248

2,607.940

1,091.364

447.76

17,033.141
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8 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung

SLaatSÄUSgabrn

^dmtliche ! L-ummc

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

K r v u e u

10

11

12

Mittlerer uud niederer Unterricht:

Mittelschulen.

Kaufmännisches Bildungswesen.

Volksschulwesen.■.

Lehranstalt für orientalische Sprachen.

Titel 3 (Summe).

Volksbildungswesen..\.

Beiträge und andere Zuwendungen ...'.

Kapitel 10 (Summe).

Kunst:

Bildende Kunst ...

Denkmalpflege..

Musik nud darstellende Kunst.

Literatur...

Kapitel 11 (Summe).

Kultus:

Katholischer Kultus:

Religionsfonde ..

Stiftungen und Beiträge

litel 1 (Summe).

Evangelischer Kultus:

Evangelischer Oberkirchenrat.

Beiträge.

Titel 2 (Summe).

Sonstige Kultusausgaben

Kapitel 12 (Summe).

Kapitel 8—12 (Summe).

13,188.702

670.699

2,709.975

37.401

16,606.777

120.000

138.533

32,099.176

1,197.065

564.483

916.841

27.400

2,705.789

11,415.697

255.688

11,671.385

134.841

589.560

724.401

15.000

12,410.786

270.000

521.760

791.760

10.000

3,893.034

450.000

70.000

520.000

452.022

100.000

552.022

552.022

13,458.702

670.699

3,231.735

37.401

17,398.537

130.000

138.533 |

35,992.210

1,647.065

634.483 s

916.841

27.400

3,225.789

11,867.719

355.688

12,223.407

134.841

589.560

724.401

15.000

12,962.808

126,516.25) 34,981.056 161,497.307
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G

330 ber Q3eilagen. stonftituictcube 9'llltiounhlcrlllllUttlung. 

IStaatsllllit für S' llf±i ~ ................. . ... ; . . .... .. . .. . 

2 

3 ' ~ u fti 50 C trn (1 ft u n gin ben .2 ii n b er 1t : 

Wfigemeine ~hl~gabcn .......... 1 ••••• •••••• • • • • •••.••••• .• • • 

2 ~ei anbere Wusgabell: 

1. @runbfmcf)stvefen . .. ..... ' ... . . ... . ...... : ........ " 

2. @clii~tHdJe ~u!1enbfiiriorge ~ . . ...... ... .. .. .. . . ..... '. 

§ 2 (~ulnm(') . . 

% it e1 3 (~umme) .. 

4 IS tr a f Cl It ft u t t ell . . . , . . . .. . ...... . ... . .. .. . . .... . .... . ... . 

,-_ '\I_h_t_c_",_.!-I __ W_Ut3_~ e_r"_--,-__ c::::._~n~~l~_I. ',' 11_ ;url cn taje I ürbenHid:)e v 

mit >Eertvenbung 6i~ 30. ~uni 1920 1 , 

910.000 

849.600 

26,149.750 

26,149.750 

4,814.670 

~rön e n 

180.000 

550.000 

730.000 

730.000 

910.000 

849.600 

26,149.750 , ' 

180.000 

550.000 " 

730.000 

26,879.750 

4,814.670 

~Ctpitd 13 (®umme).. 32,724.020 730.000 . 33,454.U20 

14 tJinan~berlUaftung: 

1 ~taQtf5l1mt füt ~ilt l1n 5e l1 .. . ...... .. ...•. . . .. . . ..... .. . .. 

;3 nnterbef)örben unb Drgane: 

1 'ü:inanö-lief)örben .. ...... .. . ... . ........... . ............... . 

2 %ecf)ttifcf)e 'ü:illult5fL1ntr9Hc ........... . .. . .. .............. : .. 

. 3 ~inll1lö.)JrofuratUl'en .. .' .................. -.. ... ... ..... ..... . 

,4 'ü:inCln~iitnter . . .. . .. ' .... . . " . . .. ", . . ... ........ ... ......... '. 

5 ~un3ierungsiimtcr .. ... ........ : ... .... . .................. . 

ß ~tC\l1t{\5entraUanc unb ~inan31anbe5fanen ........ . ........... . 

7 @nmbfteuedatajier. . . . . . . . ........ . . . ,. ..... . ..... .. ... . 

8 .8offämter. . . . . . . . . . . . .. . .... . ..... ... .... .. .... ........ . 

9 tyi.nan31uadje .. .. . .... . ..... . . ' .. . . .... . . ......... . .... . .. . 

::titer 2 (~umme) .. 

1- - --
6,711.062 

10,723.479 

220.010 

753.092 

5,066.790 .1 

364.500 

694.110 

1,983.483 

4,064.163 \ 

7,712.240 i 
I,,· 

31,681.867 I !:~ 
!falJitel 14 (®ulnme) .. 38,292.929 I:. 

I-~---I·-------'- ti------! iJ; 
j ~, 

'" 
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10 330 der Beilagen. — konstituierende diationalversammlung.330 ber ~eiftlgen. - S!ottftituiettn'ot 91atioulllbtrflllluubutg. 

ÖffenHicgc Sl(ogaoen: 

~il:efte @5teucrn: ' 

@)teuere~efution . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Slfnberc metroaltung5au~gaflen .. . , . . ... ........ ... ... . . .. : .. . 

QSoraroeiten für bie mermö~etl5abgabe 

Drbentlid)c Wu%er", 
IIrb entlid)e 

mit 7Scrroenlnmg bif, 30. Suni 1920 

~riJnen · 

:315.500 - ........ . .. . 

47.800 

5,000.000 

315.500 

47.800 

5,000.000 

363.300 5,363.300 % i tel 1 (@?umme) .. 
1----------1---------1·-----------11 

0,000.000 

2 ,Bölle : 

3 

1 

2 

1 

2 

,BoTfrüdgaoen ..... .. .... . 

ffiüdgc5af}ftc ,BoniiC0etfteTfult~en . . ... . ..... ... . .. . . ....... , .. . 

5titel 2 .(6umme) .. 

QS e r 0 r n lt dj f, 1t e u ern: 

3 mrnnntlt)eht:'~onififationcn 

. % it er 3 (®uml11e) .. 

480.000 

350.000 

480.000 

350.000 
I----~----I---------I,----------~I 

830.000 
-------1-----

150.000 

3,120.000 

3,270.000 

830.000 

150.000 

.. .. . 3,12o.0~. 1 

3,27Q.000 

4 ® eoü9 ten : 

f merroaUungsausgavcn . .. . ..... .... . .. . . .. ......... '.' ...... . 1,562.400 .......... . . 1,562.400 

2 ffiüdgaocn . . ... , ..... . , .... \. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,897.400. . . . . . . . . . . . 2,897.400 
1----------1----------1------------1. 

~ it er 4 (6umme).. . 4,469.800 _. . ... ...... 4,459.800 

~ult Jicntltg ..... . . ... ......... . ... . .. . . . .............. . 

S'enlJitd 15 (®umme) .. 

16 IDCono1Jole: 

1 %aunf: 

1 Q:röeugung: 

1. ~bl11i: ni:ftration . _ ...... .. : .. .. .. .. .. . . . . . .. .. : .... _ . _ 

2. %aoaffauf ............. ' ... .. .. ........ . .. .. . ..... - .. 

2 

1----------1---------1·-----------:1 

8,923.100 5,000.000 13,923.100 
1--------1----------1--------11 

3,618.000 

60;000.000 

3(},861.500 

842.000 

% i tel 1 (®ul11l11e).. 96,398.000 842.000 
I -------~·I---------!-------II 
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung 11

S- SS-

StaatsLUSgalren

Ordentliche
Außer¬

ordentliche
Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

.fronen

16

17

18

toaig:

Erzeugung

Verschleiß.

Titel 2 (Summe).

wüßstoffe.

Stautslvtterien:

Zahlenlotto.

Klassenlotterie .

Verwaltungsausgaben

Titel 4 (Summe).

Kapitel 16 (Summe).

Betriebe:

Staatsdruckerei

'Münzwesen

Kapitel 17 (Summe).

Kassenverwaltung:

Rückzahlung von Kaduzitäten.

Notstandsunterstützungen bei Elementarschäden

Münzverlust:

Kursverlust.

Ausmünzungsverlust.

Titel 4 (Summe).

Abfuhr von Berwaltungseinnahmen Deutschösterreichs
an die Liquidationsmasse.

Verschiedene Ausgaben:

Kreditpolizeiliche Staatsaufsicht.

Postsparkassenverkehr der Staatskassen.

Verwendung des Staatsanteiles an Gefällsstrafgelder-Überschüssen
Andere Ausgaben..

Titel 5 (Summe).

Kapitel 18 (Summe).

Kapitel 14—18 (Summe).

20,587.500

43.500

20,631.000

5,080.000

15,285.100

32,637.440

957.080

48,879.620

170,988.620

15,326.000

1,612.400

16.938.400

11.000

324.300

400.000

240.000

156.000

1,120.300

1,131.300

236,174.349

2,172.500

2,172.500

3,014.500

10.000

10.000

260.000

4,400.000

7.000

4,407.000

18,000.000

22,667.000

30,791.500

22,760.000

43.500

22,803.500

5,080.000

15,285.100

32,637.440

957.080

48,879.620

174,003.120

15,326.000

1,622.400

16,948.400

11.000

260.000

4,400.000

7.000

4,407.000

18,000.000

324.300

400.000

240.000

156.000

1,120.300

23,798.300

266,965.849
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12 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung12 

19 

\ 

20 

;3;30 b,er ~ei1agen. - ~lttltfiitttittcttn.t 9ltttiouahuxfttttttultntg. 

I 

~(uf3cr" I 
ürbentlid)c orbcntfic9c ~ 

I 
@5umme 

~faabfau;ggalr.en mit )ßctlOenbUltn bis 30. Suni 1920 

• ~l'rJ)1ten 
J 

1 

2 .2ef)r" unh meriud)sltJel en: 

1 ' 6taat5anftalten .. ....... . . ...... ... .. . : .. ,. ,. , ..... . .... . . 1,199.944 loH.460 1,359.394 

2 9Hd)tftaatlid)e ~nfta{ten . ... . :. ..... . , .. . , ..... , ............ . 270.000' .......... ... .. 270.000 

3 ~örberungsmitter . ... , , ...... .. , , , , . , . , , , , . . . , , .. . . . . ..... . 
1----..':. � 

:289.000 ................ 289.000 

1,758.9<14 159.450 1,918.394 
--

i::ite1 2 (6mnme) . . 
1-----1--

3 .2 U n b e s htl t u r: 

4 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

.2anbesfultllrorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .... . 

.2anb" unb ~orftltJirtid)aft .... ............ .. . ....... ....... . . 

~ntltJiiHerung unb' metlJiiHerung .......... , . .. . . . ... , .. ... , .. . 

mgrarild)e o.perationen ... , . , ..... . . , .. . , . , .... , , . , .. . . , , .. . 

meitrag äum ID1:eIiorationsrOllb .... , . , , . , .. , .. .. ' ...... .. . " .. . 

958.601 

2,680.237 

1,500.000 

896.753 

3,000.000 

5,258.900 

146.863 

:204.390 

958.501 

7,939,137 \ 

1,646.863 

1,101.143 

3,000.000 

6 ' ijonbfiit ~ie~3ud)t unb mie1)l1erltJertung ... ... . ......... .. ... ' 1_'_' _ • • _,_._. _' ._._. _'1 _. _ .. _._. _. _ . . _._. _. '_1_' ._fl._. -' '-'-' -' -' '_'_"1 

'.! it e1 3 (®umme) .. s __ 9_,0_3_5_.4_9_1_
1
--5-,6-1-0-.1-63-

1
--14-,6-4-5-.6-4-4 I 

~ferbe5udJt . .... ' " ..................... . . , .. , ....... ,. 

)ß eteriniintJejen ...... . . . ..... .......... .. . ..... .. ..... . 

200.000 8,338.000 I 
1,798.030 

8,138.000 

1,798.030 
I----------I---------i·----------~I 

~ a pi tel 19 (@5unn1te).. 22,690.510 
I-----l-----~l,------Ii 

ö,019.603 28,710.113 

l5i 0 t ft tu t-r t f cfj Cl f t: 
~o,rft", unh 'llomä'n enbireftioHen . . . , .... . .. . . . .... ... . " 990.915 .. . ... , .... . 

I 
~ I 

990.910 I 
----- ---~----I-------I : 

2 ~ II r ft e u nb SD 0 m ä n e n b e 5 ® t a nt e 5 : 

1 

2 

metrieMuu5gnoen .... . , . , .... . . , . . .. . ...... . .. .. . , .. , .... , 13,422.410 31O.l.l\)0 13,733.010 

9leunnfagen .... . . . . ... .... ... ', ... .. . .. , . . ...... ... . . . . ..... ,., . ... ,. . ,UO.900 410.900 I 
I----------I.---------I----------~IA 

/' 

13,422.410 721.500 14,143.910 ' ;titel 2 (®umme) , . 
1----------1----------1-----------

2,289.220 

~itel 3 (®umme) .. 
1----------11----------1·-----------11 

~ alJiter 20 (®umme). . 16,702.545 969.440 17,671.985 
I----------I---------I·----------~I 

rtalJ itel 19--20 (eumme).. 39,393.Q55 6,989.043 46,382.098 
-----"--- 1---1----1\' 
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Titel

Paragraph

330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 13

Ataatsausgaben

Ordentliche j „Amtliche Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

K r o n e n

21

22

XU. Handel. Gewerbe, Industrie und Sauten:

Staatsakt für Handel, Gewerbe, Industrie und
Bauten.

Handel, Gewerbe, Industrie:

A l l g e m e i n e Ausgaben:

Beiräte.

Handelsberichterstattung..

Handelsstatistik.

Jndustrieförderung .

Exportförderung.

Auswandererschutz .

Beiträge.

Heimatschutz..

Ausftellungswesen.

Wasserkraftkataster.

Direktion für den Bau der Wasserstraßen (Persönliche Bezüge)

Kapitalsbeteiligung..

Titel 1 (Summe).

Patentwesen:

Patentamt.

Patentgerichtshof

Titel 2 (Summe).

Technisches Bersuchswesen

Eichwefen.

Gewerbeförderung:

Staatsanstalten.

Nichtstaatliche Anstalten

Förderungs-Mittel.

Titel 5 (Summe)..

5,978.286

33.300

206.000

1,151.160

1,000.000

716.000

20.000

36.000

20.240

49.338

3,232.038

1,318.800

16.000

1,334.800

146.902

839.600

774.245

215.000

281.400

1,270.645

824.797

37.500

425.000

56.000

430.000

812.570

1,761.070

6,803.083

33.300

206.000

1,151.160

1,000.000

753.500

20.000

36.000

20.240

474.338

56.000

430.000

812.570

4,993.108

1,318.800

16.000

1,334.800

146.902

839.600

774.245

215.000

281.400

1,270.645
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14 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung

>Ss

SLaatsausgaben

Oübentlidje Lunrme

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

K r o n e n

22

24

Gewerbliches Bildung sw esen:
Staatsanstalten..
Nichtstaatliche Anstalten..
Förderungsmittel...

Titel 6 (Summe)

Kapitel 22 (Summe)

Bergwesen:
Bergbehörden.
Montanlehranstalten

Montanbetriebe:
Betriebsausgaben.
Neuanlagen.

Titel 3 (Summe).

Erwerb von Bergbauberechtigungen

Kapitel 23 (Summe»

Bauten:
Staatsbandienst.

S t r a ß e n b a n t e n:
Ordentliche Ausgaben.

Außerordentliche Ausgaben:
1. Leitungskredit.
2. Niederösterreich.......
3. Oberösterreich.
4. Salzburg..
5. Steiermark.
6. Kärnten.
7. Tirol.
8. Vorarlberg.

§ 2 (Summe)..

Titel 2 (Summe) ..

5,298.317

1,306.081

66.700

6,671.098

13,495.083

298.617

377.161

10,307.880

10,307.880

10,983.658

2,596.248

7,547.000

7,547.000

1.003.500

1,003.500

2,764.570

20.000

16.340

1,652.000

1,668.340

500.000

2,188.340

16.000

1,108.400

468.440

753.300

1,247.800

453.100

1,558.959

589.960

6,195.959

6,195.959

6,301.817

1,306.081

66.700

7,674.598

16,259.653

298.617

397.161

10,324.220

1,652.000

11,976.220

500.000

13,171.998

2,596.248

0547.000

16.000

1,108.400

468.440

753.300

1,247.800

453.100

1,558.959

589.960

6,195.959

13,742.959

330 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 82

www.parlament.gv.at



(jctu.iümujfe
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24

Staatsausnaben

Wasserbauten:

Ordentliche Ausgaben

Außerordentliche Ausgaben:

1. Leitungskredit.

2. Niederösterreich.

3. Oberösterreich.

4. Salzburg.

5. Steiermark.

6. Kärnten.

7. Tirol.

8. Vorarlberg.

Hochbauten:

Ordentliche Ausgaben

Außerordentliche Ausgaben:

1. Leitungskredit.

2. Niederösterreich.

3. Oberösterrcich .

4. Salzburg.

5. Steiermark.

3. Kärnten.

7. Tiro!.

8. Vorarlberg.

9. Tabakverwaltung .. .

10. Salzverwaltung ....

Staatsgebäudcverwaltung

Ordentliche Außer¬
ordentliche öuntme

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

Kronen

§ 2 (Summe).

Titel 3 (Summe).

Titel 4 (Summe).

Kapitel 24 (Summe).

Kapitel 21—24 (Summe).

1,808.735

1,808.735

4,355.280

16,307.263

46,764.290

5.000

2,105.100

1,701.660

183.600

277.633

301.000

214.200

892.000

5,680.193

5,680.193

20.000

10,660.334

1,732.740

45.000

3,307.846

313.792

1,629.953

360.000

1,600.000

29.000

19,698.665

7,446.231

39,021.048

44,798.755

1,808.735

5.000

2,105.100

1,701.660

183.600

277.633

301.000

214.200

892.000

5,680.193

7,488.928

20.000

10,660.334

1,732.740

45.000

3,307.846

313.792

1,629.953

360.000

1,600.000

29.000

19,698.665

11,801.511

55,328.311

91,563.045

k
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Titel

Paragraph

16 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung

25

4

5

6

3
1

9

Ordentliche Außer¬
ordentliche toitmme

Staatsausgaben

XIII. Soziale Verwaltung.

Soziale Verwaltung:

Staatsamt für soziale Verwaltung.,.

Soziale Verwaltung im Allgemeinen:

Sozialversicherung.•.

Kriegsbeschädigtenfürsorge:

1. Heilfürsorge für Kriegsbeschädigte.

2. Berufliche Ausbildung.

3. Versorgungsgebühren, Kranken- und Sterbegeld.
4. Fallweise Unterstützung von Kriegsbeschädigten und ihren
Angehörigen..

5. Verwaltungs- und Verfahrungsausgaben.

6. Subventionen an Kriegsbeschädigtenorganisationen .

§ 2 (Summe)..
Jugendfürsorge:

1. Allgemeine Fürsorge .:.

2. Gesundheitliche Fürsorge.■ •••

§ 3 (Summe)..

Blinden- und Taubstummenfürsorge.
Wvhnungssürsorge.

Arbeitersürsorge:

1. Arbeitsvermittlung.
2. Einigungsämter.

§ 6 (Summe)..

Gewerbeinspektion.

Titel 2 (Summe),.
B o l k s g e s u n d h e i t:

Staatsanstalten.

Besondere Ausgaben:

1. Bekämpfung von Epidemien.
2. Bekämpfung von Bolkskrankheiten.

3. Assanierungen.

4. Fachliche Ausbildung 4..
5. Krankenanstalten und Krankenpflegewesen.

6. Verschiedene Maßnahmen.

§ 2 (Summe)..

Gesundheitsdienst in den Ländern.

Titel 3 (Summe)..

Kapitel 25 (Summe) ..
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 17

<34

26

27

28

bi N-

SLaatsauAMbrn

Ordentliche Außer¬
ordentliche Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

XIV. Außeres.

Äußeres:

Staatsamt für Äußeres.

Außendienst:

Diplomatischer Dienst..

Konsulatsdienst.

Titel 2 (Summe)

Kapitel 26 (Summe)

XV. Heerwesen.

Heerwesen:

Staatsamt für Heerwesen...

Wehrmacht.

Militärgerichtswesen..

Pulver- und Sprengmittelmonopol.

Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürsorge:

Staatskommission und Amt für Kriegsgefangenen- und Zivilinter¬
niertenangelegenheiten .

Fürsorgemaßnahmen für Kriegsgefangene..

Zivilkleider für Heimkehrer...

Titel 5 (Summe).

Kapitel 27 (Summe).

XVI. Volksernährung.

Volksernährung:

Staatsamt für Volksernährung:

Allgemeine Ausgaben.

Ernährungsinspektion...

Zentral-Preisprüfungskommisfion.

Ernährungsbeirat..

Titel 1 (Summe).

Kronen

2,176.162

1,045.810

1,043.463

2,089.273

4,265.435

12,945.007

225,534.646

3,159.144

3,272.000

887.309

887.309

245,798.106

2,222.500

352.000

447.200

40.000

3,061.700

1,400.000

1,400.000

12,931.150

200.000

48,415.000

120,000.000

168,415.000

181,546.150

3,576.162

1,045.810

1,043.463

2,089.273

5,665.435

12,945.007

238,465.796

3,359.144

3,272.000

887.309

48,415.000

120,000.000

169,302.309

427,344.256

2,222.500

352.000

447.200

40.000

3,061.700

2
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18 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.
Titel

Paragraph

StaaLsausgaben

Ordentliche Außer¬
ordentliche

Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

Kronen

29

30

Äußerer Ernährungsdienst:

Allgemeine Ausgaben.

Kriegswucherämter...

Lokale Preisprüfungsstellen.

Titel 2 (Summe).

Kapitel 28 (Summe).

XVII. Verkehrswesen.

Staatsamt für Verkehrswesen _

Eisenbahnen:

Tariferstellungs- und Abrechnungsbureau der deutsch-
österreichischen Staatsbahnen.

Generalinspektion der deutschösterreichischen Eisenbahnen

Elektrisierungsamt der deutschösterreichischen Staats¬
bahnen ...

Hauptwagenamt der deutsch österreichischen Staatsbahnen

Altersversorgungsanstalten und sonstige Wohlfahrts¬
einrichtungen.-.

Staatsbah »betrieb:

Zentraldienst der Direktionen:

1. Persönliche Ausgaben...

2. Sachliche Ausgaben.

Bahnaufsicht und Bahnerhaltung:

1. Persönliche Ausgaben.

2. Sachliche Ausgaben (einschließlich der Löhne der Arbeiter)

Stations- und Fahrdienst:

1. Persönliche Ausgaben.

2. Sachliche Ausgaben.

Zugförderungsdienst:

1. Persönliche Ausgaben.

2. Sachliche Ausgaben.

Werkstättendienst und Erhaltung der Fahrbetriebsmittel:

1. Persönliche Ausgaben.

2. Sachliche Ausgaben...

3,061.700

6,017.540

2,545.800

427.550

808.080

468.220

1,864.150

20,617.360

1,278.400

17,966.950

50,916.000

112,985.340

9,336.790

52,816.650

279,218.620

67,176.370

56,762.020

9.500.000

3.140.000

450.000

13,090.000

13,090.000

200.000

9.500.000

3.140.000

450.000

13,090.000

16,151.700

6,217.540

2,545.800

427.550

808.080

468.220

1,864.150

20,617.360

1,278.400

17,966.950

50,916.000

112,985.340

9,336.790

52,816.650

279,218.620

67,176.370

56,762.020
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330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung 19

SraAtsausgÄben

Ordentliche Außer¬
ordentliche Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

Kronen

30

31

32

Hilfsanstalten für den Betrieb:

1. Persönliche Ausgaben.

2. Sachliche Ausgaben.

Sonstige Betriebsausgaben-

Steuern und Umlagen.

Salzgeschäft.

Außerordentliche Ausgaben....

Sachliche
Ausgaben

3,824.770

1,997.170

15,670.700

3,419.190

2,161.000

Titel 6 (Summe). 696,147.330

Garantierte Eisenbahnen.

Außerordentliche Aufwendungen für bauliche Herstel¬
lungen und Fahrbetriebsmittelbeschaffung:

Bauliche Herstellungen.

Fahrbetriebsmittelbeschaffung

Titel 8 (Summe).

Außerordentliche Aufwendungen für die Einführung
der elektrischen Zugförderung.

Bahnbau Landeck —Töfens.

Vorschußzahlungen an die Südbahngefellfchaft

Kapitel 30 (Summe).. 702,261.130

Schiffahrt:

Binnenschiffahrt.

Bodensee-Dampfschiffahrt.

39.100

805.010

Kapitel 31 (Summe)..

Post, Telegraph und Fernsprecher:

Generaldirektion fürPost-, Telegraphen- und Fernsprech¬
wesen . .

844.110

3,583.820

Post-, Telegraphen- und Fernsprechanstalt:

Betriebsausgaben:

1. Perfonalausgaben...

2. Sachausgaben.

73,593.730

62,990.700

1 (Summe). 136,584.430

13,734.000

13,734.000

2,900.000

22,000.000

140,100.000

162,100.000

60,000.000

2,000.000

24,000.000

264,734.000

217.900

217.900

3,824.770

1,997.170

15,670.700

3,419.190

2,161.000

13,734.000

709,881.330

2,900.000

22,000.000

140,100.000

162,100.000

60,000.000

2,000.000

24,000.000

966,995.130

39.100

805.010

844.110

3,583.820

73,593.730

63,208.600

136,802.330
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20 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung

w 83-

Staatsausgabrn

Ordentliche Außer¬
ordentliche

Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

Krön e n

34

Anlagen:

1. Bahnhofpostbauten.

2. Telegraphen-, Fernsprech- und Rohrpostanlagen

3. Postautomobilwesen.

§ 2 (Summe).

Titel 2 (Summe).

Postsparkassenamt (deutschöfterreichische Gebarung)..

Kapitel 32 (Summe)..

Kapitel 29—32 (Summe)..

XVIII. Svnalilieruug.

Staatskommission für Sozialisierung

XIX. Kriegsmaßnahmen.

Kriegsmaßnahmen:

Unterhaltsbeiträge.

Kriegsflüchtlinge..

Zivilkriegsbeschädigte.....

Zivilkleider sür Frontheimkehrer.

Verschiedene Entschädigungen für Kriegsschäden.
0

Kriegsgebiete:

Allgemeine Ausgaben.

Kriegskreditanstalt Klagenfurt.

Andere, ehemals österreichische Kriegsgebiete.

Titel 6 (Summe).

136,584.430

13,737.846

153,906.096

863,028.876

440.000

2,000.000

26,400.000

2,600.000

31,000.000

31,217.900

690.000

31,907.900

296,841.900

100.000

2,000.000

26,400.000

2,600.000

31,000.000

167,802.330

14,427.846

185,813.996

1.159,870.776

540.000

71,500.000

25.000. 000

150.000

18.000. 000

200,000.000

71,500.000

25.000. 000

150.000

18.000. 000

200,000.000

2,520.000

15,000.000

1,000.000

18,520.000

2,520.000

15,000.000

1,000.000

18,520.000
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Titel

Paragraph

Staats ansgaderr

Ordentliche
Außer¬

ordentliche
Summe

34 Erleichterung der Lebensführung:

Mindestbemittelte.

Verbrauchervereinigungen.

Verbilligung von Lebensmitteln für die Allgemeinheit.

Bolksbekleidung..

Familien Internierter.

Verschiedene Ausgaben...

Titel 7 (Summe).

Wirtschaftliche Hilfe für einzelne Bevölkerungsgruppen:

Arbeitslose..

Gewerbetreibende.

Industriezweige.

Fremdenverkehrsunternehmungen.

Zeitungsunternehmungen.

Verschiedene Ausgaben.

Titel 8 (Summe).

Staatsangestellte:

Zulagen an aktive Angestellte:

a) Staatsangestellte.

b) Staatsbahnangestellte

§ 1 (Summe).

Einmalige Zuschüsse an aktive Angestellte:

a) Staatsangestellte

b) Staatsb ahnang estellte

§ 2 (Summe).

Übergangsbeiträge an aktive Angestellte:

a) Staatsang estellte.

b) Staatsbahnangestellte

§ 3 (Summe).

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

r o n e n

50.000. 000

30.000. 000

1.300,000.000

840.000

285.000

100.000

65,000.000

675.000

150,000.000

200.000

4,000.000

100.000

50.000. 000

30.000. 000

1.300,000.000

840.000

285.000

100.000

1.381,225.000 1.381,225.000

65,000.000

675.000

150,000.000

200.000

4,000.000

100.000

219,975.000 219,975.000

103,800.000

41,000.000

144,800.000

19,400.000

22,000.000

41,400.000

103,800.000

41,000.000

144,800.000

19,400.000

22,000.000

41,400.000

1
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22 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.
Titel

Paragraph

34

StLalsausgaden

Ordentliche
Außer¬

ordentliche
Summe

mit Verwendung bis 30. Juni 1920

Kronen

10

10

Aushilfen an Angestellte des Ruhestandes und an Hinterbliebene
von Angestellten:

a) Staatsangestellte ....

b) Staatsb ahnang estellte

4 (Summe).

Einmalige Zuschüsse an Angestellte des Ruhestandes und an Hinter¬
bliebene von Angestellten:

a) Staatsangestellte

b) Staatsbahnangestellte

5 (Summe).

Übernahme von Abzügen durch den Staat für:

a) Staatsangestellte.

b) Staatbahnangestellte.

§ 6 (Summe).

Zuschüsse zu Diäten, Zehrgeldern und Reisepauschalien:

a) Staatsangestellte.

b) Staatsbahnangestellte ...

§ 7 (Summe).

Unterstützung bei Beschaffung von Gebrauchsgegenständen.

Wirtschaftliche Hilfe für:

a) Staatsang estellte.

b) Staatsbahnangestellte

§ 9 (Summe).

Weitere Maßnahmen.

Titel 9 (Summe).

Volks- und Bürgerschullehrer:

Teuerungszulagen, Zuschüsse an die Länder

Anschaffungsbeiträge....

Titel 10 (Summe).

7.600.000

3.400.000

11,000.000

7.800.000

2.200.000

10,000.000

7.900.000

1.100.000

9,000.000

200.000

60,000.000

60,000.000

120,000.000

300,000.000

636,400.000

7.600.000

3.400.000

11,000.000

7.800.000

2.200.000

10,000.000

7.900.000

1.100.000

9,000.000

200.000

60,000.000

60,000.000

120,000.000

300,000.000

638,400.000

I
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~ 
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Cl 
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"" 
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~ 

Cl ....... Cl 

~ b2 ~ 

34 11 

1 

2 

3 

23 

I 
mU\3er" I DrbentH41e orbentH41e - ~ tSumme 

mit ~ertuenbung 6i~ 30. ~uni 1920 

~erf 41iebene Ma \3na~mcn:_ 

mmt~fjanblungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ...... . 
ÜlJertua41ung' ,frieg~tuirtf41arm41er Drganilationen .......................... . 

'~ r 0 n e n 

20.000 

80.000 

220.000 

20.000 

80.000 

220.000 mnbere Ma\3naljmen '" ..... ' ....... . ............. ~ . . . . . . . . .. . .......... . 
I---------I---------I·----------I~ 

. 320.000 320.000 % it cI 11 (tSumme).. .. ......... . 
B---------I~-------I·----------I~ 

~ a ~ itd 34 (~umme).. ............ 2.571,090.000 2.571,090.000 

I 
~a~itef 1-34 (®umme) .. 2.065,113.941 3.301,706.204 5.366,820.145 

xx. giquibntion. *) 

35 ~eitrag ö'u ben .2iquibation~au~gaoen ... .. ....... 825,070.099 355,034.923 1.180,105.022 

~af>itef 1-35 (®umme) .. 2.890,184.040 3.656,741.127 . 6.546,925.167 

xXI. 'nufd)nlttfttttt. **) 

5lllt~ g ao en für bie b er b eutf cf) öfterreicf)if cf) en 
~erttJ artung I entöo genen ®eoiete.............. 956,540.735 938,329.407 1.894,870.142 

,®:efam~ ~faaf;a:au:a:gab:en .. 3.846,724.775 4.599,070.534 8.441,795.309 

. *) ,3ergHeberung fie~e ' %~itfjeft XX. 
, **) ~ie Unterteilung ber 5,JSCLul41CLHJetr~ge auf Me ein~elnen ~CLl>itel 1- 35 ift au~ ber Sjaul>tülJerfi41t tS.ette 36 · ~u 

entne~men. . ' . 
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Titel

Paragraph

24 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

2. Teil: Staatseinnahmen.

Staalseinnahnrrn

I. Gbrrsie MLZorgane.

Oberste Volksorgane .

II. Gerichte öffentlichen Rechtes.

Gerichte öffentlichen Rechtes.

III. Staatsrechnungshof.

Staatsrechnungshof.

IV. Staatsschuld Deutschöjlerreichs.

Staatsschuld Deutschösterreichs.

V. Überweisungen.

Überweisungen

VI. Pensionen Deutschösterreichs.

Pensionen Deutschösterreichs:

Beiträge der Staatsangestellten..

VII. Staatsbanken

Staatskanzlei:

Staatsgesetzblatt.

Offizielle Zeitungen.

Telegraphen-Korrespondenzbureau
Filmhauptstelle...

Lichtbildstelle .

Ordentliche Außer¬
ordentliche

Kronen

30.100

Kapitel 7 (Summe).

2,800.000

120.000

2,658.000

450.000

600.000

80.000

3,908.000

Summe

30.100

2,800.000

120.000

2,658.000

450.000

600.000

80.000

3,908.000
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Titel

Paragraph 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 25.

10

Slaalseirmahrnrn
Ordentliche

Außer¬
ordentliche

Kronen

VIII. Inneres und Unterricht.

Staatsamt für Inneres und Unterricht:

Allgemeine Einnahmen:

Inneres.

Unterricht...

Kapitel 8 (Summe)..

Inneres:

Besondere Einnahmen:

Staatsaufsicht über die Privatversicherung

Unterbehörden und Organe:

Politische Behörden.

Polizeibehörden und Polizeiorgane.

Gendarmerie .. . ...

Titel 2 (Summe).

Kapitel 9 (Summe).

Unterricht:

Schulaufsicht.

Hochschulen und wissenschaftliche Zwecke:

Universitäten.

Fakultäten außer Universitätsverband.

Technische Hochschulen.

Hochschule für Bodenkultur.

Tierärztliche Hochschule.

Sämtliche Hochschulen.....

Wissenschaftliche Anstalten.

Beiträge...

Titel 2 (Summe)..

Mittlerer und niederer Unterricht:

Mittelschulen..

Kaufmännisches Bildungswesen..

Volksschulwesen.

Lehranstalt für orientalische Sprachen.
r

Titel 3 Summe)..

2.500

2.500

323.480

97.100

1,195.750

3.400

1,296.250

1,619.730

2.050

793.804

11.565

320.901

131.330

10.000

32.600

1,300.200

1,508.260

102.345

278.437

3.150

1,892.192

—

1.000

7.201

8.201

Summe

2.500

2.500

323.480

97.100

1,195.750

3.400

1,296.250

1,619.730

2.050

793.804

11.565

320.901

131.330

10.000

32.600

1,300.200

1,509.260

109.546

278.437

3.150

1,900.393

330 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 82

www.parlament.gv.at



Titel

Paragraph

26 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung

Staatseinnahmen

10

11

12

13

Volksbildungswesen.

Beiträge..

Kapitel 10 (Summe).

Kunst:
Bildende Kunst.

Denkmalpflege.

Musik und darstellende Kunst.

Literatur .

Ordentliche
Außer¬

ordentliche

Kronen

13.506

9.730

223.500

Kapitel 11 (Summe).. 246.736

Kultus:

Katholischer Kultus:

Religionssonde.

Stiftungen und Beiträge

Tilel 1 (Summe).

Evangelifcher Kultus:

Evangelischer Oberkirchenrat

Beiträge..

Titel 2 (Summe).

Sonstige Kultuseinnahmen

Kapitel 12 (Summe).

Kapitel 8—12 (Summe).

IX.

Justiz:
Staatsamt für Justiz.

Oberster Gerichtshof..

Justizverwaltung in den Ländern

Strafanstalten.

Kapitel 13 (Summe).

1,825.099

11.271

1,836.370

1,836.370

6,899.996

200

763.700

1,463.936

2,227.836

8.201

58.380

58.380

58.380

66.581

Summe

218

3,202.861

13.506

9.730

223.500

246.736

1,883.479

11.271

1,894.750

1,894.750

6,966.577

200

763.700

1,463.936

2,227.836
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Titel

Paragraph 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 27

14

15

Staatseinnahmen
Ordentliche

Außer¬
ordentliche

Kronen

X. Finanzen.

Finanzverwaltung:
Staatsamt für Finanzen.

Unterbehörden und Organe:

Finanzbehörden.

Technische Finanzkontrolle.

Finanzprokuraturen.

Finanzämter.

Punzierungsämter.

Staatszentralkasse und Finanzlandeskassen

Grundsteuerkataster.

Zollämter.

Finanzwache.

10.000

Titel 2 (Summe)..

Kapitel 14 (Summe)..

Öffentliche Abgaben:
Direkte Steuern:

Realsteuern:

Grundsteuer.

Hausklassensteuer.

Hauszinssteuer...

Fünfprozentige Steuer.

25.220

370

129.100

7.450

2.500

329.300

171.734

126.800

792.4"!

802.474

§§ 1—4 (Summe).

Personalsteuern:

ö Allgemeine Erwerbsteuer...

6 Erwerbsteuer von Hausier- und Wandergewerben .

7 | Erwerbsteuer rechnungspflichtiger Unternehmungen.

8 8 Rentensteuer.

9 Einkommensteuer.

10 Besoldungssteuer.

111 Tantiemensteuer.

5—11 (Summe)..

Summe

10.000

25.220

370

129.100

7.450

2.500

329.300

171.734

126.800

792.474

802.474
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Titel

Paragraph

28- 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

15

14

Staatseinnahmen

Kriegssteuer.

Brotauflage:

1. Grundbesitzer..

2. Höherbemittelte

Ordentliche Außer¬
ordentliche Summe-

Kronen

§ 13 (Summe)

§ 1—13 (Summe).

Verzugszinsen, Exekutionsgebühren und Strafen

Titel 1 (Summe).

Zölle:

Eingangs- und Ausgangszölle

Nebengebühren.

Zollsicherstellungen.

Titel 2 (Summe).

Verbrauchssteuern:

Branntweinsteuer:

1. Branntweinabgabe ...

2. Preßhefeabgabe.

3. Denaturierungsgebühr

§ 1 (Summe).

Biersteuer..

Mineralwassersteuer..

Zuckersteuer.

Mineralölsteuer..

Zündmittelsteuer...

Schaumweinstcuer.

Weinsteuer samt Kontrollgebühr..

Fleischsteuer (auf offenem Lande).

Linienverzehrungssteuer:

1. in Wien..

2. in anderen Städten (Verpachtung)

§ 10 (Summe).

111 Verschiedene Einnahmen

Titel 3 (Summe).

250,692.300

1,721.000

252,413.300

66,200.000

510.000

350.000

67,060.000

30,000.000

120.000

90.000

30,2 10.000

16,000.000

2.300.000

79.000. 000

3.200.000

6,000.000

2.500.000

42.000. 000

1.400.000

5,000.000

500.000

5,500.000

150.000

188,260.000

117,000.000

19,868.640

36,898.990

56,767.630

292,969.490

117,000.000

19,868.640

36,898.990

56,767.630

543,661.790

1,721.000

292,969.490 545,38i.790

66,200.000

510.000

350.000

67,060.000

30,000.000

120.000

90.000

30,210.000

16,000.000

2.300.000

79.000. 000

3.200.000

6,000.000

2.500.000

42.000. 000

1.400.000

5,000.000

500.000

5,500.000

150.000

188,260.000
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Paragraph

15

16

17

Staatseinnahmen

Gebühren:

Stempel.

Rechtsgebühren

Taxen.

Eisenbahnverkehrssteuern:

1. Fahrkartensteuer ..

2. Frachtsteuer.

3. Gepäcksteuer.

Punzie rungsgebühren.

Monopole:

Tabak:

Erzeugung-

Verschleiß.

Salz:

Erzeugung

Verschleiß

Süßstoffe.

Staatslotterien:

Zahlenlotto.

Klassenlotterie.

Verwaltungseinnahmen

Betriebe:

Staatsdruckerei

Münzwesen-

§ 4 (Summe).

Titel 4 (Summe).

Kapitel 15 (Summe).

Titel 1 (Summe).

Titel 2 (Summe).

Titel 4 (Summe).

Kapitel 16 (Summe).

Kapitel 17 (Summe).

Ordentliche Außer¬
ordentliche Summe

Kronen

26,000.000

120,000.000

2,200.000

38.000. 000

40.000. 000

2,800.000

80,800.000

229,000.000

416.100

737,149.400

280.200

327,535.000

327,815.200

2,651.000

44,608.700

47,259.700

15,010.000

24,000.400

41,900.000

282.200

66,182.600

456,267.500

20,843.200

1,750.300

22,593.500

292,969.490

26,000.000

120,000.000

2,200.000

38.000. 000

40.000. 000

2,800.000

80,800.000

229,000.009

416.100

1.030,118.890

280.200

327,535.000

327,815.200

2,651.000

44,608.700

47,259.700

15,010.000

24,000.400

41,900.000

282.200

66,182.600

456,267.500

20,843.200

1,750.300

22,593.500
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—SBBB—

P-
<3

K-

SlÄÄLseinnÄhmrn

18 Kassenverwaltung:

Kaduzitäten. 61.000

Münzgewinn:

Kursgewinn.

Ausmünzungsgewinn

Titel 2 (Summe).

Zinsen aus mobilem Staatsvermögen 1,700.000

Rückersatz von Verwaltungsausgaben Deutschösterreichs
aus der Liquidationsmasse.....

Unbewegliches Staatseigentum:

Veräußerungen.

Belastungen.

Nutzungen...

Ablösungen.

Titel 5 (Summe).

Verschiedene Einnahmen:

Staatsaufsichtsgebühren.

Regiekostenbeiträge..

Staatsanteil von Gefällsstrafgelder-Überschüssen.

Rückzahlung von Schuldbeträgen.

Andere Einnahmen..

Titel 6 (Summe).

Kapitel 18 (Summe).

Kapitel 14—18 (Summe).

200.000

200.000

30,000.000

497.350

61.000

200.000

200.000

1,700.000

30,000.000

497.350
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fr*

19

20

21

22

S3-

StÄatsrinnahmrn

XI. Land- und Forstwirtschaft.

Landwirtschaft, Allgemeine Verwaltung:

Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft.

Lehr- und Versuchswesen.

Landeskultur..

Pferdezucht...

Veterinärwesen. ..

Kapitel 19 (Summe)..

Forstwirtschaft:

Ordentliche Außer¬
ordentliche

Kronen

1.800

245.920

63.800

1,190.500

456.700

1,958.720

Forst- und Domänendirektionen.,...

Forste und Domänen des Staates.

Forste und Domänen des Religionsfondes .

Kapitel 20 (Summe)..

Kapitel 19 und 20 (Summe)..

XII. Handel, Gewerbe, Industrie und Hauten.

Staatsamt für Handel, Gewerbe, Industrie und
Bauten....

Handel, Gewerbe, Industrie:

Allgemeine Einnahmen:

Handelsstatistik.

Ausstellungswesen.

Titel 1 (Summe).

Patentwesen.

Technisches Versuchswesen ....

Eichwesen.

Gewerbeförderung.

Gew erbliches Bildungswesen.

Kapitel 22 (Summe).

27,513.950

4,626.100

32,140.050

34,098.770

44.400

121.000

6.600

127.600

28.000

26.350

1,121.100

12.100

486.768

1,801.918

5,580.000

5,580.000

300

238.490

5,818.490

18.000

18.000

Summe

1.800

245.920

5,643.800

1,190.500

456.700

7,538.720

27,514.250

238.190 4,864.290

32,378.540

39,917.260

44.400

121.000

6.600

127.600

28.000

26.350

1,121.100

12.100

504.768

1,819.918
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G? N-

Slaalsrinnahmen
Ordentliche

Außer¬
ordentliche

Kronen

Summe

23

24

25

Bergwesen:

Bergbehörden..

Montanlehranstalten.

Montangebühren.

Montanbetriebe:

Betriebseinnahmen .

Neuanlagen .

Titel 4 (Summe).

Erwerb von Bergbauberechtigungen.

Kapitel 23 (Summe).

Bauten:

Staatsbaudienst.*.

Straßenbauten.

Wasserbauten.

Hochbauten..

Staatsgebäudeverwaltung.

Kapitel 24 (Summe).

Kapitel 21—24 (Summe).

XIII. Soziale Verwaltung.

Soziale Verwaltung:
Staatsamt für soziale Verwaltung -

Soziale Verwaltung im Allgemeinen:

Sozialversicherung.

Kriegsbeschädigtenfürsorge.

Jugendfürsorge.

Blinden- und Taubstummenfürsorge.

Wohnungsfürsorge..

Arbeiterfürsorge.

Gewerbeinspektion.

Titel 2 (Summe).

35.000

379.030

12,185.320

12,185.320

12,599.350

68.050

94.978

57.166

481.026

701.220

15,146.888

34.450

500.000

11.600

511.600

4.988

10.000

10.822

25.810

43.810

35.000

379.030

12,185.320

12,185.320

12,599.350

68.050

99.966

67.166

10.822

481.026

727.030

15,190.698

34.450

500.000

11.600

511.600
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w sa-

SLaaksrinnahmen
Ordentliche Außer¬

ordentliche

.K r o n e n

Summe

25

26

27

28

Volksg esundheit:
Staatsanstalten.
Besondere Einnahmen.
Gesundheitsdienst in den Ländern.

*Titel 3 (Summe).

Kapitel 25 (Summe).

XIV. Außeres.

Äußeres:
Staatsamt für Äußeres.

Außendienst:
Diplomatischer Dienst
Konsulatsdienst.

Titel 2 (Summe).

Kapitel 26 (Summe).

XV. Heerwesen.

Heerwesen:
Staatsamt für Heerwesen.
Wehrmacht.
Militärgerichts wesen.
Pulver- und Sprengmittelmonopol.
Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürsorge.

Kapitel 27 (Summe)..

734.285

1.000

735.285

1,281.335

200.000

200.000

200.000

100.800
1,533.081

3,165.500

4,808.381

XVI. Volksernährung.

Volksernährung:
Staatsamt für Volksernährung.
Äußerer Ernährungsdienst.

Kapitel 28 (Summe).

22.000
4.000

26.000

734.285

1.000

735.285

1,281.335

200.000

200.000

200.000

109.800

1,533.081

3,165.500

4,808.381

22.000

4.000

26.000

3
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es w SR-

Staatseinnahmen
Ordentliche Außer¬

ordentliche

Kronen

Summe

29

30

31

32

XVII. Verkehrswesen.

Staatsamt für Verkehrswesen...

Eisenbahnen:

Tariferstellungs- und Abrechnungsbureau der deutsch-
österreichischen Staatsbahnen.

Staatsbahnbetrieb:

Transporteinnahmen.

Sonstige Einnahmen.

Einnahmen aus dem Salzgeschaft

Außerordentliche Einnahmen....

Titel 2 (Summe).

Anteil des Staates am gemeinschaftlichen Verkehr und
am Ertrage von Privatbahnen.

Garantierte Eisenbahnen.
BorschußrückZahlungen von der Südbahngesellschaft...

Kapitel 30 (Summe).

Schiffahrt:

Binnenschiffahrt..

Bodensee-D.ampfschiffahrt

Kapitel 31 (Summe).

Post, Telegraph und Fernsprecher:
Generaldirektion für Post-, Telegraphen¬
sprechwesen.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechanstalt:

Post.
Telegraph.

Fernsprecher.

Andere Einnahmen.

Titel 2 (Summe).

Postsparkassenamt (deutschösterreichische Gebarung)......-

Kapitel 32 (Summe).

Kapitel 29—32 (Summe).

122.330

164.000

537,788.800
45,102.310

2,415.000

585,306.110

585,470.110

2.240
214.400

216.640

3.100

123,000.000
13.000. 000
35.000. 000

4,845.000

175,845.000

18,924.288

194,772.388

780,581.468

4,056.320

4,056.320

910.800
550

1,000.000

5,967.670

1,513.000

1,513.000

1,513.600

7,480.670

122.330

164.000

537,788.800
45,102.310

2,415.000
4,056.320

589,362.430

910.800
550

1,000.000

591,437.780

2.240
214.400

216.640

3.100

123,000.000
13.000. 000
35.000. 000

6,358.000

177,358.000

18,924.288

196,285.388

788,062.138
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<s£ W St-

Staatseinnahmen
Ordentliche Außer¬

ordentliche Lumme

K r o n e n

33

34

35

XVIII. Sozialisierung.

Staatskommission für Sozialisierung

XIX. Kriegsmaßnahmen.

Kriegsmaßnahmen:
Kriegsgüterverwertung.

Kriegsflüchtlinge.

Zivilkleider für Frontheimkehrer.

Staatsanteil am Zündhölzchenpreis.

Lizenzgebühr für das Erzeugnis der Branntwein-
Produktionsbrennereien .

Verschiedene Maßnahmen:

Überwachung kriegswirtschaftlicher Organisationen •
Andere Maßnahmen.

Titel 6 (Summe).

Kapitel 34 (Summe).

Kapitel 1 — 34 (Summe).

XX. Kiguidation. *)

Anteil an den Liquidationseinnahmen

Kapitel 1—35 (Summe).

XXI. Panlchalrrserve.**)

Einnahmen aus den der deutschösterreichischen
Verwaltung entzogenen Gebieten.

2.072,371.449

2,373.664

2.074,745.113

780,998.079

Gesamte Staatseinnahmen.. 2.855,743.192

15.000. 000

50.000. 000

400.000

3,900.000

2,000.000

152.500

200.000

352.500

71,352.500

409,087.331

64,448.170

473,535.501

125,121.432

598,656.933

15.000. 000

50.000. 000

100.000

3,900.000

2,000.000

152.500

200.000

352.500

71,352.500

2.481,458.780

66,821.834

2.548,280.614

906,119.511

3.454,400.125

*) Zergliederung siehe Teilheft XX.
**) Die Unterteilung der Pauschalbeträge aus die einzelnen Kapitel 1—35 ist aus der Hauptübersicht, Seite 37, zu entnehmen.
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Haupübersicht 1919/20.

Z

StaatsausgLben

i
ii
in
IV
V
VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII
XIV
XV
XVI

XVII

XVIII
XIX

XX

13

35

Oberste Volksorgane.
Gerichte öffentlichen Rechtes ...
S t a at s re ch nu n g sh o f.
Staatsschuld Deutschösterreichs.
Überweisungen.
Pensionen Deutsch österreichs....
Staatskanzlei.

Inneres und Unterricht:
Staatsamt.
Inneres.
Unterricht.
Kunst.
Kultus.

Kapitel 8—12 (Summe).

Justiz.

Finanzen:
Finanzverwaltung..
öffentliche Abgaben.
Monopole.
Betriebe.
Kassenverwaltung...

Kapitel 14—18 (Summe).

Land- und Forstwirtschaft:
Landwirtsckaft.
Forstwirtschaft.

Kapitel 19---20 (Summe).

Handel, Gewerbe, Industrie und Bauten:
Staatsamt.
Handel, Gewerbe, Industrie.
Bergwesen.
Bauten.

Kapitel 21—24 (Summe).

Soziale Verwaltung.
Äußeres.
Heerwesen.
Volksernährung.

Verkehrswesen:
Staatsamt.....
Eisenbahnen.
Schiffahrt.
Postverwaltung.

Kapitel 29—32 (Summe).

Sozialisierung.
Kriegsmaßnahmen.

Kapitel 1—34 (Summe).

Beitrag zu den Liquidationsausgaben.

Gesamte Skaatsansgaben.
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Hauptübersicht 1919/20.~aupfüberlid!f - 191g/20~ 

~·faafBJ:itn tafp1tEn 

fYinmlögeie~fidje 
ml1fii~e 

@ritlJ~en I-XX 
(.~a~itef 1-35) 

~aUlc1)lürei('rtJe 
@ntlJ.):lC XXI 

,~rl11tcn 

.$ltntm:e 

Dberfie 5Boffi3organe .... ~ ........ ... ... .. . ... ........... ... . . . .......... ...... . . .. . . ....... . 
@erid)te öftentfid)en med) t ei3 ...................... . . . ... . ..... ... .............. . ........... . 
~taati3red)nung59 0 r ..................................................... -.. . ...... .... .... . 
~taat5fdjuf h ~eutfcf)öfterteidj@ . ..• . .. .. .. ; .. . . 30.100 ..... . .... .... . ;30.100 

~~~f~Oel~l~n~ee~tfd)'Öft~~~~i~~'::::::::::: : :::::: ...... 2:80'0.666' ... ... i:2·oo.60ü· ...... 4,'0'00.666' 
~taati3fan&lei ....... . .. . . . . . .... .... ....... . , . 3,908.000 . ...... . ....... 3,908.000 

Snneres unh Unterdcf)t: 
®taati3amt . .. ....... ; .... .......... . .. ... . " . . 2.500 .... . .... .... .. 2.500 
Snnerei3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,619.730 33.400 1,653.130 
Unterricf)t......................... . ........... 3,202.861 805.007 4,007.868 
S'runft .......... , .. '" .... ........ . ..... " .. ... 246.736 . .............. 246.736 
~UftU5 ..... ... ... .... ..•.... .. -.. .. . .. . .. .. .. . . 1,894.750 1,024.750 2,919.500 • 1------------1------------·1------------1. 

S'ra~itef 8-12 (\Summe). . 6,966.577: 1,863.167 8,829.734 
I------------ I-------------I-------~---I. 

S u fii 5 .... . ...... ... '.' ........ . ..... . .... .. .... 1 ______ 2,_2_27'---._83_6_, r ___ 6_8_L!_. 9_3_3_
1 
___ 2_,8_1_2_.7_69_

1
• 

~inan&e n: 
iYinaltbOertuaftung..... . .............. ....... 802.474 251.60() 1,054.080 
tlffentlicf)e ~n)gaben . . ... ......... .... . .. ... .. 1.030,118.890 350,168.510 1.380,287.400 
monolJofe ............ ..... . .... .... ... . ...... 456,267.600 169,231.600 625,499.100 
metriebe ... ... ..... .. ..... .. .. . . . ... .. ........ 22,593.500 . . .. .. . . . . ..... . . 22,693.500 
S'ralfenoertualtung.... .... . .................... 34,906.591 287.200 35,192.791 

-----,---·-I:------I-------I~ 
S'ralJite1 14-18 (\Summe) .. 1.644,687.955 519,938.916 2.064,626.871 

1------------1------------1-----------1 • 

.2 a n b '" u n b ~ 0 r fito i rt f cf) a f t : 
.2anbtuirtlcf)a\ft................................ 7,538.720 139.000 7,677.720 
%otfttuirtfc9uft................................ 32,378.540 - 2,705.130 35,083.670 

I------------· I-----------·i---~------·II 
sralJitef 19-20 (\Summe). . 39,917.260 2,844.13042,761.390 

I--~--------I------------I-------II 

Sj an h cf, @HOerDe, Sn hu fide un b mau 1en: . 
\Staati3amt ............. '" -..... ...... " . .... . 44.400 1.300 45.700 
Sjanbel, @etuetDe, Snbuftrie .. .. ...... ...... .. . 
mergtuefen .. . .. .. . .......... . , ................ . 
mauten ............. , .•...........•........... 

1,819.918 506.617 2,326.535 
12,599.350 57,294.240 69,893.590 

727.030 
i 174.345 901.375 

stalJitef 21-24 (\Summe) . . 15,190.698 57,976.502 73,167.200 

~oöiafe 5BetlualtunB ... . . ...... .... .......... . 
Sl(u13 e'tei3 ........ , ...................... .. . ... . 
Sjeertuefen .................. .. .... .......•. · . ... . 
~olBernäf)runB·:···· ·· ·········· · ·· · ······ · · . 

1,281.335 12.000 1,293.335 
200:000 • • 0 .............. .. .. ...... 200.000 

4,808.381 420.143 5,228.524 I 
26.00b .. ........ . ..... .. . .. .. .... 26.000 

~~ r f e f) r i3 tu e f e n : 
\Staat~amt .. ..... .... .. . . .... . .........•...... 122.330 ................ .. ...... .. 122.330 
@:i1 enfla9.nen .. ..... .. ...................... .. . 
~cf)iffa1)rt ... ............. . ................ ... . . 
~oftoertua1tung ...... ....... . .. .... .. .. ...... . 

591,437.780 246,904.040 838,341.820 
216.640 ........ ... .............. .. 216.640 

196,285.388 37,929.590 234,214.888 

!ratJite1 29-32 (\Summe) .. 788,062.138 284,833.540 1.072,895.678 

®oöiaH]ierung ...•. . ... ... ...... .. ; ........ .. . ............. ... ..... .. . ..................... .. .. .................... 
Shiegi3ma13na~men ..... . ......•............. ', . 71,352.500 2,200.000 73,552.500 

~apiteI 1-34 (~umme) .. 2.481,458.780 871,873.321 3.353,332.101 

~{nteil l1n ben .2iquibati on sei nn119men ...... . . 66,821.834 34,246.100 101,068.024 

2.548,_280.614 906,119.511' 3.454,400.125 

I 

/ 
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Wien, Ende Juli 1919.

Erläuterungen
zum

Entwürfe des Finangsetzes für das Verwaltungsjahr 1919/20.

I. Abschnitt: Grundlagen der Gebarung in der Vorperiode (1. No¬
vember 1918 bis 30. Juni 1919).

In der ersten Verwaltungsperiode der Republik Deutschösterreich (1. November 1918 bis
30. Juni 1919) war die Führung des Staatshaushaltes mit dem Gesetz vom 27. November 1918,
St. G. Bl. Nr. 74, provisorisch geregelt.

Für einen Teil (1. November bis 31. Dezember 1918) dieser Verwaltungsperiode ist ein
Staatsvoranschlagsentwurf infolge der außerordentlichen Verhältnisse überhaupt nicht zustandegekommen;
für diesen ersten Zeitabschnitt wurden im administrativen Wege und in improvisierter Weise lediglich
die Obergrenzen der Gebarung einerseits mit der Hälfte der im letzten österreichischen Staatsvoran-
schlagsentwurfe für 1918/19 enthaltenen Ansätze und andrerseits — für die in diesem Voranschlag
nicht vorgesehenen Gebarungen — mit einem den Staatsämtern zur Verfügung gestellten Summarkredit
von je einer Million Kronen festgesetzt. Z

Für den Rest der ersten Verwaltungsperiode (1. Jänner bis 30. Juni 1919) wurde der Ent¬
wurf eines Finanzgesetzes samt Staatsvoranschlag am 5. Februar 1919 der Provisorischen National¬
versammlung zur verfassungsmäßigen Genehmigung vorgelegt,-) der aber nicht verabschiedet wurde.
In diesem Entwürfe des Staatsvoranschlages für das erste Halbjahr 1919, welcher die Grundlage der
Gebarung in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. Juni 1919 bildete, st waren vorgesehen:

Staatsausgaben l . .... 2.477,249.100K
Staatseinnahmen.1.229,728.900 „

Abgang . 1.247,520.200 K
Tie Ansätze dieses Entwurfes konnten infolge der außerordentlichen Verhältnisse vielfach nur auf

rohen zumeist schlüsselmäßig ermittelten Schätzungen der Zentralstellen zustandegebracht werden und
standen überdies mit den tatsächlichen staatswirtschaftlichen Verhältnissen insofern nicht in Überein¬
stimmung, als die Ansätze auf jenes Staatsgebiet abgestellt waren, auf das die Republik Deutschöster¬
reich ihre Souveränität angesprochen hat („Ganz-Deutschösterreich"), 1) während die Staatswirtschaft im
ersten Halbjahr 1919 infolge der durch andere Nationalstaaten vorgenommenen Besetzung einzelner
Gebietsteile (insbesondere Deutschböhmen, Sudetenland, Südmähren, Südtirol und einige südliche Rand¬
gebiete) der Hauptsache nach sich tatsächlich nur auf ein wesentlich kleineres Staatsgebiet („Klein-
Deutschösterreich") beschränken mußte.

0 Erlaß des Staatssekretärs der Finanzen vom 21. November 1918, Z. 393, und vom 4. Dezember 1918,
Z. 4343.

2) 196 der Beilagen der Provisorischen Nationalversammlung.
st Erlaß des Staatsamtes der Finanzen vom 5. Februar 1919, Z. 7000.
Z Gesetz und Staatserklärung vom 22. November 1918, St. G. Bl. Nr. 40 und 41,, Vollzugsanweisung

vom 3. Jänner 1919, St. G. Bl. Nr. 4.

330 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 82

www.parlament.gv.at



42 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Überdies sind seit der Aufstellung des Staatsvoranschlagsentwnrfes für das erste Halbjahr 1919
durch zahlreiche neue Gesetze, Vollzugsanweisungen, administrative Verfügungen und Maßnahmen viel¬
fache und sehr wesentliche materielle Änderungen in den Staatsausgaben und Staatseinnahmen ein¬
getreten, welche nachträglich zusammengefaßt wurden.

Hienach wurden sestgestellt:

Nachträgliche Staatsausgaben. 1.565,948.018 K
Nachträgliche Staatseinnahmen. 109,010.000 „

Hiebei wurden grundsätzlich nur jene Mehr- oder Minderausgaben (Einnahmen), die aus
neuen Gesetzen, Vollzugsanweisnngen und adniinistrativen Verfügungen und Maßnahrnen entsprungen
sind, nicht aber jene Mehrausgaben (Mehreinnahmen) berücksichtigt, die gegenüber den Ansätzen des
Staatsvoranschlages automatisch durch den notwendigen Mehrbedarf, insbesondere durch Preissteigerungen
oder durch Mehreingänge entstanden sind. Weiters wurden die im Laufe des ersten Halbjahres 1919
eingetretenen Änderungen im staatlichen Verwaltungsorganismus5) aus dem Grunde nicht berücksichtigt,
weil diese vorläufig keine wesentlichen materiellen Änderungen in den Staatsausgaben (Staatseinnahmen)
bewirkten und die lediglich formelle Überstellnng oder Umstellung der Prälinfinaransätze zu Verrechnungs¬
schwierigkeiten geführt hätte.

Unter den nachträglich festgestellten Staatsausgaben für das erste Halbjahr 19t 9 sind hervor¬
zuheben: Überweisungen an die Länder (-0 28°4 Millionen Kronen), Heerwesen (4- 92 2 Millionen
Kronen), Inneres (-0 20°6 Millionen Kronen), Postverwaltung (4- 22*1 Millionen Kronen), Bau¬
wesen (4- 15'7 Millionen Kronen), Verkehrswesen (4- 57*9 Millionen Kronen), Kriegsmaßnahmen
(4- 1.116*9 Millionen Kronen, insbesondere für Verbilligung von Brot und Fleisch, für Arbeitslose,
Teuerungszuschüsse für Staatsangestellte re.), Staatsschuld Österreichs (4- 82*3 Millionen Kronen),
Pensionen Österreichs (4- 40*7 Millionen Kronen), Vorschüsse aus Forderungen der Heereslieferanten
(4- 80 Millionen Kronen).

Unter Eiurechnung der nachträglich ausgewiesenen Staatsausgaben (Staatseinnahmen) würden
sich folgende Endsummen des Staatsvoranschlagsentwurfes für das erste Halbjahr 1919 ergeben:

Staatsausgaben. 4.043,192.118 K
Staatseinnahmen. 1.338,738.900 „

Abgang . 2.704,453.218 K

Zur Bestreitung der aus den Staatseinnahmen nicht bedeckten Staatsausgaben im ganzen Zeit¬
raum der ersten Verwaltringsperiode (1. November 1918 bis 30. Juni 1919) standen der Staats-
regierung Kreditermächtigungen in dem mit den Gesetzen vom 27. November 1918, St. G. Bl.
Nr. 74 (8 2), und vom 2. April 1919, St. G. Bl. Nr. 216 (88 1 und 3), bewilligten Umfange zur
Verfügung.

Der Staatsrechnungsabschluß für die Verwaltungsperiode vom 1. November 1918 bis
30. Juni 1919 wird genläß 8 4 des Gesetzes vom 4. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 344, in der
Form einer Gebarungsnachweisung zu erstellen sein, deren Gliederung sich dem Schema des Staatsvor¬
anschlagsentwurfes für das erste Halbjahr 1919 unter Bedachtnahme auf die bis zum 30. Juni 1919
eingetretenen Änderungen im staatlichen Verwaltungsorganismus anzupassen haben wird. Die Ergebnisse
des Staatsrechnungsabschlusses werden erst in einigen Monaten sestgestellt werden können, waren daher
im Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Staatsvoranschlages noch nicht bekannt.

\

0 Gesetz vom 14. März 1919, 3t. G. Bl. Nr. 180.
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II. Abschnitt: Formaler Aufbau des Staatsvoranschlages 1919/20.

Der formale Aufbau des vorliegenden Staatsvoranschlages beruht im Wesen auf derselben
Systematik, wie sie jenem des Staatsvoranschlages für das erste Halbjahr 1919 zugrunde liegt.

Vor allem mußte auch formell auf die fortdauernden Tatsachen Bedacht genommen werden, daß
die Staatswirtschaft Deutschöfterreichs sich aus zwei Gebarungskomplexen zusammensetzt, deren einer die
Funktionen des deutschösterreichischen Staates als selbständigen Wirtschaftskörper umfaßt, während der
andere alle jene Einnahmen (Ausgaben) in sich schließt, welche sich aus der Teilnahme des deutsch¬
österreichischen Staates an der Liquidation des früheren Österreich ergeben.

Aus dieser Doppelgebarung ergeben sich von selbst zwei Teile des Voranschlages:

1. Die deutschösterreichischen Gruppen 1 bis XIX (Kapitel 1 bis 34) einerseits und
2. Die Liquidationsgruppe XX (Kapitel 35) andrerseits.

Zu 1. Deutsch österreichische Gruppen I bis XIX:

Hier sind alle jene Gebarungen dargestellt, die ausschließlich oder doch vorwiegend deutsch¬
österreichischen Zwecken dienen, soweit sie nicht als Liquidationsgebarungen gesondert ersaßt und in der
Liquidationsgruppe dargestellt werden konnten. Da sonach in den deutschösterreichischen Gruppen einige
ziffermäßig nicht gesondert erfaßbaren Liquidationsausgaben (Einnahmen) mitenthalten sind, wurde zum
Zwecke der Abrechnung mit den Nationalstaaten bei Kapitel 18 (Kassenverwaltung) ein Verrechnungsansatz
(„Rückersatz von Verwaltungsausgaben Deutschösterreichs aus der Liquidationsmasse", beziehungsweise
„Abfuhr von Verwaltungseinnahmen Deutschösterreichs an die Liquidationsmasse") vorgesehen.')

In der Reihung und Zusammensetzung der deutschösterreichischen Gruppen sowie ihrer
Unterteilung haben sich gegenüber dem Voranschläge für das erste Halbjahr 1919 nicht unbedeutende
Verschiebungen ergeben, die ihren Grund vornehmlich in Änderungen des obersten Verwaltungsorganismus
und in Kompetenzverschiebungen innerhalb desselben haben.")

Im einzelnen wäre zu erwähnen:
Gruppen I bis III beziehen sich aus die außerhalb der sogenannten Ministerialetats stehenden

Staatsorgane und Verwaltungsbehörden.
Gruppe 1 (Kapitel 1) trägt nunmehr die Bezeichnung „Oberste Volksorgane" (früher „National¬

versammlung"); hier wurde der Ansatz für die neu errichtete Präsidentschastskanzlei eingereiht.
Gruppe II (Kapitel 2) „Gerichte öffentlichen Rechtes", und Gruppe III, (Kapitel 3)

„Staatsrechnungshof", sind in Bezeichnung und Zusammensetzung gegenüber der Vorperiode un¬
verändert.

Gruppe IV, (Kapitel 4) „Staatsschuld Deutschösterreichs", enthalt — wie in der Vor¬
periode —- lediglich den Dienst der Staatsschulden Deutschösterreichs, während der Anteil am Dienste
der Staatsschulden des früheren Österreich unter den Liquidationsausgaben (Kapitel 35) erscheint.

Gruppe V, (Kapitel 5) „Überweisungen",, enthält die Vorsorgen für die Überweisungen an die
Länder.

ff Siehe auch Seite 57.
9 Siehe Artikel 9 und 10 des Gesetzes vom 14. März 1919, St. G. Bl. dir. 190, über die Staatsregierunz
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Gruppe VI, (Kapitel 6) „Pensionen Deutschösterreichs", enthält lediglich die auf die Dienstzeit
ab 1. November 1918 entfallende Quote der Pensionen der deutschösterreichischen Zivilangestellten,
während die auf die Dienstzeit bis 31. Oktober 1918 entfallende Quote der Pensionen der deutschöster¬
reichischen Zivilstaatsangestellten und die Pensionen der früheren österreichischen Zivilstaatsangestellten
unter den Liquidationsausgaben (Kapitel 35) erscheint.

Der in der Vorperiode unter Gruppe VIII (Kapitel 8) dargestellte Etat des Staatssiegelamtes
Entfällt mit Rücksicht ans die Aufhebung des Amtes des Staatsnotars und des ihm unterstellten Staats¬
siegelamtes. . i

Gruppen VII bis XIX (Kapitel 7 bis 34), dienen der Darstellung der ressortmäßig gegliederten
Verwaltungszweige. Die Reihung der Staatsämter im Voranschläge stimmt mit jener im Gesetze vom
14. März 1919, St. G. Bl. Nr. 180, über die Staatsregierung überein.

Gruppe VII, (Kapitel 7) „Staatskanzlei", umfaßt neben den in der Vorperiode bereits ,
enthaltenen Ansätzen auch die Ansätze für die neu angegliederten Ämter (Wasserkraft- und Elektrizitäts¬
wirtschaftsamt, Filmhauptstelle, Lichtbildstelle und Oberste Leitung des Hofärars) sowie den Beitrag zur
Deckung des Abganges des Hofürars.

Gruppe VII, (Kapitel 8 bis 12) „Inneres und Unterricht" (in der Vorperiode Gruppen XI
und XII, Kapitel 11 und 12): Die Vereinigung der Agenden der Innen- und Unterrichtsverwaltung in
einer Gruppe entspricht der durch Gesetzt verfügten Zusammenlegung der ehemaligen Staatsämter für
Inneres und für Unterricht.

Gruppe IX, (Kapitel 13) „Justiz" (früher Gruppe XIII, Kapitel 13).
Gruppe X, (Kapitel 14 bis 18) „Finanzen" (früher Gruppe XIV, Kapitel 14 bis 18).
Gruppe XI, (Kapitel 19 und 20) „Land und Forstwirtschaft" (früher Gruppe XV,

Kapitel 19 und 20).
Gruppe XII, (Kapitel 21 und 22) „Handel, Gewerbe, Industrie und Bauten" (früher

Gruppen XVI, XVII und XXII, Kapitel 21 „Gewerbe, Industrie und. Handel", Kapitel 23 „Öffent¬
liche Arbeiten" und Kapitel 31 „Kriegs- und Übergangswirtschaft"): Die Änderung in der Zusammen¬
setzung dieser Gruppe ist eine Folge der Vereinigung der früheren Staatsämter für Gewerbe, Industrie
und Handel, dann für öffentliche Arbeiten, sowie für Kriegs- und Übergangswirtschaft im neuen Staats¬
amte für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, ch Die Angelegenheiten der Schiffahrt sowie des
Post-, Telegraphen- und Fernfprechwesens hingegen wurden dem Staatsamte für Verkehrswesen zugewiesen
und sind demnach im Etat dieses Staatsamtes (Kapitel 31 und 32) Präliminarmäßig vorgesehen.

Gruppe XIII, (Kapitel 25) „Soziale Verwaltung" (früher Gruppe XX, Kapitel 29 „Soziale
Fürsorge" und Gruppe XXI, Kapitel 30 „Volksgefnndheit"): Die Vereinigung dieser Gruppen ergibt sich
aus der Zusammenlegung der früheren Staatsämter für soziale Fürsorge und für Volksgesundheit zu¬
dem Staatsamt für soziale Verwaltung. Im Etat der sozialen Verwaltung gelangt nunmehr auch das
Erfordernis für Kriegsbeschädigte, das im letzten Voranschläge in Gruppe XXIII, Kapitel 32 „Kriegs¬
maßnahmen", Titel 1, § 3, veranschlagt war, infolge der gesetzlichen Regelung der Kriegsbeschädigten--
fürsorgech zur Darstellung.

Gruppe XIV, (Kapitel 26) „Äußeres" (früher Gruppe IX, Kapitel 9).
Gruppe XV (Kapitel 27) „Heerwesen" (früher Gruppe X, Kapitel 10): Dieser Etat erfuhr eine

Erweiterung durch die gesetzlich ch angcordnete Eingliederung der Kriegsgefangenen- und Zivilinternierten-
fürsorge, deren Gebarungen in der Vorperiode der Hauptsache nach in der Gruppe XXIII, Kapitel 32
..Kriegsmaßnahmen", (Titel 10) veranschlagt waren.

Gruppe XVII, (Kapitel 28) „Volksernährung" (früher Gruppe XIX, Kapitel 28) enthält, nur
die Vorsorgen für den Verwaltungsdienst im Interesse der Volksernährung, während die Aufwendungen <
iür die Verbilligung von Lebensmitteln selbst — ebenso wie in der Vorperiode — unter den Kriegs¬
maßnahmen (Kapitel 34, Titel 5 „Erleichterung der Lebensführung") dargestellt werden.

Gruppe XVII, (Kapitel 29 bis 32) „Verkehrswesen" (früher Gruppe XVIII, Kapitel 26
und 27 „Verkehrswesen", Gruppe XVI, Kapitel 22 „Postverwaltung"). In diesem Etat sind außer
den Vorsorgen für Eisenbahnen (Kapitel 30) auch die Ansätze für die Angelegenheiten der Schiffahrt

s) Gesetz vom 14. März 1919, St. G. Bl. Nr. 180, über die Staatsregierung.
V Gesetz vom 25. April 1919, St. G. Bl. Nr. 245, über die staatliche Entschädigung der Kriegsinvaliden,.

-Witwen und -Waisen.
si Gesetz vom 3. April 1919, St. G. Bl. dir. 219, über die Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertensürsorge..
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HKapitel 81) und des Post- und Telegraphen- und Fernsprechwesens (Kapitel 82) einbezogen.H Tie
Gebarung der staatlichen Fremdenverkehrsförderung wurde beim Etat der Eisenbahnen (Kapitel 30,
Titel 6, Z 7, „Sonstige Betriebsausgaben") mitveranschlagt. Z

Gruppe XVIII, (Kapitel 33) „Sozialisierung" (neu), enthält lediglich die Vorsorgen für die
Staatskommission für Sozialisierung;* 7 8) Vorsorgen für die Durchführung der Sozialisierung hingegen sind
mangels gesetzlicher Grundlagen bisher nicht getroffen worden.

Gruppe XIX, (Kapitel 84) „Kriegsmaßnahmen" (srüher Gruppe XXIII, Kapitel 32): Hier
gelangt — ebenso wie in der Borperiode — der Hauptteil jener Fürsorgemaßnahmen zur Darstellung,
welche aus Anlaß des Krieges und seiner Nachwirkungen getroffen werden mußten und die nach den
geltenden Bestimmungen zumeist als vorübergehend anzusehen sind. Doch sind in diesem Kapitel nicht
alle „Kriegsmaßnahmen" vereinigt, da viele Ausgaben teils aus Zweckmäßigkeitsgründen (zum Beispiel
Lohnerhöhungen, insbesondere Lohnzuschläge der Staatsbahn- und Montanarbeiter), teils infolge der
gesetzlichen Regelung der Maßnahmen (zum Beispiel Kriegsbeschädigtenfürsorge und die Kriegsgefangenen-
und Zivilinterniertenfürsorge) in den einzelnen Ressortetats berücksichtigt werden mußten.

Zu 2. Liquidationsgruppe XX.
In der Gruppe XX (Kapitel 35) wird — gleich wie in der Borperiode — die voraussichtlich

auf Deutschösterreich entfallende Quote an allen jenen Gebarungen dargestellt, welche — soweit sie zisseu
mäßig gesondert erfaßt werden konnten — aus Verpflichtungen oder Rechten des ehemaligen Öster¬
reich oder der ehemaligen Monarchie entspringen und bis zur entgültigen Auseinandersetzung vorläufig
noch auf gemeinschaftliche Rechnung aller Nationalstaaten entweder ungeteilt und zentralisiert von einer
bestimmten Stelle aus -oder kommissionsweise in den einzelnen Nationalstaaten vollzogen werden müssen,
zum Beispiel Dienst der Staatsschuld und Staatseisenbahnressortschuldcn Österreichs, Pensionen Öster¬
reichs, Gemeinsame Angelegenheiten Österreich-Ungarns, Liquidierende Zentralstellen, überhaupt alle
Liquidationsausgaben (Einnahmen), deren Teilung ans technischen Gründen erst der Liquidation Vor¬
behalten werden muß.

Zum Unterschiede von dem Voranschläge der Vorperiode wird jedoch der Liquidationsanteil
Deutschösterreichs ohne weitere Gliederung nach den einzelnen Agenden in einer Position summarisch
präliminiert und zwar der Anteil an den Liquidationsausgaben im Ansgabenkapitel 85 „Beitrag
Deutschöfterreichs zu den Liquidationsausgaben Österreichs" und der Anteil an den Liquidationseinnahmen
im Einnahmekapitel 35 „Anteil Deutschösterreichs an den Liqnidationseinnahmen Österreichs". Die
schematische und ziffermäßige Grundlage dieser Post bildet das Teilheft XX „Voranschlag über die
Liquidationsausgaben (Einnahmen) Österreichs pro 1919/20". Aus der Summe der darin enthaltenen
Ansätze, welche die vollen Beträge (100 Prozent) der Liquidationsgebarung bedeuten, ergeben sich unter
Zugrundelegung des Bevölkerungsschlüssels die im dentschösterreichen Voranschläge unter Kapitel 35 ein¬
gestellten Beträge des deutschösterreichischen Anteiles.

Zu Gruppe XXI „Pauschalreserve":
Wie im nächsten Abschnitt näher begründet wird, wurden die Ansätze in den Gruppen I bis XX

(Kapitel 1 bis 34) zunächst im wesentlichen auf die derzeit in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden
Gebiete abgestellt. Die Staatsausgaben (Staatseinnahmen) in den der deutschösterreichischen Verwaltung
derzeit entzogenen deutschen Siedlungsgebiete hingegen wurden in der letzten Gruppe XXI mit einen:
Pauschalbeträge angesetzt, um für den Zeitpunkt der tatsächlichen, politischen und wirtschaftlichen
Angliedernng dieser Gebiete eine prüliminarmüßigc Vorsorge bereitzuhalten.

6) Gesetz vom 14. März 1919, Sr. G. Bl. Nr. 180, über die Staatsregierung; siehe Seite
7) Zufolge § 2 der Vollzugsanweisung der Staatsregierüng vom 29. April 1919, St. G. Bl. Nr. 288,

betreffend die Übertragung der Geschäfte der staatlichen Fremdenoerkehrsförderung auf das Staatsamt für Verkehrswesen.
8) § 9 des Gesetzes vom 14. März 1919, St. G. Bl. Nr. 181, über die Vorbereitung der Sozialisierung.
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III. Abschnitt. Materielle Grundlagen des Staatsvoranschlages 1919/20.
(Im allgemeinen.)

Die Führung des Staatshaushaltes im Verwaltungsjahre 1919/20 wurde zunächst provisorisch
für die Zeit voui 1. Juli bis 31. Dezember 1919 mit dem Gesetze vom 4. Juli 1919, St. G. Bl.
Nr. 344 (Budgetprovisorium), Z geregelt. Nach 8 1 dieses Gesetzes wurde die Staatsregierung ermächtigt,
die Steuern, Abgaben und Gefälle, dann die sonstigen Staatseinnahmen in der Zeit vom 1. Juli bis
31. Dezember 1919 nach den bestehenden Normen einzuheben und während der gleichen Zeit die
Staatsausgaben auf Rechnung des gesetzlich festzustellenden Staatsvoranschlages für das Verwattungs-
fahr 1919/20 zu bestreiten.

Im Sinne dieses Budgetprovisoriums wird nunmehr der vorliegende Staatsvoranschlagsentwurs
zur verfassungsmäßigen Genehmigung der sinanzwirtschastlichen Grundlagen für die Führung des Staats¬
haushaltes im Verwaltungsjahr 1919/20 vorgelegt.

Sein materieller Aufbau unterscheidet sich sehr wesentlich von jenem seines Vorgängers. Während der
Staatsvoranschlagsentwurf für das erste Halbjahr 1919 nur aus rohen, zumeist schlüsselmäßigen
Schätzungen und ‘für den Umfang des ganzen von Deutschösterreich in Anspruch genommenen Staatsgebietes
(„Ganz-Deutschösterreich" -) ausgestellt wurde, ist der vorliegende Staatsvoranschlagsentwurs 1919/20
aus Grund der Präliminaranträge der Unterbehörden ausgebaut und den gegenwärtig tatsächlichen
Verhältnissen möglichst angcpaßt; seine Ansätze in den einzelnen Gruppen I bis XX (Kapitel 1 bis 35)
wurden zunächst im wesentlichen aus jenes Staatsgebiet abgestellt, das im Mai 1919 tatsächlich vom
deutschösterreichischen Staate verwaltet wurde („Klein-Deutschösterreich"); Deutschsüdtirol wurde hiebei
insoweit berücksichtigt, als Präliminaranträge hiesür Vorlagen. Hingegen wurden nicht berücksichtigt jene
Gebiete, für die keine Präliminargrundlagen beschafft werden konnten (insbesondere Deutschböhmen,
Sudetenland, Südböhmen, Südmähren und einige südliche Randgebiete). Diese Beschränkung mußte
aus budgettechnischen Gründen platzgreifen, einerseits weil verläßliche Grundlagen der Voranschläge
nur für die tatsächlich in deutschösterreichischer Staatsverwaltung stehenden Gebiete, nicht aber auch für
die der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete beschafft werden konnten und andrerseits
weil die Einbeziehung von fiktiven Ansätzen für die bestrittenen Gebiete in die einzelnen Etats zu einer
Nberpräliminiernng von Ausgaben und Einnahmen geführt hätte, die aus staatsfinanziellen Gründen
vermieden werden mußte. Aus dieser präliminarmäßigen Beschränkung dürfen keinerlei Schlußfolgerungen
aus einen Verzicht Deutschösterreichs aus die bestrittenen Gebiete oder aus die dem Friedensvertrage vor¬
behaltene Lösung der strittigen Gebietssragen abgeleitet werden; es wurden vielmehr, um für den
Zeitpunkt der tatsächlichen, politischen und wirtschaftlichen Angliederung der strittigen deutschen Siedlungs¬
gebiete an Deutschösterreich eine präliminarmäßige Vorsorge bereitzuhalten, die zu gewürtigenden Staats-
ausgaben und -einnahmen der strittigen Gebiete in der letzten Gruppe XXI mit Pauschalbeträgen
angesetzt, deren Unterteilung aus die einzelnen Etats aus der Tabelle Seite 36 und 37 zu entnehmen
ist; die tatsächliche Verwendung dieser Pauschalbeträge wird aber an die vorherige Zustimmung des
Staatsamtes für Finanzen gebunden werden.

Entsprechend dem formalen Aufbau (siehe II. Abschnitt) wurden auch materiell die Ansätze für
die reinen oder vorwiegend deutschösterreichischen Gebarungen (Gruppen I bis XIX, Kapitel 1 bis 34)
von' jenen für den Anteil Deutschösterreichs an den Liquidationsgebarungen (Liquidationsgrnppe XX,

0 Siehe Anhang 0. ^
2) Gesetz und Staatserklärung vom 22. November 191?, St. G. Bl. Nr. 40 und 41; Vollzugsattweisung
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Kapitel 35) — soweit als dies technisch möglich war — getrennt. Die technisch und ziffermäßig
gesondert erfaßbaren Liquidationsgebarungen werden in einem besonderen Teilhest XX .(Liquidation)
mit ihrem vollen Betrage (100 Prozent) dargestellt. Der voraussichtlich aus Deutschösterreich ent¬
fallende Anteil an diesen Liquidationsgebarungen wird vorläufig ans Grund des Bevölkerungs¬
schlüssels mit 24*0 Prozent ^) angenommen und mit diesem Betrage in das deutschösterreichische
Budget präliminarmäßig einbezogen (Ausgabenkapitel 35 „Beitrag Deutschösterreichs zu den
Liquidationsausgaben" und Einnahmenkapitel 35 „Anteil Deutschösterreichs an den Liquidationsein-
nahmen"). Insoweit aber Liquidationsgebarungen technisch und ziffermäßig nicht gesondert ersaßt werden
konnten und daher in den deutschösterreichischen Etats belassen werden mußten, wurde zum Zwecke ihrer
Abrechnung mit den Nationalstaaten bei der Kaffenverwaltung Kapitel 18, Titel 4, ein Verrechnungs¬
ansatz vorgesehen, bei welchem der aus die Liquidation entfallende Teil der in den einzelnen deutsch¬
österreichischen Etats mitveranschlagteu Ausgaben und Einnahmen als Rückersatz aus der Liquidations-
masse, beziehungsweise als Abfuhr au die Liquidationsmasse zu verrechnen sein wird. Z

Der materielle Ausbau aller Voranschlagsansätze begegnete ungemein großen Schwierigkeiten; in?
Zeitpunkte der Aufstellung des Staatsvorauschlages herrschte noch vollständige Ungewißheit über die
Gestaltung der Friedeusverhandlungeu, insbesondere über das künftige Schicksal Deutschöfterreichs und
über seine künftigen Grenzen; ebenso unklar war und ist die künftige Gestaltung der politischen Ver¬
hältnisse im Inneren sowie der politische und volkswirtschaftliche Zusammenhang nach außen, ins¬
besondere mit den übrigen Nationalstaaten; dazu gesellen sich noch die gegenwärtigen Unsicherheiten und
Schwierigkeiten im Verkehr, in der Industrie-, Handels- und Gewerbetätigkeit, der Mangel an Roh-
und Hilfsstoffeu, Produktions- und Lebensmitteln. Auch die künftige Entwicklung des Geldwertes und der
Preise läßt sich nicht annähernd vorhersehen. Die einzelnen Refforts waren daher gezwungen, bei Auf¬
stellung der Voranschlagsansätze so manche Momente — sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der
Einnahmenseite — außer Betracht zu lassen, die unter anderen Verhältnissen Berücksichtigung gefunden
hätten; dies gilt insbesondere bezüglich des Anteiles Deutschösterreichs an den Liquidationsgebarungen
unb bezüglich des Pauschalansatzes für die der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete.
Schließlich waren im Zeitpunkte der Veranschlagung auch die Gebarungen in der abgelaufenen Periode
noch nicht bekannt. Alle diese Umstände schließen von voruehereiu eine Gewährleistung für die Einhaltung
der Voranschlagsansätze aus und können diese, so gewissenhaft sie auch veranschlagt wurden, doch nur
als ein im Zeitpunkte ihrer Veranschlagung festgehaltenes Momentbild für den voraussichtlichen Staats¬
haushalt im Verwaltungsjahr 1919/20 gelten, dessen tatsächliche Gestaltung davon abhängen wird, ob,
inwiefern und inwieweit die künftigen Verhältnisse sich von jenen, die im Zeitpunkte der Veranschlagung
herrschten, verschieben werden.

Mit diesen Vorbehalten erscheinen im Staatsvoranschlagsentwurf 1919/20 folgende Ansätze:

s) Näheres siehe Seite 64.
4) Siehe Seite 57.
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B.Anteil Deutschösterreichs am Liquidat ionsetat.
(Kapitel 35.)

Staatsausgaben

Staatseinnahmen

Abgang 8 .

Abgang A -+- Bä) .

0. Pauschalansatz für die der deutschösterreichi¬
schen Verwaltung entzogenen Gebiete.

Staatsausgaben

Staatseinnahmen

Abgang C

D.'Gcsamtsumine A-bB-t-C.

Gesamte Staatsausgaben

Gesamte Staatseinnahmen

Gsfamtabgang

In dem veranschlagten Abgänge zeigt sich der Niederschlag der seit bem staatlichen Umsturz ein¬
getretenen außerordentlichen Verhältnisse in der Ausgabenwirtschaft und die unheilvollen Folge¬
erscheinungen des verlorenen Krieges.

Hauptübersichten über die kapitelweise Gliederung aller Staatsausgabeu und Staatseinnahmen
süid aus Seite 36 und 37, ihre nähere Erläuterung im IV. Abschnitte, ferner weitere Übersichtstabellen
über die präliminarmäßigen Überschüsse oder Abgänge der einzelnen Verwaltungszweige im V. Abschnitte
und endlich Schätzungsversuche über den voraussichtlichen wirtschaftlichen Erfolg der Monopole und
Staatsbetriebe im VI. Abschnitte dargestellt.

Die Hauptursachen des erschreckend hohen Abganges im Staatshaushalte wurzeln im allgemeinen
vor allem in der Entwertung unserer Valuta und in dem Mißverhältnisse zwischen- Staatsausgaben und
Staatseinnahmen.

ä) Zur Bestreitung der durch Staatseinnahmen nicht bedeckten Staats ausgab en wurden mit dem Gesetze vom
4. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 344 (Budgetprovisorium) Kreditoperationen vorläufig für die Zeit vom 1. Juli
bis 31. Dezember 1919 bis zuin Maximalbetrage von 2.000 Millionen Kronen bewilligt. Da sich nach dem vor¬
liegenden Voranschlag für das Berwaltungsjahr 1919 20 auf Grund der finanzgesetzlichen Ansätze für „Klein-Deutsch-
österreich" allein (Kapitel 1 bis 35), also ohne Rücksicht auf den Pauschalansatz 0 für die der deutschösterreichischen
Verwaltung entzogenen Gebiete ein Abgang lSumme A + B) von 3.998,644.553 K oder rund 4.000 Millionen
Kronen ergibt, muß die Erweiterung dieser Kreditermächtigung auf den Betrag von 4.000 Millionen Kronen für die
Zeit vom 1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920 im Artikel 5, Absatz 1, Punkt 1 des vorliegenden Finanzgesetzentwnrfes
nngesprochen werden.
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Zur Bloßlegung der Hauptursachen des Abganges seien schon hier im allgemeinen die finanziell'
ausschlaggebendsten Voranschlagsziffern — nach Materien geordnet — hervorgehoben:

Staatsausgaben:

Millionen Kronen

A. Dienst der Staatsschulden Deutsch öfterreich s.- . . 161*5

Überweisungen an die Länder.-. 36 1

öffentliche Sicherheir und Ordnung:
Millionen Kronen

Politische Behörden . 8 8
Polizei .. 66 7
Gendarmerie.. 283

103*8

Wehrmacht. 254 7

358 5 358 5

Soziale Maßnahmen i einschließlich Kriegsmaßnahmen):

Soziale Verwaltung (einschließlich Kriegsbeschädigtenfürsorge 338'5
Volksgesundheit. 10*6
Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürsorge. 169'3
Unterhaltsbeiträge .. 715
Kriegsflüchtlinge. 25 0
Frontheimkehrer . . -. 18 0
Verschiedene Entschädigungen. 200 0
Erleichterung der Lebensführung insbesondere der Ernährung 1.381'2
Wirtschaftliche Hilfe für einzelne Bevölkerungsgruppen . . 220'0
Teuerungsmaßnahmen für Staatsangestellte. 6 3 6 4

Monopole 1.74*0

Staatsbetriebe . . . :. 936*4

Übrige Verwaltungsausgaden. 629*8

3intime A . 5.366*8

Millionen Kronen
B Beitrag zu den Liquidationsausgabeu (24 Prozent)
Zinn Dienste der Staatsschulden Österreichs. 827*2
Zum Dienste der Staatseisenbahnschulden Österreichs - - 8'0
Zum Pensionsaufwande Österreichs. 80 0
Zu den übrigen Liquidationsausgaben. 264*9

Summe B . 1.180*1 1.180*1

Summe A und B 6.546*9

C. Pauschalansatz für die der Verwaltung ent¬
zogenen Gebiete. 1.894*9

Gesamtausgaben . 8.441*8

4
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Staatseinnahmen:

A Öffentliche Abgaben:
Direkte Steuern.
Zölle..
Verbrauchssteuern.
Gebühren ..

Millionen Kronen Millionen Kronen.

545 4

67‘0
188’2

229*5

1.030*1 1.030 1

Monopole. 456*2

Staatsbetriebe .. 852‘9

Übrige Verwaltungscinnahmcn. 142*3

Summe A . 2.481*5

B. Anteil an den Liquidationseinnahmen (24 Prozent). 66*8

Summe A und B . 2.548*3

C. Pauschal anfay für die der Verwaltung ent¬
zogenen Gebiete.. 906*1

Gesamteinnahmen 3.454*4

Auf Grund dieier wenigen markanten Ziffern ist festzustellen:

Die unverhältnismäßig hohen Staatsausgaben erklären sich hauptsächlich durch den enormen
Aufwand für den Dienst der Staatsschulden Deutschösterreichs (161*5 Millionen Kronen), für die Er¬
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (358*5 Millionen Kronen), für soziale Maßnahmen
und Kriegsmaßnahmen, insbesondere für Erleichterung der Lebensführung und der Ernährung
(3.070*5 Millionen Kronen), für die Verwaltung der Monopole (174*0 Millionen Kronen), der Staats¬
betriebe (936*4 Millionen Kronen) und übrigen Staatsverwaltungszweige (629*8 Millionen Kronen),
ferner durch die Höhe der Lasten aus der Teilnahme an den Liquidationsausgaben (1.180*1 Millionen
Kronen einschließlich des Anteiles am Dienste der Staatsschulden Österreichs).

Von den Ausgaben für die Verwaltung der Monopole, der Staatsbetriebe und der übrigen
Staatsverwaltungszweige (zusammen 1.740*2 Millionen Kronen) entfallen auf persönliche Bezüge (system-
uiäßige Bezüge, Löhne und Nebenbeziige) allein für alle Ressortetats zusammen rund 750 Millionen
Kronen; zuzüglich der unter den Kriegsmaßnahmen veranschlagten Ausgaben für Teuerungsmaßnahmen
per 636*4 Millionen Kronen ergibt sich ein Gefamtpersonalaufwand von fast 1.400 Millionen Kronen..
Der hohe Personalauswand erklärt sich einerseits aus dem großen Perfonalstande, der zur Bewältigung
der unter den gegenwärtigen außerordentlichen Verhältnissen erschwerten Staatsverwaltung derzeit noch
erforderlich ist, ®) andrerseits dadurch, daß infolge der Entwertung des Geldes und der erschwerten
Lebensverhälrnisse wiederholt Aufbesserungen der Bezüge, insbesondere durch Teuerungszulagen nnb
Zuschüsse bewilligt werden mußten.

Zu den Staatsausgaben stehen im Mißverhältnisse die Staatseinnahmen; durch die Gesamt¬
einnahmen (3.454*4 Millionen Kronen) sind überhaupt nur 40*9 Prozent der Ausgaben gedeckt. Die
Einnahmen aus den öffentlichen Abgaben allein (1.030*1 Millionen Kronen) bleiben weit hinter dem
Personalauswand (1.400 Millionen Kronen) zurück und betragen rund nur ein Drittel der Ausgaben
für soziale Maßnahmen und Kriegsmaßnahmen (3.070*5 Millionen Kronen).

Von Interesse ist auch der im V. Abschnitte dargestellte Versuch, den wirtschaftlichen Erfolg der
Monopole und Staatsbetriebe zu schätzen; nach der dort abgedruckten Tabelle ist bei den Monopolen

«) Dem Abbau des großen Personalstandes wurde präliminarmäßig dadurch Rechnung getragen, daß von dem
ursprünglich angesetzten Gesamterfordermsse für persönliche Bezüge entsprechende Mstrichc gemacht wurden.
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ein voraussichtlicher Ertrag von zusammen 255‘5 Millionen Kronen (hiervon Tabak allein 210 5 Mil¬
lionen Kronen), bei dm Staatsbetrieben hingegen ein Defizit von zusammen 581 9 Millionen Kronen
(hievon Staatsbahnen 416 5 Millionen Kronen, Post 165*2 Millionen Kronen) zu gewärtigen.

Von der formellen Teilung der Staatsausgaben (Staatseinnahmen) in fortdauernde und vorüber¬
gehende mußte — gleichwie im ersten Halbjahr 1919 — Umgang genommen werden, da bei der oberwähnten
Unklarheit aller künftigen Verhältnisse nicht mir Sicherheit festgestellt werden konnte, welche Ausgaben
(Einnahmen) den fortdauernden oder vorübergehenden zugezählt werden können; so zum Beispiel wäre
es hmte fachlich durchaus nicht mehr zutreffend, alle sehr bedeutenden Ausgaben für Kriegsmaßnahmen als
vorübergehende zu erklären, da ein großer Teil dieser Ausgaben (insbesondere jene für die Teuerungsmaß¬
nahmen zu Gunsten der Staatsangestellten) in absehbarer Zeit kaum entfallen dürsten und — wenn
auch rechtlich in anderer Form — so doch wirtschaftlich auch künftig den Staat belasten werden. Dessen¬
ungeachtet wurde aber versucht, wenigstens andeutungsweise ein Bild über die vorübergehenden Aus¬
gaben (Einnahmen) zu gewinnen, dessen Umriffe im Anhang A dargestellt werden und wonach anzu--
nehmen wäre, daß nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse von den veranschlagten Ausgaben ein Teilbetrag
von beiläufig 2588°9 Millionen Kronen entfallen dürfte.

Auch wird nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse und nach Wiederaufschwung unserer Volks¬
wirtschaft und des Verkehres mit einer natürlichen Entwicklung und Steigerung der Staatseinnahmen
gerechnet werden können. Immerhin kann aber von dem automatischen Fortfall oder Abbau von Aus¬
gaben und der natürlichen Entwicklung der Staatseinnahmen allein eine vollständige Sanierung des
Staatshaushaltes nicht erwartet werden; hiezu bedarf es vielmehr der Durchsetzung eines großzügigen
Finanzprogrammes.

Der bedeutende Abgang des deurschösterreichischen Staatshaushaltes ist durchaus nicht eine ver¬
einzelte Ausnahmserscheinung des deutsch österreichischen Staates; auch alle übrigen auf dem Boden
Österreichs entstandenen Nationalstaaten sowie auch unsere früheren Bundesgenossen, ja selbst die sieg¬
reichen Staaten der Ententegruppe stehen vor dem Abgrunde der größten staatsfinanziellen Defizite in
ihren Staatshaushalten, ch Die finanziellen Lasten des Krieges drücken auf Sieger und Besiegte.

7) Übersicht über den Abgang im Staatshaushalte fremder Staaten.

Staat Budgetperiode Abgang

Tfchccho-Slowakei

S. H. S. . . .
Polen.
Deutsches Reich .
England ....
Rußland....

Italien . . . .
Frankreich . . .

Kalenderjahr 1919

1. 6. 1919 bis 31. 5. 1920

1.11. bis 30. 6. 1919

1919/20

1919/20

1918

1918/19

1918/19

4.588 Millionen Kronen*)

2.630 Millionen Kronen *)

2.030 Millionen Mark*)

7.000 Millionen Mark

275'6 Millionen Pfund

31.000 Millionen Rubel

2.250 Millionen Lire

12.000 Millionen Francs

*) Bei der Aufstellung der Budgets der drei erstgenannten Staaten (Tschechv-Slowakei, S. H. S. und
Polen) wurde (im Gegensatz zum vorliegenden deutschösterreichischen Budget) der Anteil dieser Staaten an den
Liquidationsausgaben Österreichs überhaupt noch nicht berücksichtigt, so daß der Abgang im Staatshaushalte
dieser Staaten eigentlich noch höher wäre.
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IV. Abschnitt: Staatsausgaben und Staatseinnahmen.
(im einzelnen.)

Hauptübersichten über die veranschlagten Staatsausgaben (Staatseinnahmen) nach den einzelnen
Etats und deren Gliederung erscheinen auf Seite 86 und 37. Auf Grund dieser Summarziffern werden im
V. Abschnitt nach systematischen Gruppen die präliminarmäßigen Überschüsse oder Abgänge der einzelnen
Verwaltnngszweige ermittelt.

Von einem Vergleich der Ansätze für 1919/20 mit jenen des letzten österreichischen Staats¬
voranschlages für 1918/19 und des deutschösterreichischen Staatsvorauschlages für das erste Halbjahr
1919 muß aus folgenden Gründen abgesehen werden: Die Ansätze für die beiden Vorperioden sind
durch die rasende Entwicklung materiell überholt und überdies auch durch die seitherigen Änderungen
des Staats- und Verwaltungsorganismus sowie durch die dadurch bedingten Veränderungen der präli-
minarmäßigen Darstellung technisch überhaupt nicht mehr vergleichsfähig. Ferner ist es auch technisch
unmöglich, festzustellen, welcher Teil der Staatsausgaben (Staatseinnahmen), die in den Vorperioden
für Altösterreich, beziehungsweise für das von Deutschösterreich in Anspruch genommene ganze Gebiet
(„Ganz-Deutschösterreich") oerauschlagt waren, nunmehr auf das dem Voranschlag 1919/20 zugrunde¬
liegende eingeschränkte Gebiet („Klein-DeutschÖsterreich") entfallen würde. Unter diesen Umständen würden
alle Versuche von Scheidungs- und Vergleichsoperationen nicht nur technisch scheitern, sondern überdies
auck gar keinen praktischen Wert haben, vielmehr nur zu ganz unrichtigen Schlußfolgerungen verleiten.

Die folgende Darstellung muß sich daher auf eine kurze Erläuterung des materiell wesentlichsten
Inhaltes der Ansätze beschränken.

Gruppe I, Kapitel 1: „Oberste Bolksorgane" enthält den Aufwand für die National¬
versammlung (3 9 Millionen Kronen) sowie jenen für die Diensteszulage des Präsidenten und für die
Präsidentschaftskanzlei (0'7 Millionen Kronen).

Gruppe II, Kapitel 2: „Gerichte öffentlichen Rechtes" umfaßt die Ausgaben für den
Verfassungsgerichtshof1) (OM Millionen Kronen) und den Verwaltungsgerichtshof2 3 4) (0'5 Millionen
Kronen).

Gruppe III, Kapitel 3: „Staatsrechnungshof" ^) zeigt die Ausgaben (0'5 Millionen Kronen)
für die Überprüfung der Staatsgebarung.

Gruppe IV, Kapitel 4: „Staatsschuld Deutschösterreichs" umfaßt lediglich den Dienst
der neuen Staatsschulden Deutschösterreichs, während der Anteil am Dienste der alten Staatsschulden
des früheren Österreich unter den Liquidationsausgaben dargestellt wird. Für den Dienst der deutsch¬
österreichischen Staatsschulden werden Ausgaben von zusammen 1615 Millionen Kronen veranschlagt,
welche hauptsächlich aus dem Zinsenerfordernisse (159°7 Millionen Kronen) für die auf Grund gesetz¬
licher Ermächtigung^) bisher durchgeführten und im Verwaltungsjahre 1919/20 voraussichtlich noch
durchzuführenden Kreditoperationen erwachsen.

Die Ausgaben für Verzinsung (159°7 Millionen Kronen) setzen sich wie folgt zusammen:
22°9 Millionen Kronen für vierprozentige Zinsen der ersten deutfchösterreichifchen Staatsanleihe

(Nominale 573°4 Millionen Kronen);

1) Gesetz vom 25. Jänner 1919, St. G. Bl. Nr. 48.
2) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. 9cr. 88.
3) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 85.
4) Gesetz vom 27. November 1919, St. G. Bl. Nr. 74 (Budgetprovisorium für die Zeit vom 1. November 1918

bis 80. Juni 1919).
Gesetz vom 2. April 1919, St. G. Bl. Nr. 216, über Kreditoperationen.
Gesetz vom 4. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 344 (Budgetprovisorium für das 2. Halbjahr 1919).
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11°7 Millionen Kronen für 5prozenrige Zinsen des gegen Schatzwechsel aufgenomnienen Mark¬
darlehens (200 Millionen Mark);

25*0 Millionen Kronen für 2 '/--prozentige Zinsen dentschösterreichischer Staatsschatzscheine (Nominale
1000 Millionen Kronen!;

100°0 Millionen Kronen für öprozentige Zinsen der im Berwalrungsjahr 1919/20 neu auszu-
nehrnenden Anleihen (im veranschlagten durchschnittlichen Kapitalsstande von 2000 Millionen Kronen).

Gruppe V, Kapitel 5: „Überweisungen": Der Aufwand für die allgemeinen Überweisungen
an die Landessonds (26*6 Millionen Kronen) enthält die im Gesetze vom 6. Februar 1919, St. G. Bl.
lltr. 216, vorgesehenen Vorschüsse aus die Überweisungen für das Jahr 1919, jedoch abzüglich der bereits
im ersten Halbjahr 1919 slüssiggenmchten Vorschußquoten und unter Bedachtnahme auf die eingetrerenen
Änderungen im Gebietsumsang einzelner Länder. Überdies sind in diesem Ansätze auch die gemäß § 4
des angeführten Gesetzes infolge des Wirksamkeitsbeginnes des Weinsteuergesetzes 5) zu gewährenden Vor¬
schüsse berücksichtigt. Die Überweisungen von Erbgebührenzuschlägen (9°5 Millionen Kronen) sind
entsprechend der korrespondierenden Einnahmenpräliminierung veranschlagt.

Gruppe VI, Kapitel 6: „Pensionen Deutschbsterreichs": Hier sind die Ruhe- und Ver-
sorgungsgenüsse der deutschösterreichischen Staatsangestellten und ihrer Hinterbliebenen., und zwar mit
jener Quote (5*0 Millionen Kronen) veranschlagt, welche der im deutschösterreichischen Staatsdienste
vollstreckten Dienstzeit entspricht. Die Restquote ist im Liquidationsbudget veranschlagt. Bei der Präli-
minierung wurde aus die im Lause des Jahres 1919/20 zu gewärtigende größere Anzahl von Pen¬
sionierungen Bedacht genommen.

Gruppe VII, Kapitel 7: „Staatskanzlei": Die Ansprüche für die Titel: Wasserkraft- und
Elektrizitätswirtschaftsamt, Filmhauptstelle, Lichtbildstelle sowie für die Oberste Leitung des Hosärars sind
neu und durch die Errichtung dieser Ämter begründet. Der Beitrag an die Verwaltung des Hosärars
(19 Millionen Kronen), welcher die Hauptlast des Etats bildet, dient zur Bedeckung des Gebarungs¬
abganges, bei der Verwaltung des hosärarischen Vermögens«) und wird vorläufig, unbeschadet der Ent¬
scheidung der Frage, ob und in welchem Maße die anderen Nationalstaaten an dem Abgänge teilhaben,
von Deutschösterreich bestritten.

Gruppe VIII: „Inneres und Unterricht":

Kapitel 8: „Inneres und Unterricht", umfaßt den Zentralauswand der nunmehr in einem
Staatsamte vereinigten Ressorts für Inneres (1'6 Millionen Kronen) und für Unterricht (16 Millionen
Kronen).

Kapitel 9: „Inneres": Die Ausgaben der Innen verwalturig allein sind ohne Zentralauswand
des Staatsamtes (Kapitel 8) und ohne Ausgaben für Teuerungsmaßnahmen (Kapitel 34: Kriegsmaß¬
nahmen) mit 106*0 Millionen Kronen veranschlagt. Hievon entfällt aus politische Behörden
8*8 Millionen Kronen, Polizeibehörden und Polizeiorgane 66*7 Millionen Kronen (einschließlich der
außerordentlichen Ausgaben für die Stadtschutzwache von 25*0 Millionen Kronen), Gendarmerie 28*2 Mil-
lionen Kronen. Die hohen Ausgaben werden durch den verschärften Sicherheitsdienst in den Städten
und Ländern im Interesse der Ausrechterhaltung der Ruhe und Ordnung hervorgerufen.

Kapitel 10: „Unterricht" erfordert ohne Zentralaufwand des Staatsamtes (Kapitel 8) und
ohne Ausgaben für Teuerungsmaßnahmen (Kapitel 34, Kriegsmaßnahmen) 36 Millionen Kronen; hievon
entfällt auf Hochschulen 17 Millionen Kronen, dann aus mittleren und niederen Unterricht 17*4 Mil¬
lionen Kronen.

Kapitel 11: „Kunst" enthält Vorsorgen für bildende Kunst, Musik und Literatur (zusanunen
3*2 Millionen Kronen).

Kapitel 12: „Kultus" umfaßt den Aufwand für Kültuszwecke und Religionssonde (zusanunen
12*9 Millionen Kronen). Die Gebarung der Forste uttb Domänen des Religionsfonds ist jedoch im
Kapitel 20, Titel 3, dargestellt.

Gruppe IX, Kapitel 13: „Justiz": Von den Gesamtausgaben der Justiz (33*4 Millionen
Kronen) entfällt 0*9 Millionen Kronen aus das Staatsamt, 26*9 ans die Justizverwaltung und
4*8 Millionen Kronen auf die Strafanstalten. Die Ausgaben beschränken sich auf den notwendigen
Bedarf ftir die Ausrechthaltung der Rechtspflege.

ch Gesetz vom 6. Februar 1919, Sr. G, Bl. Nr. 125.
o) Gesetz vom 3. April 1919, St. G. Bl. Nr. 209, betreffend die Landesverweisung und Übernahme des

Vermögens des Hauses Habsburg-Lothrmgen.
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Gruppe X: „Finanzen":

Kapitel 14: „Finanzverwaltung": Der Aufwand der Finanzverwaltung (88°3 Millionen
Kronen) hat sich durch die steigenden Anforderungen des Finanzdienstes für die Vorbereitung und
Durchführung neuer Steuergesetze, für die Vorbereitung der Vermögensabgabe, für die Ausgestaltung der
Zollgrenze gegenüber den Nationalstaaten und für andere wichtige Aufgaben erhöht; dem erhöhten Ver-
waltungsaufivande steht eine Erhöhung der Einnahmen bei den direkten Steuern, Verbrauchssteuern,
Gebühren und Monopolen gegenüber.

Kapitel 15: „Öffentliche Abgaben":
Titel 1: „Direkte Steuern": Der Ertrag der direkten Steuern wurde im allgemeinen unter

Bedachtnahme einerseits auf die Mindereinnahmen, welche infolge der Rückschläge in den volkswirtschaft¬
lichen Verhältnissen zu gewärtigen sind, und andrerseits auf die aus den bisher durchgeführten Steuer-
erhvhungeu entspringenden Mehreinnahmen veranschlagt. Berücksichtigt ,wurden folgende Steuer¬
erhöhung en:

Erhöhung der Grundsteuer (auf 23 Prozent-Z und der allgemeinen ErwerbsteuerZ, Ausdehnung
der Rentensteuerpflicht (auf Jagdpachtschillinge und Kvntokorrcntzinsen)8), Erhöhung der außerordentlichen
Kriegszuschläge8) zu allen direkten Steuern (mit Ausnahme der Gebäudesteuer und Besoldungssteuer)
und Erhöhung der Verzugszinsen für Steuerrückstände.9)

Aus den direkten Steuern werden veranschlagt: ordentliche Einnahmen 252 4 Millionen Kronen
und außerordentliche Einnahmen 293'0 Millionen Kronen, zusammen daher 545*4 Millionen Kronen.
Von den ordentlichen Einnahmen entfällt auf Realsteuern 103*1 Millionen Kronen, Versonalsteuern
147*6 Millioneil Kronen, Verzugszinsen rc. 1*7 Millionen Kronen. Bon den außerordentlichen Ein¬
nahmen entfällt auf die Kriegszuschläge8) zur Grundsteuer 16*0 Millionen Kronen und zu den
Personalsteueru 103*2 Millionen Kronen, ferner auf die Eingänge aus den noch ausständigen Bemessungen
der Kriegssteuer 10) 117*0 Millionen Kronen und endlich auf die besondere Brotauflage 56*7 Millionen
Kronen, welch letztere für das Jahr 1919 zur teilweisen Deckung der mit der Beschaffung von aus¬
ländischem Getreide verbimdenen Staatsausgaben neu eingeführt wurde.' Z

Titel 2: „Zölle": Die Einnahmen aus Zöllen (67*0 Millionen Kronen) wurden im allgemeinen
auf Grund der Abstattungserfolge in den Monaten November 1918 bis Februar 1919 veranschlagt.
Bei den Eingangszöllen ist der voraussichtliche Mehrertrag berücksichtigt, der einerseits aus der Erhöhung
des Zollaufschlages (von 150 Prozent, beziehungsweise 200 Prozent)") auf 350 Prozent"),
andrerseits infolge der allmählichen Aufhebung der Einfuhrverbote und Einführung der Zollerhebung
gegenüber mehreren Nationalstaaten zu gewärtigen ist. Der Mehrertrag mußte jedoch mit entsprechender
Zurückhaltung veranschlagt werden, da einer raschen Belebung des Verkehrs manche Gründe politischer
und wirtschaftlicher Natur hindernd im Wege stehen und überdies nach Maßgabe der Erholung des
Kronenkurses ein Abbau des Zollaufschlages von 350 Prozent auf zirka 200 Prozent bis Ende
Juni 1920 sich 'vollziehen dürfte.

Titel 3: „Verbrauchssteuern": Die Gesamteinnahmen aus Verbrauchssteuern find mit
188*2 Millionen Kronen veranschlagt. Die Berbrauchsbesteuemng wurde zu Beginn des Jahres 1919
eilweise in sehr weitgehendem Maße reformiert und ausgestaltet. Der finanzielle Effekt dieser Steuer-
nlaßnahmen, die im einzelnen in den folgenden Ausführungen berufen erscheinen, kann sich pro 1919/20
nicht in vollem Umfange geltend machen, da der Verbrauch infolge der eingeschränkten Produktion und
der verminderten Kaufkraft der Verbraucher nur ein geringer sein wird. Im einzelnen wäre zu bemerken:

Bei der Branntweinsteuer (30*2 Millionen Kronen) ist der Steuersatz zwar von 3 K 80 ii
(beziehungsweise 4 K) auf 15 K 80 h (beziehungsweise 16 K) erhöht worden.") Da aber infolge
der Knappheit der zu-verarbeitenden Stoffe auch noch im Verwaltungsjahr 1919/20 weitgehende Be¬
schränkungen der Brannlweinprodukrivn fortbestehen werden, kann nur mit einem Bruchteile der Friedens¬
erzeugung gerechnet werden. Mit Berücksichtigung dieser Beschränkungen und einer mäßigen Einfuhr wird

Z Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 149.
s) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 150.
'->) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 121.

10) Gesetz vom 16. Februar 1918, R. G. Bl. Nr. 66, und vom 17. April 1918, R. G. Bl. dir. 160.
") Gesetz vom 4. April 1919, St. G. Bl. Nr. 218; siehe auch Erläuterungen zu Ansgabenkapitel 34 (Kriegs-

Maßnahmen), Titel 7 (Erleichterung der Lebensführung).
") Vollzugsanwcisung des Staatsamtes für Finanzen vom 31. Jänner 1919, St. G. Bl. Nr. 66.
1S) Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen vom 22. Mai 1919, St. G- Bl. Nr. 280.
iZ Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 134.
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oer Präliminierung eine Konsummcnge von rund 22.000 Hektoliter zugrundegelegt, wovon ungefähr
5.000 Hektoliter der Steuerbegünstigung unterliegen. Da eine Branntweinausfnhr im Budgetjahre kaum
erfolgen wird, entfällt ein Erfordernis für Ausfuhrbonifikationen.

Auch der Biersteuerertrag (16 Millionen Kronen) wird trotz Erhöhung der Biersteuer auf
2 K pro Hektoliter Extrakt 'st durch die jedenfalls noch weiter fortbestehende Einschränkung der Bier¬
erzeugung und des Verbrauches nachteilig beeinflußt.

Die Besteuerung der Mineralwässer und künstlich bereiteter Getränke''st ist neu, der Ertrag
wer Steuer (2°3 Millionen Kronen) konnte daher nur schätzungsweise veranschlagt werden.

Bei der Zuckersteuer wird unter Zugrundelegung eines Zuckerverbrauches, wie er sich bei
Anwendung für das ganze Verwaltungsgebiet ergeben wird (Monatslieferung 100.000 Meterzentner),
ein Steuerertrag von 79'0 Millionen Kronen angenommen.

Die Einnahmen aus der Mineralölsteuer (3* *2 Millionen Kronen) mußten trotz der Ein¬
beziehung des Motorenbenzins in die Steuerpflicht'st vorsichtig präliminiert werd^i, weil Deutsch¬
österreich zur Gänze auf die Einfuhr von Rohöl und Petroleum angewiesen und die Menge, welche
zur Einfuhr gelangen wird, noch unbestimmt ist.

Der Ertrag der Zündmittelsteuer (6°0 Millionen Kronen) wurde nach der Kopfquote ermittelt.
Der staatliche Anteil am Zündhölzchenpreise luirb unter Einnahmenkapitel 34 „Kriegsmaßnahmen",
veranschlagt.

Tie Schaumweinsteuer wurde zwar bedeutend — durchschnittlich von 80 li aus 8 K — erhöht,'st
da aber mit einem Konsumrückgang zu rechnen ist, kann nur ein verhältnismäßig geringer Steuerertrag
(2*5 Millionen Kronen) präliminiert werden.

Die Besteuerung des Weines wurde neu geregeltest Die einschneidende Reform und Erhöhung
der Steuer läßt einen das bisherige Ausmaß um ein Vielfaches übersteigenden Ertrag (42*0 Millionen
Kronen) erwarten. Neben der Weinsteuer ist eine Kontrollgebühr zu entrichten, welche entweder den
Gemeinden oder dem Staate zufließt, je nachdem die Einhebung und Bemessung der Weinsteuer den
Gemeinden übertragen ist oder vom Staate besorgt wird. Die staatliche Einnalnue aus der Kvutroll-
gebühr ist gegenüber dem Weinsteuertrage geringfügig.

Das Ergebnis der Fleischsteuer (1*4 Millionen Kronen) wird ein geringes sein, weil auch im
Jahre 1919/20 nur ein schwacher Fleischkonsum zu gewärtigen ist, da einerseits der Import von Fleisch
sich in einem beschränkten Ausmaße halten wird, andrerseits die einheimischen Viehbestände zu reduziert
sind, mit eine bedeutende Fleischausbeute zu gestatten.

Der Ertrag der Linienverzehrungssteuer (5*5 Millionen Kronen) wird dadurch, daß mir
dem neuen Weinsteuergesetze die Linienverzehrungssteuer für Wein aufgehoben wurde, beträchtlich sinken.
Immerhin kann in der Annahme, daß sich die Eruährungsverhältnisse im Jahre 1919/20 doch einiger¬
maßen bessern werden, ein Ertrag in der veranschlagten Höhe erwartet werden.

Titel 4: „Gebühren": Die Gesamteinnahmen aus Gebühren sind mit 229*0 Millionen Kronen
veranschlagt (hievon Rechtsgebühren 120*0 Millionen Kronen und Eisenbahnverkehrssteuern 80*8 Millionen
Kronen). Die gegenwärtig herrschenden unsicheren Verhältnisse, insbesondere der Mangel an Robstoffeu.
die weitverbreitete Arbeitslosigkeit, wie überhaupt das Fehlen eines geregelten Arbeitsmarktes und Uuter-
nehmergeistes sowie die durch Waggon- und Kohlenknappheit verursachten Einschränkungen der Eisenbahn-»
transporte hemmen die Entfaltung des Verkehrslebens und damit die Steigerung der Gebühren¬
einnahmen. Zudem dürsten große Erwerbsunternehmuugen, die bisher ihren Sitz in Deutschösterreich,
insbesondere in Wien hatten, nach anderen Nationalstaaten abwandern, wodurch namhafte Gebühren-
e'mnahmeu für die von ihnen vorgenommenen Rechtsgeschäfte, daun für Aktien, Coupons usw. dem deutsch¬
österreichischen Staate entgehen werden. Diese Umstände geboten eine gewisse Vorsicht bei Festsetzung der
Voranschlagsansätze; doch wurde auch der Erwartung Rechnung getragen, daß im Verwaltungsjahr 1919/20
eine wenn auch langsame, so doch stetige Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse sich ergeben wird.
Bei Veranschlagung der Einnahmen wurde auf alle während der Kriegsjahre durchgeführten Gebühreu¬
reformen, bei den Einnahmen aus Vermögensübertragungeu insbesonders auch auf die Reform der Erb-

'st Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 112.
16) Bollzugsamveisung des Deutschösterreichischen Staatsamtes für Finanzen vom 13. Dezember 1918,

Ä. G. Bl. Nr. 103.
'st Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 126.
*8) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 125.
ist Gesetz voui 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 154.
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und Schenkungsgebühren 2«) Rücksicht genommen. Auch die aus der Erhöhung der Personen- und Gepäck-
tarife auf den Eisenbahnen automatisch sich ergebende Steigerung der Einnahmen an Fahrkarten- und
Gepäcksteuer fand entsprechende Berücksichtigung. Hingegen konnte auf die gesetzlich normierte'") Aus¬
gestaltung und Erhöhung der Effektenumsatzsteuer nicht Rücksicht genommen werden, da das Gesetz noch
nicht in Kraft getreten ist. Der Zeitpunkt der Inkraftsetzung wurde der Staatsregierung iiberlassen, ist
aber vorläufig nicht bestimmbar, weil aus kreditpolitischen Gründen zunächst die Entwicklung der ein¬
schlägigen Gesetzesgebung in den anderen Rationalstaaten abzuwarten sein wird.

Titel 5: „Punzierungsgebühren": Die bedeutende Steigerung der Einnahmen aus den
Punzierungsgebühren in der vorangehenden Verwaltungsperiode läßt auch ini Voranschlagsjahre einen,
gesteigerten Ertrag (0'4 Millionen Kronen) erwarten.

Kapitel l6: „Monopole":
Titel 1: Tabak": Beim Tabak sind die Gesamtausgaben mit 97*2 Millionen Kronen (hievon

Tabakkauf 60 und Fabrikation 30'8), die Gesamteinnahmen mit 327*8 Millionen Kronen veranschlagt.
Hiebei wurde von der Annahme ausgegangen, daß beim Tabakmonopol im Verwaltungsjahre 1919/20
noch die Einschränkung in der Erzeugung und im Verschleiß sortbestehen wird. Bei den Ausgaben für
Tabakkaus wurde vorausgesetzt, daß es gelingen werde, einen erheblichen Teil der ausländischen Roh¬
stoffe im Kreditwege zu beschaffen. Den Ausgaben für Fabrikation liegt das gegenwärtige Erzeugungs¬
programm zugrunde, wobei auf die Mehrauslagen infolge der Neuregelung des bestehenden Lohnsystems
Bedacht genommen wurde. Die Verschleißeinnahmen (327*5 Millionen Kronen) sind auf Grund der
gegenwärtigen Tarifpreiseaa) erstellt. Aus der Gegenüberstellung der Gesamteinnahmen und -ausgaben
für Tabak ergibt sich ein präliminarmäßiger Überschuß von 230 6 Millionen Kronen; dieser Überschuß
stellt jedoch nicht den Reinertrag des Tabakmvnopols dar, da unter den veranschlagten Ausgaben die ans
Anlaß der Teuerung gewährten Zuwendungen an das Personal der Tabakregie (20°1 Millionen Kronen
unter den „Kriegsmaßnahmen"), dann der Münzverlust bei Zahlungen für Auslandstabake und auch die
Veränderungen im Vermögen (in den Vorräten) nicht berücksichtigt erscheinen. Unter diesen Umständen ist
der reine Monopolsertrag jedenfalls viel geringer als der veranschlagte präliminarmäßige Überschuß
(siehe VI. Abschnitt).

Titel 2: „Salz": Für das Salzmvnopol sind die Ausgaben mit 22*8 Millionen Kronen und die
Einnahmen mit 47'2 Millionen Kronen, der präliminarmäßige Überschuß daher mit 24'4 Millionen Kronen
veranschlagt. Bei den Ausgaben ist auf die hohen Materialkosten und auf das Anschwellen des Personal¬
aufwandes, bei den Einnahmen auf die zu gewärtigcnde erhebliche Steigerung infolge der Erhöhung
der Preise für Speisesalz um durchschnittlich 100 Prozent'") Bedacht genommen. Der präliminarmäßige
Überschuß verringert sich nach Abrechnung der unter Kapitel 34 präliminierten „Kriegsmaßuahmen"
zugunsten des Gefällsperfonals (8'1 Millionen Kronen) auf 16*3 Millionen Kronen. Nach Hinzurechnung
der veranschlagten Vermögensmehrung (1'9 Millionen Kronen) ergibt sich als Reinertrag des Salz¬
monopols 18'2 Millionen Kronen (siehe VI. Abschnitt).

Titel 3: „Süßstoffe": Die Lage des Süßstoffmonopols wird im Voranschlagsjahre insofern
eine Besserung erfahren, als durch die Errichtung einer staatlichen Fabrik in Wien und die eventuelle
Befugniserteilung zur Süßstofferzeugung an einzelne Unternehmungen die glatte Versorgung des Inlands-
Verbrauches mit Süßstoff, und zwar in weiterem Umfange als es bisher möglich war, gewährleistet
erscheint. Es ist anzunehmen, daß insbefonders im Hinblick auf die ungünstige Zuckersitnation Deutsch-
Österreichs, erheblich größere Süßstoffmengen vom Jnlandsverbrauche ohne weiteres werden ausgenommen
werden. Hienach und mit Rücksicht auf die mit 1. April 1919 eingetretene Preiserhöhung der Monopols¬
fabrikate'") wurden die Einnahmen (15*0 Millionen Kronen) und ebenso die Ausgaben (5*1 Millionen
Kronen) höher veranschlagt, als dies dem Gebarungserfolge in der Zeit ab 1. November 1918 ent¬
sprochen hätte; die Gegenüberstellung der erhofften Roheinnahmen und Rohausgaben ergibt eine Rein¬
einnahme von 9'9 Millionen Kronen, die gleichzeitig den Reinertrag des Süßstoffmonopols darstellt
(siehe VI. Abschnitt).

Titel 4: „Staatslotterien": Beim Zahlenlotto wurden die Ausgaben (15'3 Millionen Kronen)
lind Einnahmen (24*0 Millionen Kronen) unter Bedachtnahme mif die Einschränkung des Monovols-

20) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 98.
21) Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 127.
22) Verordnungsblatt des Finanzministeriums Nr. 7 ex 1918.
28) Gesetz vom 6. Februar 1919. St. G. Bl. Nr. 102.
2*) Neuer Verichleißtaris für die Erzeugnisse des Süßstoffmonopols, Berordnungsblan des Staatsamtes sür

Finanzen 9rr. 14 ex 1919.
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gebietes, bei der Klassenlotterie (Ausgaben 32°6 Millionen Kronen und Einnahmen 41*9 Millionen
Kronen) aus Grund des Spielplanes der 1. deutschösterreichischen Klassenlotterie und unter Annahme
des gleichen Spielplanes für die 2. deutschösterreichische Klassenlotterie veranschlagt. Die Gegennber-
stellung der Roheinnahmen und Rohausgaben beider Staatslotterien zusammen ergibt eine Reineinnahme
von 17'3 Millionen Kronen, die sich nach Abzug der unter den Kriegsmaßnahmen veranschlagten
Teuerungshilfen (0*4 Millionen Kronen) ans 16*9 Millionen Kronen verringert (siehe VI. Abschnitt).

Kapitel 17: „Betriebe der Finanzverwaltung":

Titel 1: „Staatsdruckerei": Der Betrieb der Staatsdruckerei wird vorläufig aus zirka vier
Fünftel des Betriebsumsanges int letzten Friedensjahre (1913) beschränkt bleiben. Aus dieser Grundlage
wurden die Ausgaben mit 15°3 Millionen Kronen und die Einnahmen mit 20'8 Millionen Kronen
veranschlagt. Die Eventualität eines Abbaues der Preise, beziehungsweise der außerordentlichen Auslagen
für persönliche Bezüge und Löhnungen während der Verwaltungsperiode ist bei der Veranschlagung der
Staatseinnahmen entsprechend in Berücksichtigung gezogen. Tie Gegenüberstellung der Roheinnahmen und
Rohausgaben ergibt einen präliminarmüßigen Überschuß von 5°5 Millionen Kronen, welcher sich durch
die außerhalb des Etats der Staatsdruckerei veranschlagten Ausgaben für Gebäudeerhaltung, Kriegs¬
maßnahmen zugunsten des Personals (4'6 Millionen Kronen) und für Pensionen (0*5 Millionen Kronenl
ans netto 0°4 Millionen Kronen reduziert (siehe VI. Abschnitt).

Titel 2: „Münzwesen": Aus Grund des Prügeprogrammes wurden die Ausgaben mit
1‘6 Millionen Kronen und die Einnahmen mit 17 Millionen Kronen veranschlagt, letztere unter Bedacht-
nahme aus die in Aussicht genommene Erhöhung der Münzgebühren. Der sich ergebende präliminar¬
mäßige Überschuß von O'l Millionen Kronen wird durch die unter „Kriegsmaßnahmen" veranschlagten
Teuerungshilfen (0°8 Millionen Kronen) in einen Abgang von 0'7 Millionen Kronen nmgewandelt
(siehe VI. Abschnitt).

Kapitel 18: „Kassenverwaltung":

Bei der Kassenverwaltung (Gesamtausgaben 23°8 Millionen Kronen, Gesamteinnahmen 34°9 Millionen.
Kronen) ist nur folgendes hervorzuheben:

Viele deutschösterreichische Ämter besorgen neben dem vorwiegenden Dienst für die deutsch¬
österreichische Verwaltung auch Liquidationsangelegenheiten. Soweit solche Liquidationsausgaben lEin-
nahlnen) als Liquidationsgebarungen nicht ziffermäßig gesondert erfaßt und im Liquidationsbudget
dargestellt werden konnten, sondern in den deutschösterreichischen Verwaltungsausgaben (Einnahmen)
mitenthalten sind, wird der aus der Liquidationstätigkeit Deutschösterreichs herrührende Teil solcher
Ausgaben von der Liquidationsmasse an die deutschösterreichische Staatsverwaltung rückzuersetzen sein,
wogegen der aus der Liquidationstätigkeit Deutschösterreichs herrührende Teil solcher Einnahmen
von der deutschösterreichischen Staatsverwaltung an die Liquidationsmasse abzusühren sein wird. Zu
diesem Zwecke wird unvorgreiflich der seinerzeitigen Abrechnung mit den Nationalstaaten unter Kapitel J8
(„Kassenverwaltung"), Titel 4, als Verrechnungsansatz für die „Abfuhr von Verwaltungseinnahmen
Teutschösterreichs an die Liquidationsmasse" ein Ausgabenbetrag von 18 Millionen Kronen und für
den „Rückersatz von Verwaltungsausgaben Deutschösterreichs aus der Liquidationsmasse" ein Einnahmen-
berrag von 30 Millionen Kronen angesetzt; diesen Ansätzen stehen als Gegenposten korrespondierende
Beträge im Liquidationsbudget unter „Verschiedene Liquidationsausgaben (Einnahmen)" gegenüber.

Gruppe XI: „Land- und Forstwirtschaft":

Kapitel 19: „Landwirtschaft, Allgemeine Verwaltung": Von den veranschlagten Ausgaben
(28'7 Millionen Kronen) entfällt auf das Staatsamt 2*0 Millionen Kronen, auf Lehr- und Versuchs-
Wesen 1*9 Millionen Kronen und auf Landeskultur 14*6 Millionen Kronen. Letztere Ausgaben find
der Hauptsache nach zur Durchführung des Aktionsprogrammes für die intensive Hebung der Produktion
bei der Land- und Forstwirtschaft bestimmt. Den Ausgaben stehen Einnahmen von 7*5 Millionen
Kronen gegenüber.

Kapitel 20: „Forstwirtschaft": Für die Forste und Domänen des Staates sind die Aus¬
gaben mit 14*1 Millionen Kronen, die Einnahmen mit 27*5 Millionen Kronen, daher der präliminar-
mäßige Überschuß mit 13*4 Millionen Kronen veranschlagt.

Für die Forste und Domänen des Religionsfonds sind Ausgaben mit 2*5 Millionen Kronen, Ein
nahmen mit 4*9 Millionen Kronen, daher ein präliminarmäßiger Überschuß von 2*4 Millionen Kronen
vorgesehen.
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Unter Berücksichtigung der unter den Kriegsmaßnahmen veranschlagten Ausgaben für Teuerungs¬
zulagen des Personals (10'5 beziehungsweise 3'6 Millionen Kronen) ergibt sich wirtschaftlich ein Rein¬
ertrag der Forste und Domänen des Staates von 2'9 Millionen Kronen und eine Einbuße der Forste
und Domänen des Religionsfonds von 1*2 Millionen Kronen (siehe VI. Abschnitt).

Gruppe XII, Kapitel 21 bis 24: „Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten":
Bon den Gesamtausgaben dieser Gruppe (01'5 Millionen Kronen) entfällt auf den Zentral¬

auswand des Staatsanites 6'8 Millionen Kronen, auf Handel, Gewerbe und Industrie 16°2 Millionen
Kronen, auf Bergwesen 13'2 Millionen Kronen, auf Bauten 55'3 Millionen Kronen.

Kapitel 22: Beim Ansätze der Ausgaben für „Handel, Gewerbe, Industrie (16'2 Millionen
Kronen) war die Erwägung maßgebend, daß das Interesse des Staates und der Allgemeinheit an der
Neübegründung und Ausgestaltung des wirtschaftlichen Lebens und Exportes eine besondere staatliche
Fürsorge durch Bereitstellung ausreichender Mittel erheischt. Überdies sind für Zwecke der Unterstützung
der notleidend gewordenen Industrie im Kapitel 34 „Kriegsmaßnahmen", unter Titel 8, § 3, einmalige
außerordentliche Ausgaben von 150 Millionen Kronen für die Gewährung langfristiger Notstandsdarlehen
vorgesehen.

Kapitel 23: Von den Ausgaben und Einnahmen des „Bergwesen" entfällt der weitaus
größte Teil auf die Montanbetriebe; deren Rohausgaben sind mit 12'5 Millionen Kronen, deren Rvh-
einnahmen mit 12'2 Millionen Kronen veranschlagt, woraus sich ein präliminarmäßiger Betriebsabgang
von 0‘3 Millionen Kronen ergibt. Bei Berücksichtigung einerseits der Ausgaben für Kriegsmaßnahmen
(21) Millionen Kronen) und anderseits der Bermögensmehrung (1'9 Millionen Kronen) weisen die
Montanbetriebe einen Reinertrag von l'O Millionen Kronen auf (siehe VI. Abschnitt). Der verhältnismäßig
geringfügige Reinertrag erklärt sich daraus, daß nur wenige und kleine Werke (Brixlegg, Kirchbichl, Kitzbühel)
und die Schwefelsäurefabrik Unterheiligenstadt in der tatsächlichen Verwaltung des deutschösterreichischen
Staates geblieben sind. Hingegen sind alle anderen — und gerade die ertragreichsten — Montanbetriebe
anderen Nationalstaaten zugefallen; selbst die im bestrittenen Gebiete Deutschösterreichs gelegenen Werke
(Brüx, St. Joachimsthal, Klausen, Raibl), deren Reinertrag uiit 27'2 Millionen Kronen geschätzt werden
kann, sind derzeit dem deutschösterreichischen Staat entzogen und konnten bei den Ansätzen für das
tatsächliche Verwaltungsgebiet nicht ins Kalkül gezogen werden.

Kapitel 24: Von den Ausgaben für „Bauten" (55'3 Millionen Kronen) entfallen auf Straßen¬
bauten 13 7 Millionen Kronen, auf Wasserbauten 7'5 Millionen Kronen, auf Hochbauten 19'7 Millionen
Kronen und auf Staatsgebäudeverwaltung 11*8 Millionen Kronen. Die verhältnismäßig hohen Aus¬
gaben erklären sich dnrch ungeheure Märerialkosten, außerordentliche Lohnverhältnisse, durch dringend
notwendig gewordene Wiederherstellung und ordnungsmäßige Instandhaltung der deutschösterreichischen
Reichsstraßen und Wasferbauwerke, sowie durch Ausführung von Notstandsbauten zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit."-ft

Gruppe XUI, Kapitel 25: „Soziale Verwaltung":
Der Etat faßt die Gebarung der nunmehr zum Staatsamte für soziale Verwaltung vereinigten

früheren Staatsämter für soziale Fürsorge und für Volksgesundheit zusammen.
Die Hauptlast dieses Etats bildet der Aufwand für soziale Verwaltung (Ausgaben

338 5 Millionen Kronen). Hievon entfällt auf die Kriegsbeschüdigtenfürsorge allein rund 330 Millionen
Kronen, nu'lche Ausgaben zum überwiegenden Teil durch das Jnvalidenentschädigungsgesetz ~6) hervor¬
gerufen wurden (hauptsächlich für Heilfürsorge und für Versorgungsgebühren, Kranken- und Sterbegeld).

Der Aufwand für Volksgesundheit beziffert sich mit 10'6 Millionen Kronen.
Die bei Kapitel 25 „Soziale Verwaltung" veranschlagten Ausgaben von zusammen rund

351*8 Millionen Kronen bilden aber nur einen Teil des Gesamtaufwandes für soziale Zwecke. Dieser ist
vielmehr weitaus hoher, da zahlreiche und gerade finanziell sehr ausschlaggebende Ausgaben nicht int
Etat der sozialen Verwaltung, sondern in anderen Etats veranschlagt sind. So erscheinen zum Beispiel
die Ausgaben für Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürforge (169'3 Millionen Kronen) im Etat des
Heerwesens (Kapitel 27), die Ausgaben für Unterhaltsbeiträge (71'5 Millionen Kronen), Kriegs¬
flüchtlinge (25 Millionen Kronen), Frvntheimkehrer (18 Millionen Kronen), verschiedene Entschädigungen
(200 Millionen Kronen), Erleichterung der Lebensführung und der Ernährung (1.381*2 Millionen

-£■) Staatsratsbeschluß vom 17. Jänner 1919.
26) Gesetz vom 25. April 1919, St. G. Bl. Nr. 245.
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Kronen), wirtschaftliche Hilfe für einzelne Bevölkerungsgruppen (220*0 Millionen Kronen), für Zulagen
-und Zuschüsse an Staatsangestellte (636*4 Millionen Kronen) u. dgl. im Etat der Kriegsmaßnahmen
(Kapitel 34). Werden auch diese nur beispielsweise angedeuteten Ausgaben im veranschlagten Gesamt-
Letrage von rund 2720 Millionen Kronen zu den im Kapitel 25 -(Soziale Verwaltung) dargestellten
Ausgaben von zusammen rund 351*8 Millionen Kronen hinzugerechnet, so ergibt sich als Gesamt¬
aufwand des Staates für soziale Zwecke die enorme Summe von mehr als 3070 Millionen Kronen.
Aber auch hiemit erscheint der Gesamtaufwand für soziale Zwecke noch immer nicht vollständig erfaßt,
da zahlreiche Ausgaben für diese Zwecke auch unter den Gesamtausgaben einzelner Ressorts (zum Bei¬
spiel Ausgaben für Notstandsbauten, Linderung der Wohnungsnot, Lohnerhöhungen n. dgl.) stecken und
ziffermäßig nicht gesondert ersaßt werden können.

Gruppe XIV, Kapitel 26: „Äußeres":
Bei der Veranschlagung der Ausgaben ■ von 5'6 Millionen Kronen (hievon 3'5 Staatsamt

und 2*1 Außendienst) wurde der bei Klärung der politischen Verhältnisse nach dem Friedensschluß unver¬
meidliche Ausbau des diplomatischen nnb Konsulatsdienstes berücksichtigt. Der aus der Gebarung zu
erwartende Kursverlust wurde bei Kapitel 18 „Kassenverwaltung" (mit 2'4 Millionen Kronen) veran¬
schlagt. Das präliminierte Extraordinarialerfordernis von 1*4 Millionen Kronen betrifft die aus
1919/20 entfallende Tangente der Kosten der Friedensverhandlungen.

Gruppe XV, Kapitel 27: „Heerwesen": s
Das Heerwesen erfordert einen Gesamtaufwand von 427*3 Millionen Kronen; hievon entfällt

aus die Wehrmacht 238°5 Millionen Kronen, aus das Militärgerichtswesen 3'4 Millionen Kronen
und aus die Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürsorge 169 3 Millionen Kronen.

Die Ausgaben für die Wehrmacht (427*3 Millionen Kronen (umfassen die Ausgaben für die
Volkswehr und für die zukünftige Miliztruppe für den Fall, daß diese im Lause der Budgetperiodc an
die Stelle der provisorischen deutschösterreichischen Volkswehr treten sollte. Dem Voranschläge liegt unter
Berücksichtigung der künftigen Abbaumöglichkeiten der Volkswehr ein Stand von 6.259 Gagiften und
militärischen Beamten, 5.776 längerdienenden Unteroffizieren und 22.012 Mann zugrunde. Von den
veranschlagten Ausgaben wird ein Teilbetrag von 0*5 Millionen Kronen (für die vorübergehende
Benützung von Unterkünften und Instandhaltung von Objekten) nach Wiederkehr normaler Verhältnisse
entfallen.

Der ordentliche Aufwand für das Militärgerichtswesen (3*4 Millionen Kronen) ist infolge
der zahlreichen, aus der Kriegszeit noch anhängigen Kriminalfälle verhältnismäßig hoch. Das Extra-
ordinariuni von 200.000 X stellt den Aufwand der Kommission zur Erhebung militärischer Pflicht¬
verletzungen im Kriege dar.

Die Ausgaben für Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertensürsorges7) (169*3 Millionen
Kronen) erwachsen hauptsächlich aus der Fürsorgetätigkeit zugunsten der deutschösterreichischen Kriegs¬
gefangenen im Auslande (48*4 Millionen Kronen) und aus der Bekleidung von mittellosen, aus der
Kriegsgefangenschaft und aus Jnternicrtenlagern heimkehrenden Deutschösterreichern (120 Millionen
Kronen).-ch

Gruppe XVI, Kapitel 28: „Volksernährung":

Hier sind nur die persönlichen und sachlichen Erfordernisse des Staatsamtes für Volksernährnng
(3*0 Millionen Kronen), dann die Kosten für die Erfassung, Ausbringung und Verteilung der,.Nahrungs-
mittel veranschlagt (13*1 Millionen Kronen). Der Präliminierung wurde der bestehende Ämter¬
organismus aus dem Gebiete der Bolksernährung unter Bedachtnahme auf die zu gewärtigende Verrin¬
gerung des Geschästsumsanges zugrunde gelegt. Der überaus bedeutende Aufwand aus den Ernährungs¬
fürsorgernaßnahmen selbst wird unter Kapitel 34 (Kriegsmaßnahmen) Titel 7, dargestellt.

Gruppe XVII, Kapitel 29 bis 32: „Verkehrswesen":

Diese Gruppe umfaßt nunmehr außer den bisher vorgesehenen Ansätzen für die Eisenbahnen auck
die dem Staatsamte für Verkehrswesen neu zugekonimenen Schissahrts-, Post-, Telegraphen- und

27) Gesetz vom 3. April 1919, St. G. Bl. Nr. 214.
~s) Hingegen ist der Aufwand für die Bekleidung der Frontheimkehrer (18 Millionen Kronen) im Kapitel 34

Kriegsmaßnahmen) dargestellt.
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Fernsprechangelegenheiten einschließlich jener des Kraftfahrwrsens, ferner die staatshoheitlicheu und
staatsaufsichtsrechtlichen Angelegenheiten des Luftfahrtwesens •") sowie die Angelegenheiten der staat¬
lichen Fremdenverkehrsförderung3a) und des neu errichteten Elektrisieruugsamtes.33)

Kapitel 30, „Verkehrswesen", enthält die Zentralausgaben des Staatsamtes (6'2 Millionen
Kronen).

Kapitel 31, „Eisenbahnen", umfaßt im wesentlichen das bisherige Budget des Eisenbahn
ressvrts. Von dem'Gesamterfordermsse 966'9 Millionen Kronen entfallen 702 2 Millionen Kronen auf
ordentliche Ausgaben (hierunter 666 1 Millionen Kronen für den Staatsbahnbetrieb) und 264°7 Millionen
Kronen auf außerordentliche Ausgaben. Das ordentliche Erfordernis ist insbesondere durch die hohen
Personalausgaben (275 Millionen Kronen ohne die Löhne der Bahnerhaltungsarbeiter) beeinflußt; um die
Personalausgaben voll zu erfassen, müssen auch noch die als Kriegsmaßnahmen (unter Kapitel 34, Titel tz-
gesondert veranschlagten verschiedenartigen Fürsorgemaßnahmen für Staatsbahnangestellte im Ausmaße
von rund 130 Millionen Kronen hinzugerechnet werden, wodurch sich der gesamte Personalaufwand
auf 405 Millionen Kronen erhöht. Im Extraordinarium werden Vorsorgen für bauliche Investitionen
(22 Millionen Kronen) und Fahrbetricbsnnttel (140'1 Millionen Kronen) aus den: Gesamtnetze, ferner
für die Einführung der elektrischen Zugförderung (60 Millionen Kronen), für den Bahnban Landeck—
Tösens (2 Millionen Kronen) und für rückzahlbare Vorschüsse an die Südbahn (24 Millionen Kronen)
angesprochen.

Von den gefaulten Einnahmen der Eisenbahnen (591'4 Millionen Kronen) entfällt der größte Teil
mlf die Transporteinnahmen (537'8 Millionen Kronen). Die auf den Staatsbahnen einzuhebenden
Eisenbahnverkehrssteuern (65 Millionen Kronen) werden unter öffentlichen Abgaben (Kapitel 15, Titel 4,
£ 4) veranschlagt.

Die Gegenüberstellung aller Betriebseinnahmen und -ansgaben (einschließlich der bei Kapitel 34
veranschlagten Kriegsmaßnahmen) des Staatsbahnbetriebes auf Grund des Ertragspräliminars ergibt
einen Betriebsabgang von 353 Millionen Kronen; unter Hinzurechnung des als Liquidationsgebarung 34}
veranschlagten Anteiles Deutschösterreichs an der Verzinsung unb Tilgung der Staatseisenbahnschulden
(63*6 Millionen Kronen), erfordert demnach der Staatseisenbahnbetrieb im Voranschlagsjahre einen Staats¬
zuschuß von 4i6'5 Millionen Kronen (siehe VI. Abschnitt). Die Hauptursachen dieses unbefriedigenden
Ergebnisses sind vor allem in den durch die Zeitverhältnisse hervorgerusenen enormen Personalkosteu
und Materialpreisen, dann aber überhaupt in dem Umstande gelegen, daß die deutsch österreichischen
Staatsbahnen, losgelöst von dem Gesammetze der bestandenen k. k. österreichischen Staatsbahnen, einerseits
einen verhältnismäßig teueren Berwaltungs- und Betriebsauswand insbesondere für die Alpenbahnen
erfordern und andrerseits infolge der geringen Dichte und Jndustriearmut ihres Netzes einen Verhältnis
mäßig geringen und wenig rentablen Verkehr haben.

Kapitel 31, „Schiffahrt", enthält die Ansätze für die Bimien-Schisstchrt nnb Bodensee-
Dampfschisfahrt; letzterer Betrieb (Ausgaben 0°8 und Einnahmen 0'2 Millionen Kronen) weist einer:
ebenfalls ans die gegenwärtigen Zeitverhältnisse zurückzuführenden Betriebsabgang von 0'6 Millionen
Kronen auf.

Kapitel 32, „Post. Telegraph und Fernsprecher". In diesern Etat sind die Generaldirektion
für Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen (Titel 1), dann die Post-, Telegraphen- und Fernsprech¬
anstalt (Titel 2) sowie die deutschösterreichische Gebarung des Postsparkassenamtes (Titel 3) dargestellr.
Die Ausgaben sind mit zusammen 185'8 Millionen Kronen (hievon für Investitionen 31 0 Millionen
Kronen) und die Einnahmen mit zusammen 196'3 Millionen Kronen veranschlagt, woraus sich ein
präliminarmäßiger Überschuß von 10°5 Millionen Kronen ergeben würde. In diesem drückt sich jedoch
nicht der voraussichtliche wirtschaftliche Ertrag aus, da gewisse Ausgaben der Post-, Telegraphen- und
Fernsprechanstalt, tute zum Beispiel für Pensionen (8 Millionen Kronen), für Teuerungszulagen und
Zuschüsse (167 Millionen Kronen) -fl und für Amortisation (5 Millionen Kronen) nicht in diesem Etat,.

-») Gesetz vom 14. Mai 1919, Sr. G. Bl. Nr. 180.
-«>) Kabinettsratsbeschluß vom 11. Februar 1919.
31) Vollzugsanweisung der Staatsregierung vonr 15. April 1919, St. G. Bl. Nr. 239.
33) Vollzugsanweistmg der Staatsregierung vom 29. April 1919, St. G. Bl. Nr. 288.
33) Erlaß des Staatsamtes für Verkehrswesen vom 14. Februar 1919, Z. 288 -Amtsblatt Nr. 20).
34) Siehe Erläuterung zu Kapitel 35, „Liquidationsausgaben".
3-') Hingegen sind die Ausgaben für Teuerungsmaßnahmen zu grinsten der Angestellten des Postsparlassenamtes

unter den für dieses Amt veranschlagten Ausgaben inbegriffen.
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sondern in anderen Etats enthalten sind. Bei Hinzurechnung dieser Ausgaben (zusammen 180 Millionen
Kronen) und des Einnahmenentganges aus der Portofreiheit der nicht staatlichen Organismen (4°3 Mil¬
lionen Kronen) würde sich der präliminarmäßige Überschuß von 10*5 Millionen Kronen wirtschaftlich in
eine Einbuße von 165*2 Millionen Kronen verwandeln. 38)

Gruppe XVIII, Kapitel 33: „Staatskommission für Sozialisierung":
Die Ansätze umfassen lediglich die persönlichen und sachlichen Ausgaben der Kanzlei der zur

Vorbereitung der Sozialisierung 36) eingesetzten Staatskommissiou (0*5 Millionen Kronen). Auf Vorsorgen
für die Durchführung der Sozialisierung selbst ist im vorliegenden Voranschlag nicht Bedacht genommen,
weil die sozialisierten Betriebe grundsätzlich keine staatlichen Zuschüsse in Anspruch nehmen sollen.

Gruppe XIX, Kapitel 34: „Kriegsmaßnahmen":

Die hier veranschlagten Gebarungen (Gesamtausgaben 2571'1 Millionen Kronen und Einnahmen
71*3 Millionen Kronen) erwachsen aus Maßnahmen, die entweder unmittelbar mit dem Kriege
Zusammenhängen (Unterhaltsbeiträge, Kriegsflüchtlinge, Zivilkriegsbeschädigte, Zivilkleider für Militär¬
personen, Kriegsgebiete) oder durch dessen Nachwirkungen ausgelöst wurden «Erleichterung der Lebens¬
führung, wirtschaftliche Hilfe für einzelne Bevölkerungsgruppen, Teuerungsmaßnahmen für Staats¬
angestellte rc.). In der Reihenfolge ihrer Veranschlagung wären zu erwähnen:

Titel 1: Die Ausgaben für Unterhaltsbeiträge (71*5 Millionen Kronen) setzen sich zusammen
aus den Unterhaltsbeiträgen für die Angehörigen der Volkswehrmänner pro Juli und August 1919
(rund 16 Millionen Kronen) 37) und für die in Ausnahmsfällen auf Grund des Gesetzes vom 27. Juli
1917, R. G. Bl. dir. 313, im Berwaltungsjahre 1919/20 noch fortzuzahlenden Unterhaltsbeiträge
(rund 55 Millionen Kronen).

Titel 2: „Kriegsflüchtlinge". Die Ausgaben (25 Millionen Kronen) erwachsen aus der Ver¬
waltung und Verwertung der Sachgüter der Flüchtlingsfürsorge und aus der Fortführung der für
diese Zwecke eingerichteten Fabriksbetriebe. Den Ausgaben stehen Einnahmen von 50 Millionen Kronen
als Erlös aus der Verwertung der Sachgüter gegenüber (siehe Bedeckungskapitel 34, Titel 2).

Titel 3: „Zivilkriegsbeschädigte" (O'l Millionen Kronen) für gesetzlich 38) gebührende
Unterstützungen.

Titel 4: „Zivilkleider für Frontheimkehrer". Der veranschlagte Aufwand (18 Millionen
Kronen) dient zur Bekleidung von bedürftigen Front Heimkehrern in den Monaten Juli und August
1919, hingegen wird der Austvand für Bekleidung der Kriegsgefangenen (120 Millionen Kronen) im
Kapitel 27 (Heerwesen), Titel 5 (Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenfürsorge) dargestellt.
«' Titel 5: Verschiedene Entschädigungen für Kriegsschäden: Der Ansatz (200*0 Millionen
Kronen) dient zu verschiedenen Entschädigungsleistungen, darunter insbesondere auch zu einmaligen
Pauschalentschädigungen von Gemeinden, die durch Kriegsfchäden und ganz besondere Verhältnisse aus¬
nahmsweise stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Titel 6: „Kriegsgebiete" enthält den Aufwand für die wirtschaftliche Wiederaufrichtung kriegs¬
zerstörter deutschösterreichischer Gebiete und für die Kriegskreditanstalt in Klagenfurt (zusammen 18*5 Mil¬
lionen Kronen).

Titel 7: „Erleichterung der Lebensführung": Die für diese Zwecke (hauptsächlich Ernührungs-
zwecke) eingeleiteten staatlichen Aktionen belasten den Staat mit dem ungeheuren Aufwand von zusammen
zirka f381 Millionen Kronen. Dieser resultiert aus der verbilligten Abgabe von Lebensmitteln für Mindest-
bemittelte (50 Millionen Kronen), aus Unterstützungen von Verbrauchervereinigungen (30 Millionen Kronen)
und aus der Verbilligung von Lebensmitteln für die Allgemeinheit (zirka 1300 Millionen Kronen).

Zu dem letzterwähnten Ansatz, in dem sich die Belastung des Staates insbesondere aus der ver¬
billigten Abgabe von Mehl und Brot für die Allgemeinheit ausdrückt, ist zu bemerken:

Um die Versorgung der Bevölkerung mit Mehl und Brot zu erschwinglichen Preisen zu ermög¬
lichen, find bekanntlich die Preise des Mehls, das zum weitaus größten Teil aus ausländischen Bezügen
stammt, gegenwärtig derart festgesetzt, daß sie hinter den Gestehungskosten zurückbleiben. Wenn der Import¬

es) Siehe VI/ Abschnitt.
e«) Gesetz vom 14. März 1919, St. G. Bl. Nr. 181.
37) Vollzugsanweisung vom 20. Mai 1919, St. G. Bl. Nr. 293.
3») Gesetz vom 31. Dezember 1917, R. G. Bl. Nr. 525.
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bedarf Deutsch Österreichs im ganzen Erntejahre 1919/20 in gleicher Weise wie im ersten Halbjahr 191A
durch Einfuhren aus den Ententestaaten gedeckt werden müßte und wenn die Preise dieser Entente-
zusuhren, die Valutaverhältnisse und die Abgabepreise des Mehls ungeändert blieben, kann für die
Kriegs-Getreideanstalt aus den Verlusten bei den ausländischen Bezügen nach Abzug des Überschusses
aus dem Absatz heimischen Mehles der schließliche Abgang mit etwa netto 1300 Millionen Kronen geschätzt
werden, der vom Staate zu tragen wäre. Ob dieser Ausfall im Verwaltungsjahr 1919/20 aus der
Staatskasse wird gedeckt werden müssen oder ob es zu einer anderen Ordnung dieser Verbindlichkeit
kommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe der staatlichen Belastung, mit der gegebenenfalls
gerechnet werden muß, ließ es angebracht erscheinen, sie im Voranschlag zn berücksichtigen. Bei der
Schätzung dieses Nettoausfalles von 1300 Millionen Kronen wurde von einer täglichen Kopfquote von
300 Gramm tmd daher von einem jährlichen Gesamtbedarse der Nichtselbstversorger von 6°6 Millionen
Meterzentner ausgegangen, von dein nur 1'8 Millionen Meterzentner durch heimische Aufbringung gedeckt
werden können, während der Rest von 4* *8 Millionen Meterzentner durch Anslandsbezüge beschafft
werden muß.

Würde nicht wie im vorstehenden eine Kopfquote von 300 Gramm täglich, sondern eine solche
von 400 Gramm der Rechnung zugrunde gelegt werden, so ergäbe diese einen Abgang von rund
2.000 Millionen Kronen.

Dem obigen Nettoausfall steht unter Kapitel 15, Titel 1, nur eine verhältnismäßig geringfügige
Einnahme aus dem Ertrage der Brotauflage:!3) von 56 7 Millionen Kronen gegenüber.

Titel 8: „Wirtschaftliche Hilfe für einzelne Bevölkerungsgruppen": Für diese Zwecke
find Ausgaben von zusammen 219*9 Millionen Kronen veranschlagt; hervorzuheben sind: Der Ansatz
für die Arbeitslosenfürsorge (65 Millionen Kronen» erfaßt lediglich das Erfordernis für
Arbeitslosenunterstützungen in den Monaten Juli und August 1919, da vorläufig die Fortgewährung dieser
Unterstützungen nur bis Ende August 1919 normiert ist"); für die Zeit nach dem 31. August 1919
ist eine gesetzliche Regelung der Arbeitslosenunterstützung geplant, jedoch konnten die hieraus dem Staate
erwachsenden Kosten im Voranschläge noch nicht berücksichtigt werden. Im Falle der Fortgewährung der
Arbeitslosenunterstützungen im derzeitigen Umfang und Ausmaß würde das ganzjährige Erfordernis für
die Arbeitslosenunterstützungen 390 Millionen Kronen betragen.

Ter Ansatz „Wirtschaftliche Hilfe für Industriezweige" (150 Millionen Kronen) dient hauptsächlich
zur Unterstützung der Wiederausrichtung der notleidend gewordenen Industrie; für diese Zwecke sind
(außer den bereits im Kapitel 22, „Handel, Gewerbe und Industrie", vorgesehenen Beträgen) hier noch
einmalige außerordentliche Ausgaben von 150 Millionen Kronen — insbesonders behufs Gewährung
langfristiger Notstandsdarlehen — vorgesehen.

Titel 9: „Zuwendungen an Staatsangestellte" (insgesamt 636*4 Millionen Kronen). Sie
umfassen:

a) Zulagen an aktive Angestellte im vorläufig halbjährigen Ausmaße41) . 144*8 Millionen Kronen.
ohne Lohnzuschläge der Staatsbahnarbeiter (27 Millionen Kronen) und
der Montanarbeiter (0*4 Millionen Kronen), die in der Zweckrubrik der
betreffender: Ressorts vorgesehen sind;

b) Übergangsbeiträge an aktive Angestellte für Juli und August 1919ta) 41*4 „ „ ;
o) Aushilfen an deutschosterreichische Angestellte des Ruhestandes und deren

Hinterbliebene im ganzjährigen Ausmaße"). ii 0 „
d) Übernahme von Abzügen durch den Staat ini ganzjährigen Ausmaße") 10*0 „ „ ;

39) Gesetz vom 4. April 1919, St. G. Bl. Nr. 218.
40) Vollzugsanwelsung vom 24. Juni 1919, St. G. Bl. Nr. 327.
*9 Verordnung des Finanzministeriums vom 11. September 1918, St. G. Bl. Nr. 333.

Erlaß des Staatsamtes für Finanzen vom 14. Juni 1919, Z. 39233.
Erlaß des Staatsamtes für Verkehrswesen vom 24. Juni 1919, Z. 1418 St. B.

»2) Erlaß des Staatsamtes für Finanzen vom 16. April 1919, Z. 20903.
Erlaß des Staatsamtes für Verkehrswesen vom 27. April 1919, Z. 934,/Präs.
Verordnung des Finanzministeriums vom 11. September 1918, St. G. Bl. Nr. 334.
Erlaß des Staatsamtes für Finanzen voni 12. Juni 1919. Z. 38870.
Erlaß des Staatsamtes für Verkehrswesen vom . Juni 1919, Z. 19690.
Siehe auch Erläuterungen zu Liqmdationsausgaben. „Pensionen Österreichs".
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ei Zuschüsse zu Diäten, Zehrgeldern und Reisepauschalien 44) im ganz¬
jährigen Ausmaße. 9 0 Millionen Kronen;

0 Unterstützung bei Beschaffung von Gebrauchsgegenständen. 0 2 „ „ :
S) Wirtschaftliche Hilfe. 120 0 „ „
h) Andere Maßnahmen. 300 0 „ „ .

Letzterer Betrag ist eine Pauschalpoft. Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, wird das Erforder¬
nis ad a) nur halbjährig für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919, jenes ad b) nur für
die Monate Juli und August 1919 veranschlagt, während für die bisher übliche Gewährung von ein¬
maligen periodischen Zuschüssen (sogenannte Anschaffungsbeiträge) für aktive Angestellte und für Ange¬
stellte des Ruhestandes und deren Hinterbliebene mangels der rechtlichen Grundlagen überhaupt nicht
vorgesorgt wäre. Da es jedoch unwahrscheinlich ' ist, daß die Lebensbedingungen eine derartige Ver¬
besserung erfahren, um die besagten Zuwendungen im 2. Halbjahr 1919/20 ganz einstellcn zu können,
erscheint es erforderlich, für diesen oder einen analogen Aufwand einen Pauschalbetrag von 300 Mil¬
lionen Kronen vorzusehen.

Die bei Titel 9 veranschlagten Zuwendungen an Staatsangestellte (zusammen 636 4 Millionen
Kronen) gliedern sich nach Gruppen wie folgt:

Für Staatsangestellte. 206 5 Millionen Kronen
für Staatsbahnangestellte. i29 7 „ „
für gemeinschaftliche Ausgaben (insbesondere Pauschale) .... 300'2 „ „

zusammen . 636 4 Millionen Kronem

Würden aber alle Maßnahmen für Staatsangestellte mit ganzjährigen Beträgen im bisherigen
Ausmaße und überdies auch noch die bisher üblich gewesenen außerordentlichen Zuschüsse (Anschaffungs-
beirräge) berechnet werden, so würde sich statt des tatsächlich präliminierten Betrages von 636 4 Mil-
lionen Kronen ein ganzjähriger Aufwand von 865°6 Millionen Kronen ergeben.

Titel 10: „Volks- und Bürgerschullehrer": Die Vorsorgen für die Teuernngsmaßnahmen
zugunsten dieser Lehrer konnten infolge der bisher nicht erfolgten gesetzlichen Regelung in den Vor¬
anschlag nicht einbezogen und müssen bis zur verfassungsmäßigen Genehmigung der Vorlage der Staats¬
regierung Vorbehalten werden.

Als Einnahmen aus Kriegsmaßnahmen sind insgesamt 713 Millionen Kronen vorgesehen-
hievon entfällt auf den bereits oberwähnten' Erlös aus der Verwertung von Sachgütern der Flüchtlings-
fürsorge 50 Millionen Kronen und auf den Erlös aus der Verwertung von Kriegsgütern 15 Millionen
Kronen. Zur letzteren Post ist zu bemerken: Die Gebarungen der Sachdeniobilisierung (Erfassung,
Sicherung, Verwahrung, Verwaltung und Verrechnung der Kriegsgüter) und der liquidierenden Kriegs-
betriebe werden, da sie auf Rechnung aller Nationalstaaten erfolgen, als Liquidationsgebarungen im
Liquidationsbudget unter „Sachdemobilisierung" dargestellt. Aus der Liquidationsmaffe erwirbt der deutsch-
österreichische Staat — ebenso wie die übrigen Nationalstaaten — Kriegsgüter zu einem zwischenstaatlich
vereinbarten Verrechnungswert. Aus der Verwertung der auf diese Weise vom deutschösterreichischen
Staat für eigene Rechnung erworbenen Kriegsgüter wird ein Nettogewinn von 15 Millionen Kronen
erwartet, der ausschließlich dem deutichöstereichischen Staate gebührt und daher unter den Einnahmen
ans Kriegsmaßnahmen, Kapitel 34, Titel 1, zu präliminieren war.

Gruppe XX: „Liquidation", Kapitel 35: „Beitrag zu den Liqnidationsausgaben"
und „Anteil an den Liquidationseinnahmen":

Unter den Liquidationsgebarungen sind alle jene Gebarungen verstanden, die aus Verpflichtungen
(Rechten) des früheren Österreichs oder der früheren Monarchie entspringen und bis zur endgültigen
Auseinandersetzung vorläufig noch auf gemeinschaftliche Rechnung aller Nationalstaaten entweder ungeteilt
und zentralisiert oder kommissionsweise vollzogen werden müssen. Unter den derzeitigen, noch immer ganz

44) Verordnungen des Finanzministeriums vom 27. Juli 1916, R. G. Bl. Nr. 234 und vom 29. De-'
zember 1917, R. G. Bl. Nr. 522.
Erlaß des Staatsamtes für Finanzen v. 6. Dezember 1918, Z. 117.222.
Erlässe des Eisenbahnministeriums vom 28. Oktober 1916 (Amtsblatt Nr. 1611 und vom 7. Jänner 1918'
(Amtsblatt Nr. 7).
Erlaß des Staatsamtes für Verkehrswesen vom 5. November 1918, Z. '52284.
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ungeklärten Verhöltnisten ist eine verläßliche und erschöpfende Erfassung aller Liqukdaiionsgebarrmgen
technisch ausgeschlossen. Soweit sie technisch und zifferinäßig gesondert erfaßt werden konnten, wurde
unvorgreiflich der Liquidationsverhandlungen und unverbindlich versucht, sie auf Grund der von den
liquidierenden Ressorts eingebrachten Behelfe in einem abgesonderten Teilheste^^) „Voranschlag über die
Liquidationsausgaben (Einnahmen) Österreichs für das Verwaltungsjahr 1919/20" — ressortmäßig
zergliedert — darzustellen, und zwar grundsätzlich mit ihrem vollen Betrage <100 Prozent), der nach
Maßgabe der zwischenstaatlichen Liquidativnsverhandlungeu unter alle beteiligten Nationalstaaten auszu
teileu sein wird. Hiebei wurden die Liquidationsausgaben (Einnahmen) in der Regel mit ganzjährigen
Beträgen veranschlagt mit Ausnahme jener der Sachdemobilisiernng und der liquidierenden Zentralstellen*«),
welche ihre Liquidativnstätigkeit — nach Annahme der Liquidierungskommissivn — mit Ende des
Jahres 1919 beendet haben sollen und deren Ausgaben (Einnahmen) daher ausnahmsweise nur mir
halbjährigen Beträgen (für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919) veranschlagt wurden. Mir
Rücksicht aus die Unsicherheit und Unvollständigkeit der Präliminargrnndlagen für die Liqnidations-
gebarungen dürfen aus den Ansätzen des Liquidationsteilheftes keinerlei Schlußfolgerungen für die
Liquidationsverhandlungen oder für die Gebarung der liquidierenden Stellen abgeleitet werden; vielmehr
wird die Festsetzung der Liquidationsausgaben (Einnahmen) und deren Austeilung unter die National¬
staaten sonne die Festsetzung der Grenzen für die Gebarung der liquidierenden Stellen den künftigen
Beschlüssen der Liquidierungskommissivn ausdrücklich Vorbehalten.

Aus Grund des Liquidationsteilheftes - würden sich insgesamt 4.91711 Millionen Kronen Liqui¬
dationsausgaben und 278'4 Millionen Kronen Liquidationseinnahmen ergeben. Diese werden, wie erwähnt,
nach Maßgabe der zwischenstaatlichen Liquidationsverhandlungen unter alle beteiligten Nationalstaaten
aufznteilen sein.

Unvorgreiflich der Liqnidationsverhandlungen wird angenommen, daß nach Maßgabe des Ver¬
hältnisses der Bevölkerung des tatsächlich in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden Gebietes zu jener
des früheren Österreichs rund 24 Prozent ’*1) der tut Liqnidationsteilhefte ausgewiesenen Gesamtsumme
der Liquidationsausgaben (Einnahmen) auf die in dentschösterreicher Bertvaltung stehenden Gebiete
entfallen würde. Auf dieser Grundlage wurde daher im Kapitel 35 des vorliegenden deutschösterreichischen
Staatsvoranschlagsentwurfes als „Beitrag zu den Liquidationsausgaben" Ausgaben von 1.180'1 Mil¬
lionen Kronen (24 Prozent)48) und als „Anteil an den Liquidationseinnahmen" eine Einnahme von
66'8 Millionen Kronen (24 Prozent)4S) eingestellt.

Die Zergliederung und nähere Erläuterung der diesen Ansätzen zugrundeliegenden Liquidations-
ansgaben (Einnahmen) wird im Liqtlidationsteilhefte XX dargestellt. Hier erübrigt nur, die markantesten
Hauptpositionen, aus denen die oberwähnte Gesamtsnnmte der Liquidationsausgaben (Einnahmen) sich
zusauunensetzr, hervorzuheben und kürz zu erläutern, wobei die folgenden Ziffern und Beträge als
Gesamtbeträge (100 Prozent) der Liquidationsgebarungen (und nicht als der auf Deutschösterreich ent¬
fallende Teilbetrag) zu verstehen sind.

Liquidationskapitel A. „Staatsschuld Österreichs": Die am 30. Juni 1919 noch ungetilgt
aushaftenden Staatsschulden Österreichs (ohne die sogenannten Eisenbahnreffortschulden)49) betragen

4») Siehe Teilheft XX.

46) Liquidierendes Ministerium des Äußern, Kriegsministerium, Gemeinsames Finanzministerium, Gemeinsamer
Oberster Rechnungshof, Ministerium für Landesverteidigung, österreichischer Oberster Rechnungshof.

47) Gesamtbevölkerung Österreichs (nach der Statistik vorn Jahre 1910): 28°5 Millionen Einwohner
(100 Prozent).

Hievon entfallen aus die in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden Gebiete („Klein-Deutschöfterreich"):
6‘8 Millionen Einwohner (= 24 Prozent),

aus die der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete (bestrittene Gebiete): 3'6 Millionen Einwohner
(= 12 3 Prozent),

aus das von Deutschösterreich in Anspruch genonimene Gebiet („Ganz-Deutschösterreich") sohin zusammen
10‘4 Millionen Einwohner (— 36 3 Prozent).

4») Jur Falle der Angliederung der derzeit der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete würde
sich nach dem Bevölkerungsschlüssel (siehe Anmerkung 47) der Anteil Deutschösterreichs (36°3 Prozent) an den Liqui-
dationsausgaben auf 1.784'9 Millionen Kronen und an den Liqnidationseinnahmen auf 101'0 Millionen Kronen
erhöhen.

4») Siehe Erläuterung zu Kapitel „Liquidation der Staatsbahnen" (Eisenbahnressortschulden-.
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insgesamt 83.2 ?9 Millionen Kronen r«). Die Gesamtausgaben für den Dienst dieser Schulden im Ver¬
waltungsjahre 1919/20 sind mit rund 3.446'5 Millionen Kronen veranschlagt. Hievon entfallen auf den
Dienst der Staatsschulden vor 1867 rund 146'6 Millionen Kronen, auf den Dienst der Staatsschulden
1867 bis 1914 rund 530'4 Millionen Kronen, auf den Dienst der Kriegsschulden 2.728*9 Millionen
Kronen und auf Verwaltungsausgaben (Provisionen re.) 40'6 Millionen Kronen.

Liquidationskapitel L: „Liquidation der Staatsbahnen Österreichs": Die Liquidations¬
ausgaben für die Staatsbahnen Österreichs sind (ohne Pensionsaufwand für die früheren österreichischen
Staatsbahnbediensteten) mit insgesamt 51'3 Millionen Kronen veranschlagt; hievon entfallen auf
den Dienst der sogenannten Eisenbahnressortfchulden der früheren österreichischen Staatsbahnen
33*6 Millionen Kronen"), auf den Anteil des, österreichischen Staates am Betriebsabgange der Wiener
Stadtbahn 6*0 Millionen Kronen, auf Entschädigungsleistungen der Staatsbahnen Österreichs auf
Grund des Haftpflichtgefetzes 0'5 Millionen Kronen und auf den Beitrag zur berufsgenossenschaftlichen
Unfallversicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 10°6 Millionen Kronen.

Liquidationskapitel 6: „Pensionen Österreichs": Insgesamt 331*9 Millionen Kronen;
hievon entfällt auf die nach den Verforgungsnormen gebührenden Ruhe- und Versorgungsgenüsfe der
altösterreichischen Zivilftaatsangestellten und ihrer Hinterbliebenen 160 Millionen Kronen, auf die
statutenmäßig zu den Versorgungsinstituten der früheren österreichischen Staatsbahnen zu leistenden
Staatsbeiträge 40°4 Millionen Kronen, auf Teuerungsaushilfen für pensionierte altösterreichische Zivil-
ftaatsangestellte und Staatsbahnangestellte zusammen 120 Millionen Kronen und auf übernommene
Abzüge 11*5 Millionen Kronen. Für einmalige außerordentliche Zuschüsse wurde mangels einer Norm
keine Vorsorge getroffen.

Der Aufwand für Heeres- und Marinepensionen ist im folgenden Kapitel dargestellt.
Liquidationskapitel D: „Gemeinsame Angelegenheiten Österreich-Ungarns": Der

Aufwand für Pensionen der Angestellten der Kabinettskanzlei ist mit 0'5 Millionen Kronen, der halb¬
jährige Liquidationsaufwand der liquidierenden, früher gemeinsamen k. u. k. Zentralstellen (Ministerium
des Äußern, Kriegsministerium, Gemeinsames Finanzministerium, Gemeinsamer Oberster Rechnungshof)
für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919 ist zusammen mit rund 920 Millionen Kronen
(hievon laufender Aufwand des liquidierenden Kriegsministeriums für Heer und Marine 75*4 Millionen
Kronen und für Vorschüsse auf Forderungen der Heereslieferanten 660 Millionen Kronen), endlich der

5») Stand der Staatsschulden Österreichs am 30. Juni 1919:
I. Staatsschulden vor 1867 . 5.065 Millionen Kronen,
II. Staatsschulden 1867 bis 1914 . 7.600 „ „
III. Kriegsschulden. 70.614 „ „

Summe. 83.279 Millionen Kronen.
Zu I. In den Staatsschulden vor 1867 ist auch der kapitalisierte Beitrag Ungarns zur allgemeinen Staats¬

schuld (1.349 Millionen Kronen) inbegriffen.
Zu III. Die Kriegsschulden gliedern sich wie folgt:

1. Kriegsanleihen.
2. Schulden an die Oesterreichifch-ungarische Bank:
a) Darlehen.
b) Kassenscheine.

3. Vorschüsse der Geldinstitute.
4. Markschulden.
5. Schulden in anderer Wahrung.

35.049 Millionen Kronen,

25.087
4.483
2.605
3.171

219

Summe der Kriegsschulden. 70.614 Millionen Kronen.

51) Von den Staatseisenbahnschulden ist ein Teil im Nominalbeträge von 3.017 2 Millionen Kronen mit
einem jährlichen Zinsen- und Tilgungserfordernis von l 508 Millionen Kronen bereits in den „Staatsschulden
Österreichs" (Liquidationskapitel A) inbegriffen. Der Rest der Staatseisenbahnschulden (sogenannte „Eisenbahnreffort¬
schulden"), die vormals im Etat des Eisenbahnministeriums dargestellt waren und jetzt im Liquidationskapitel B
zur Darstellung gelangen, haften nach dem Stande vom 31. Oktober 1918 mit einem Nominalbeträge von 5704
Millionen Kronen (einschließlich des Kapitalswertes der Einlösungs- und Pachtrentenschulden) aus und erfordern einen
jährlichen Dienst von 33°6 Millionen Kronen.

Die Gesamthöhe der Staatseisenbahnschulden beträgt somit Nominale 3.588'6 Millionen Kronen un.d erfordert
einen jährlichen Dienst von zusammen 185°4 Millionen Kronen.
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ganzjährige Aufwand für Heeres- und Marinepensioncn mit rund 175*1 Millionen Kronen veranschlagt,
woraus als Gesamterfordernis für Gemeinsame Angelegenheiten Österreich-Ungarns ein Gesamtbetrag
von rund 920*4 Millionen Kronen resultiert. Von diesem entfällt nach dem früheren Quotenverhältnisse
für die Beitragsleistungen beider Staaten der Monarchie auf Altösterreich 63*6 Prozent — rund
585*7 Millionen Kronen.

Liquidationskapitel E: „Verschiedene Liquid ationsaus gaben (Einnahmen)". Von den
in diesem Kapitel angcsetzten verschiedenen Liquidationsausgaben von zusammen 501*6 Millionen Kronen
entfallen auf den halbjährigen Aufwand der liquidierenden k. k. Zentralstellen 8*3 Millionen Kronen (hievon
Oberster Rechnungshof 0*3 Millionen Kronen und Ministerium für Landesverteidigung 8 Millionen
Kronen), aus Ausgaben für liquidierende Kriegszentralen. 160 Millionen Kronen, ans den halbjährigen
Aufwand der Sachdemobilisierung 240 Millionen Kronen, auf Münzverlust 60 Millionen Kronen (haupt¬
sächlich ans rückständigen Abrechnungen der früheren österreichischen Post- und Eisenbahnverwaltung);
von den verschiedenen Liquidations einnah men von zusammen 275*5 Millionen Kronen entfällt der
größte Teil aus die halbjährigen Einnahmen der Sachdemobilisierung 240 Millionen Kronen und aus
liquidierende Kriegszentralen 10 Millionen Kronen.

Zu den „Liquidierenden Kriegszentralen" ist zu bemerken: Die Liquidation einiger alt¬
österreichischer, kriegswirtschaftlicher Zentralen ist noch nicht abgeschlossen, zum Beispiel bei der Kriegs-
Getreide-Verkehrsanstalt, Kriegskaffeezentrale, Futtermittelftelle, Geos usw. Der altösterreichische Staats
beziehungsweise jetzt die Liquidatiousmasse ist statutenmäßig au dem Ergebnisse der Liquidation (Abgang
oder Überschuß) finanziell beteiligt. Da eine ziffermäßig genaue Erfassung der Gebarung mangels kon¬
kreter Daten nicht möglich war, wurden lediglich. Verrechnungspositionen in das Präliminare eingestellt,
und zwar als Ausgaben 160 Millionen Kronen, als Einnahmen 10 Millionen Kronen.

Über die Sachdemobilisierung ist zu bemerken: Auf dem Gebiete Deutschösterreichs sind einer¬
seits für die Finanzierung einiger liquidierender Kriegsbetriebe52) halbjährige Ausgaben von 160 Mil-
l'onen Kronen und halbjährige Einnahmen von 20 Millionen Kronen und andrerseits für die Liquidation
der Kriegsgüter halbjährige Ausgaben von 80 Millionen Kronen (hauptsächlich für die Erfassung,
Sicherung, Verwahrung, Verwaltung und Verrechnung der Kriegsgüter bis zum Zeitpunkte ihrer
Verteilung) und halbjährige Einnahmen von 220 Millionen Kronen (hauptsächlich aus dem Erlöse der
Kriegsgüter einschließlich der Verrechnungswerte der von den einzelnen Nationalstaaten zur Verwertung
übernommenen Kriegsgüter) zu erwarten. Hienach ergibt sich bei den liquidierenden Kriegsbetrieben ein
halbjähriger Abgang von 140 Millionen Kronen, hingegen bei der Liquidation der Kriegsgüter ein
halbjähriger Überschuß von 140 Millionen Kronen. Der Abgang und Überschuß wird unter die beteiligten
Nationalstaaten aufzuteilen sein, vorausgesetzt, daß auch die übrigen Nationalstaaten bei der Abwicklung
und finanziellen Verrechnung der auf ihrem Gebiete durchgeführten Sachdemobilisierung nach analogen
Grundsätzen — wie Deutschösterreich — Vorgehen, und ein entsprechender Anteil des von den übrigen
Nationalstaaten bei der Sachdemobilisierung erzielten Ertrages dem deutsch österreichischen Staat zuerkannt
werden wird.

Schließlich ist festzustellen: Soweit Liqnidationsausgaben (Einnahmen) als Liquidationsgebarungen
nicht ziffermäßig gesondert erfaßt und im Liquidationsbudget dargestellt werden konnten, sondern
in den dcutschösterreichischen Verwaltungsausgaben (Einnahmen) unter den Kapiteln 1 bis 34 mitent¬
halten sind, wird der aus der Liquidationstätigkeit Deutsch Österreichs resultierende Teil solcher Ausgaben
von der Liquidationsmasse an die deutschösterreichische Staatsverwaltung rückzuersetzen sein, wogegen der aus
>er Liquidationstätigkeit Deutschösterreichs resultierende Teil solcher Einnahmen von der deutschösterreichischen

Staatsverwaltung an die Liquidationsmasse abzuführen sein wird. Zu diesem Zwecke wird uuvorgreislich
der seinerzeitigen Abrechnung - mit den Nationalstaaten im Liquidationsbudget unter Kapitel E
„Verschiedene Liquidationsausgaben(einnahmen)" als Verrechnungsansatz für „Verwaltungsausgaben
Deutschösterreichs für Liquidationszwecke (Rückersatz aus der Liquidationsmasse)" ein Ausgabenbetrag
von 30 Millionen Kronen und für „Verwaltungseinnahmen Deutschösterreichs aus der Liquidation
(Abfuhr an die Liquidationsmasse)" ein Einnahmenbetrag von 18 Millionen Kronen eingestellt; diesen
Ansätzen stehen als Gegenposten korrespondierende Beträge im deutschösterreichischen Etat der Kassenverwaltung
(Kapitel 18, Titel 4) gegenüber.

-2) Arsenal Wien, Wörtherwerk, Jndustriewerk Fischamend, Wöllersdorfer Werk, Siegersdorser Depots, Staats--
sabrik Blumau re.
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Gruppe XXI „Pauschalreserve":
Wie bereits im Eingang des III. Abschnittes hervorgehoben wurde, sind die finanzgesetzlichen Ansätze in

den Gruppen I bi^ XX-(Kapitel 1 bis 35) im wesentlichen auf jenes Staatsgebiet abgestellt, das der
zeit tatsächlich vom deutsch österreichischen Staate verwaltet wird („Klein-Deutschösterreich"). Um für den
Zeitpunkt der tatsächlichen politischen und wirtschaftlichen Angliederung der strittigen deutschen Siedlungs¬
gebiete an Deutschöstereich eine präliminarmäßige Vorsorge bereit zu halten, wurden die Staatsausgabensein¬
nahmen), die für die derzeit der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete (insbesondere
Deutschböbmen, Sudetenland, Südböhmen, Südmähren und einige südliche Randgebiete) schätzungsweise
zu gewärtigen sind, in der letzten Gruppe XXI mit Pauschalbeträgen angesetzt, deren Aufteilung aus
die einzelnen Etats aus der Hauptübersichtstabelle (Seite 36 und 37) zu entnehmen ist. Für die
Begründung des Ausmaßes dieser Pauschalbeträge gelten im allgemeinen sinngemäß die textlichen
Erläuterungen für die Gruppen I bis XX.
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V. Abschnitt: Präliminarmäßige Überschüsse oder Abgänge der einzelnen
Verwaltungszweige.

Auf Grund der finanzgesetzlichen Ansätze werden die bereits im vorhergehenden Abschnitt erläuterten
Rohausgaben und Roheinnahmen der einzelnen Etats in der folgenden Tabelle A kapitelweise und in
der folgenden Tabelle B systematisch nach den wichtigsten Unterteilungen zergliedert dargestellt; die
hieraus sich ergebende Differenz stellt den präliminarmäßigen Überschuß oder Abgangs dar.

ff Born präliminarmäßigen Überschuß oder Abgang unterscheidet sich wesentlich der wirtschaftliche Reinertrag
der Monopole und Staatsbetriebe, der im folgenden VI. Abschnitt dargestellt wird.
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Tabelle A prm V. Ao schnitt.

Tabelle A.

11
12

13

14
15
16
17
18

19
20

21

22
23
24

*) Zergliederung siehe Tabelle 8.

1 Dlierfte ~olf§organe 4,636.100 
600.000 

69 

1- lNnnaljmen 

'. 2 @ericl)te önentlid]en ffiecijte$ . 
3 6'±aagred)nung~'(Jo r . ' 486.500 

4,636.100 
600 . .000 
486.500 

161,515.570 
36,120.790 

2,200.000 ' 
. I 22,223.000 ' 

4 ®taaElfc'L)ulb ~eutfcl)öfterreic9§ 

5 Übertoeifungen 
6 9,Senfibnen ~eutjd)öf±erretd)~ 
7 ~taagfa;nölet. 

1

I I ;snnete~ unO Uttle"iC\lI: 

8 ~taaHlamt für ,snneres-unb Unterrid)t 
9 ,snnerei3 

10 Unterricl)t 
11 ~unft 
12 ~uItU$ 

(Summe (~at>ite1 8-12) . 

13 ,suf±i&. 

14 
15 
16 
17 
18 

U:inanöen: 

%inan&betilJUUung 
Öffentlicl)e 2ffigaoen *) 
W(onot'ole *) 
@)taatsbrucrerei unb W(ünä,toefen *) 

Sl'affenbertoaHung 

~umme (~a+>itel 14-18) . 

2 a n b~ u n b u: 0 r ft tu i rtf c9 a f t : 
/ 19 2anbi1)irtld)art 

20 ~orftlvirtlcl)aft 

161,545.670 -
36,120.790 

5,000.000 
26,131.000 

30.100 

2,800.000 
3,908.000 

I.------~-I---------I~--------

3,220.080 2.500 . 3,.217.580 
' 10~,096.420 !,619. ~301' . . . . .. 104,476.690 

30,992.210 , u,202.c61 ...... 32,789.349 
' 3,225.789 246.736 . . . . .. 2,979.053

1 

12,962.808 1,894.7501...... 11,068.058 

=16~ ~~~5'77i,~.-.-.~.-~ 154,530.730 

33,454.020 2,227.836 , . 31,226.184 
---------1,---------1----------1----------

38,292.929 802.474 
13,923.100 1.030,118.890 1.016;195.790 

174,003.:1,20 456,267.500 282,264.380 
16,948.400 22,593.500 ' 5,645.100 
23,798.300 34,905.591 11,107.291 

37,490.455 

~---~~!iI 

266,965.849 1.544,687.955 1.277,722.106 . 1, 

28,710.113 
17,671.985 

--~--I-----I 

I , 

~1,.17.L~9~ 1 
7,538.720 

32,378.540 14,706.655 

~umme (~a~itef '19 unh 20) . 46,382.098 39,917.260 
-----I!----------I---------I~ 

6,464.838 
\ 

21 

22 
23 
24 

~anbe1, @etueroe, ,snbuftrie unb 
mauten: 

~taagamt für ~anbel, @etoerbe, ~nbuftrie 
unb mauten 

~anheI, @etoeroe unh ~nbuftrie 
mergtoejen . ' . 
mauten 

6,.803.083 44.400 6,758.683 
16,259.653 1,819.918 14,439.735 
13,171.998 12,599.350 572.648 
55,328.311 727.030 54,601.281 . 

.~~c_~~_,I-~~-~I_--~~-

(Summe (~alJi±e1 21-24) . § ___ 9_1_,5_6_3_.0_4_5
11 
___ 1_5_,l_'9_0._6_98_

t 
_________ · \_I __ 7_6_,_3_7_2_.3 __ 4_7 1 

I 

I 
~-

*) ,8ergHeberung fie~e %aoeUe B. 
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Fortsetzung der Tabelle A zum Y. Abschnitt.

/

70 · 330 ber ~ei1agen. 

%ort)et ung her %abH1e A öum V. mbid)nitt. 

I 

\ 

ffio~" ~räHminanlt(i"f3ig er 

~ tat 
2Iu~gaben 

I 
~tnna1)men Üoerfcl)uf'J 

I 
2I.bgang >-> 

I "" ;1:j 
.P-
d sr, r 0 n e n ~ 

25, 60öiale ?Bertvaltung 351,775.599 1,281.335 350,494.264 
26 ill:uf'Jeres , !' 5,665.435 200.000 5,465.435 
27 S)eerwejen '. 427,344.256 4,808.381 422,535.875 
28 ~o!f5emii~rung . ~ 16,151.700 26.000 16,125.700 

-

! ?Berfe~r i3 tv ef cn: 
29 6taatsamt für ?Berfe~r5tve)en 6,217.540 122.,330 6,095.210 
30 (Hfenba~nen I' 966,995.130 591,437.780 375,557.350 
31 6c9iffa~rt 844.11Ö . 216.640 627.470 
32 $oftbertva1tung 185,813.996 196,285.388 10,471.392 

6umme (sralJitel 29-32) . 1.159,870.776 788,062.138 371,808.6~8 

33 6oöiaIifierung5fommilfion . 540.000 . 540.000 
34 ~riegsmaf)na9men . 2.571,090.000 71,'352.500 2:499,737.500 

6umme..(~a.pitef 1-34) . 5.366,820.145 2.481,458.780 2.885,361.365 

-
35 2iquihationsanteil . 1.180,105.022 66,821.834 1.113,283.188 

6umme (sralJitel 1-35) . 6.546,925.167 2.548,280.614 3.998,644.553 

\ 

- ~auld)ale für Me ber beutfd)öfterreid)ifc'f)en 
mertvaftung entöogenen ®ebiete _ . . . . . 1.894,870.142 906,119.511 988,750.631 

{ 

®:efamtfumm:e (~aJ.'1tel 1-36) . 8.441,795.309 3.454,400.125 4.987,395.184 

I 

, 

'\ 

, , 

\ 

, 

I 

I ' 

/ 
.I; 

~----------------------------~----------------------------------------~--~ 
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Tabelle B* Tabelle B umt T. Abschnitt.

330 ber ~ctfagen. 

Unterteilung en 

I . :Wff:enUhip~ Jlbgalr:en: 

a) mca ffte u ern: 

@runbfteuer , 

~auflHaffenfteuer , 

~au5öini3fteuer, , 

5.\Jro&ent1ge ®teuer 

b) ~ e r fon II 11t e u ern: 

5ll11gemdne Q;YltJeroffeuer . 

~efonbere Q;rtuerufteuer 
) ' ffientenfteuer. , 

Q;infommenfteuer 

~efolbungi3f±euer 

%antiemenfteuer 

c) !l:tiegi3fteuet 

d) ~rotauflage 

e) 9ee 0 eng e 0 ii '9 ren 

@)umme a) , 

61tnnne b) , 

6umme 1 , 

2. lliiUt ' , , . , , , 

~ra.nnttuehtfteuer , 
~ierfteuer, , , 

3uderfteuer , , 
WHnera1ölfteuer 
3iinbmlttelfteuer 

®4iaumweinfteuer 
~einft~er , , , 

~iirtrag , 

i 
I 
, . 

I ffiol, ,, 

91ui3gauen 
! 

Q;inna'9men I I 
.~ r 0 

-

! 

34,381.000 

2,467.000 

78,607.000 

3,686.000 

119,141.000 

39,446.000 

55,656.160 

24,194.000 

117,040.000 

6,520.000 

7,897.000 

250,753.160 

117,000.000 

56,767.630 

1,721.000 

5,363.300 545,382.790 

830.000 67,060.000 

30,210.000 

16,000.000 

79,000.000 

3,200.000 

.' 6,000.000 

2,500.000 

~2,OOO.000 

178,910,000 

71 

---

Ii 
\15riiHminarmciutger 

ÜUetic9l.tU 
I 

\ 5llbgang 

1t e n 

: 

I 

' . 

, 

- , 

' . 

, 

.. 
540,019.490 I 

I 

66,230.000 

-

, . 

'. 

' - , 

. 1-
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Fortsetzung der Tabelle B zum V. Abschnitt.

*) Vom präliminarmäßigen Überschuß oder Abgang unterscheidet sich wesentlich der wirtschaftliche
Reinertrag der Monopole und Staatsbetriebe, der im folgenden VI. Abschnitt dargestellt wird.

I

72 330 ber Q3cifagen. - Slnnftituieienbe 9latitlttlllut~fanunluyg •. 

U:ortfe~ung ber %aueUe B öum v. SZrolc1}nitt. 

Unterteilungen 

-

iY1eif c1}fteuer 
mnienber5e~rung5fteuer 

IDCineral1t1aff erfteuer 

~erfc1}iebene @tnna1jmen 

4. ®:eltüfrr:en: 

6tem.):Je1 
ffiec1}±$gelJü'tjren 

%a~en 

@ifenba'tjnberfe~ri3fteuent . 

$un5ierung5gebfr1jren ' . ' 

Übertrag . 

6umme 3 . 

$riiHminarmiifliger 

Wuog.lien I @inn·4men I Ülierjdjuli I Wlig.ng 

~ 

.' 

3,270.000 

~ r 0 n ' e n 

178,910.000 

1,400.000 

5,500.000 

2,300.000 

150.000 
~ 

·188,260.000 

26,000.000 

120,000.000 

2,200.000 

80,800.000 

416.100 

.1-.--

184,990.000 

6umme 4 . . __ 4,459.800 229,416.100 _224)J56.300 ~I 

Dffentlicye mbgaben ®umme I. 13,923.100 1.030,118.890 1.016,195.790 

%abaf 

6a15 . 

6ü13ftoffe 
6taatsfotteri en 

*) 

, 97,240.000 327,815.200 230,575.200 

22,803.500 47,259.700 24,456.200 

5,080.000 15,010.000 9,930.000 

· 48,879.620 66,182.600 17,302.980 

6umme II . 174:,003.120 456,267.500 282,264:.380 

- ·----111 

*) 

---l------Ii 

III. ~faahdr:eltirlre~): '~) *) 
I 

6taagbrucrerei . 15,326.000 20,843.2QO 5,517.200 
/ 

IDCitn51t1efen 1,622.400 1,750.300 127.900 

iYorfte unb $tJomänen be5 6taate~ 14,143.910 27,514.250 13,370.340 

iYorfte u~b ~omiinen be5 ffiefigioni3fonM . 2,537.160 - 4,864J~90 2,327.130 

IDCo ntanb etden e 11,976.220 12,185.320 209.100 

6taatsba'tjnen 709,881.330 589,362.430 120,518.900 

~obenleebam.):Jfic1}iffa1jrt 805.010 214.400 590.610 
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VI. Abschnitt: Voraussichtlich wirtschaftliche Erfolge der Monopole
und Staatsbetriebe im Verwaltungsjahr 1919/20.

Die in den Ressortkapiteln erscheinenden Ansgaben (Einnahmen) der einzelnen Verwaltnngszweige und
Betriebe umfassen nicht deren Gesamtausgaben (Einnahmen), da ein nicht unbedeutender Teil der in
den betreffenden Ressorts erwachsenden Ausgaben (Einnahmen) — dem Aufbau des Budgets ent¬
sprechend — nicht im Etat dieser Ressorts, sondern in anderen Etats dargestellt werden mußten. So
zum Beispiel sind die bedeutenden Ausgaben für Pensionen sowie für Kriegshilfsmaßnahmen zugunsten
des Personals nicht unter den Ausgaben des Ressortetats, sondern — von wenigen Ausnahmen
abgesehen *) — im Etat der Pensionen (Kapitel 6 und 35), beziehungsweise der Kriegsmaßnahmen
(Kapitel 34, Titel 9) für alle Staatsverwaltnngszweige zusammen vereinigt veranschlagt. Ferner
sind Münzgewinne und Münzverluste, die aus der Gebarung mit ausländischen Valuten entstehen,
zum großen Teile nicht im Ressortpräliminare, sondern im Etat der Kassenverwaltung dargestellt.
Auch sind gewisse Ausgaben, die einzelnen Ressorts aus der Mitbesorgung von Verwaltungsgeschäften
anderer Ressorts erwachsen, im Etat des geschäftsführenden Ressorts, nicht aber im Etat jenes Ressorts,
für dessen Zwecke die Ausgaben erwachsen, inbegriffen;ff andrerseits erleiden einzelne Ressorts Einnahmen¬
ausfälle dadurch, daß sie auf Einnahmen im Jntereffe anderer Ressorts verzichten müssen. ff Schließlich
bringt das Budget lediglich die voraussichtlichen Geldgebarungen, nicht aber auch die voraussichtlichen
Sachgebarungen und Änderungen im Vermögensstamme zum Ausdruck. Dieser Umstand fällt namentlich
bei den Monopolen und Staatsbetrieben schwer ins Gewicht.

Aus allen diesen Gründen drücken die im vorhergehenden Abschnitte V aus den Rohausgaben
und -einnahmen ermittelten Beträge des präliminarmäßigen Überschusses oder Abganges nicht das
wirtschaftliche Endergebnis des betreffenden Verwaltungszweiges aus. Dieses läßt sich allerdings nicht
genau feststellen, da die hiezu notwendigen exakten Unterlagen fehlen.

In der folgenden Tabelle wurde jedoch zum erstenmale versucht, das voraussichtliche wirtschaftliche
Endergebnis wenigstens für die Monopole und Staatsbetriebe — soweit überhaupt Unterlagen hiefür
gewonnen werden konnten —ff schätzen. Bei dieser Aufstellung wurden im Sinne der obigen Dar¬
legungen zu den etatmäßigen Ressortausgaben auch die obgedachten in anderen Etats veranschlagten
Ausgaben, soweit sie ziffermäßig erfaßt werden konnten (insbesondere Kriegsmaßnahmen) hinzugeschlagen,
wobei allerdings nur rohe und leider auch nur ganz unzulängliche Schätzungsbehelse verwertet werden
konnten. Auf die Vermögensänderungen konnte bei der folgenden Aufstellung nur insoweit Bedacht
genommen werden, als Schatzungsgrundlagen vorhanden waren.5)

Die in der folgenden Tabelle ermittelten Beträge des voraussichtlichen wirtschaftlichen Erfolges
(Ertrag oder Einbuße) stellen sich daher nur als das Ergebnis eines Versuches dar, auf Grund der
Prüliminaransätze wenigstens ein oberflächliches Bild über die wirtschaftliche Rentabilität der Monopols-
Verwaltungen und Staatsbetriebe zu erlangen; eine Gewähr für Vollständigkeit und Verläßlichkeit der
in der Tabelle erscheinenden Beträge kann allerdings nicht übernommen werden, da — wie oben
betont — viele Schätzungsunterlagen fehlen oder nicht vollständig waren.

Aus der Tabelle ergibt sich, daß die Monopolsverwaltungen einen voraussichtlichen Ertrag von
zusammen 255*8 Millionen Kronen (hievon Tabak allein 210*5 Millionen Kronen), die Staatsbetriebe
hingegen einen Abgang von zusammen 581'9 Millionen Kronen (hievon Staatsbahnen allein 416°5 Mil¬
lionen Kronen) aufweisen.

ff Nur die Lohnzuschläge für die Staatsbahn- und Montanarbeiter, ferner die Teuerungsmaßnahmen für die
Angestellten des Postsparkassenamtes sind in den betreffenden Etats, hingegen alle übrigen allgemeinen Teuerungs-
Maßnahmen unter den Kriegsmaßnahmen dargestellt.

ff Sa zum Beispiel sind im Betriebsetat der Staatsbahnen und der Post-, Telegraphen- und Fernsprech¬
anstalt auch bedeutende Ausgaben für verschiedene Leistungen zugunsten anderer Berwaltungszweige mitenthalten.

3) Zum Beispiel bei der Postanstalt Portofreiheiten, bei den Staatsbahnen Fahr- und Frachtbegünstigungen.
ff So zum Beispiel konnte die Höhe der Münzverluste und Münzgewinne aus der Gebarung mit auslän¬

dischen Valuten, die insbesondere bei Tabak eine große Rolle spielen, sowie viele andere der obgedachten Ausgaben
nicht erfaßt werden.

ff Über die Vermögensänderungen, insbesondere bei Tabak, Forsten und Domänen, sowie Staatsbahnen
liegen ausreichende Schätzungsgrundlagen nicht vor.
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Tabelle;u:n VI- Abschniit.

Uber-
über die Eriragsvoranschläge der

für das Verwaliungs-

') Unverbindliche Schätzungen.
2) Hauptsächlich Teuerungszuwendungen an das Personal (Kriegsmaßnahmen).
3) Verläßliche Schätzungen über das Vermögen und die Bermögensänderungen liegen nicht vor.
V Einnahmenentgang aus Portofreiheit der nicht staatlichen Organismen.
Ü Der Einbuße der Staatsbahnen stehen die auf Staatsbahnlinien einzuhebenden Eisenbahnverkehrssteuern

(65 Millionen Kronen) gegenüber, die unter den öffentlichen Abgaben (Kapitel 15, Titel 4, 8 4) veranschlagt sind.

i
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VII. Abschnitt. Entwurf des Finanzgesetzes.

Artikel 1 setzt die gesamten Staatsausgaben auf. 8.441,795.309 K
fest, und zwar:

Für die in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden Gebiete mit . . . 6.546,925.167 K
und für die der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete mit ... 1.894,870.142 XL

Artikel 2 verbietet jede Änderung der Verwendungszwecke innerhalb aller Ausgabenbeträge.

Artikel 3 setzt die Staatseinnahmen auf. 3.454,400.125 K
fest, und zwar:

Für die in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden Gebiete mit . . . 2.548,280.614 K
und für die der deutschösterreichischen Verwaltung entzogenen Gebiete mit . . . 906,119.511 Li.

Aus der Gegenüberstellung der für die in deutschösterreichischer Verwaltung stehenden
Gebiete festgesetzten Staatsausgaden und der Staatseinnahmen ergibt sich ein Gebarungsabgang
von 3.998,644.553 oder rund . . . .. 4.000,000.000 K.

Zur Bedeckung dieses Abganges werden Kreditoperationen in Aussicht genommen, von denen
Artikel 5 handelt.

Artikel 4 erteilt der Staatsregierung die Ermächtigung zur Einhebung von Steuern, Abgaben
und Gefällen nach den bestehenden Normen.

Artikel 5 erteilt dem Staatssekretär für Finanzen drei Ermächtigungen:
1. Ermächtigung zu Kreditoperationen bis zum Höchstbetrage von 4.000 Millionen Kronen zur

Beschaffung der Mittel für die Bedeckung des präliminarmäßigen Abganges von rund 4.000 Millionen
Kronen, welche sich aus den finanzgesetzlichen Ansätzen für die in deutschösterreichischer Verwaltung
stehenden Gebiete ergibt;

2. Ermächtigung zur Prolongation oder Umwandlung von im Laufe des Verwaltungs¬
jahres fällig werdenden Schuldbeträgen; \

3. Ermächtigung zur Übernahme von Garantien zur Befriedigung unabweisbarer Bedürfnisse.
Neben der Anlehensermächtigung des Artikels 5 bleiben die in § 1, Punkt 2 und in § 3

des Gesetzes vom 2. April 1919, St. G. Bl. Nr. 216 und mit Spezialgesetzen erteilten Kredit¬
vollmachten aufrecht. Die prolongierten, umgewandelten und garantierten Betrüge, dann jene, die
zur Tilgung bestehender Schulden verwendet werden, sind in den Höchstbetrag von 4.000 Millionen
Kronen nicht einzurechnen. Schließlich weist Artikel 5 den Staatssekretär für Finanzen an, periodisch
über die getroffenen Maßnahmen der Nationalversammlung zu berichten.

Artikel 6 beschränkt die Verwendungsdauer aller bewilligten Kredite auf das laufende Verwaltungs-
jahr, das ist bis 30. Juni 1920, mit Ausnahme der Kredite für stehende Bezüge und für Leistungen
welche sich aus Rechtstitel gründen.

Artikel 7 räumt dem Staatssekretär für Finanzen zunächst das Verfügungsrecht über bewegliches
und unbewegliches Eigentum, dann über Forderungen aller Art, soweit hierüber vormals k. k. öster¬
reichische und k. u. k. gemeinsame Behörden, Ämter und Anstalten verfügungsberechtigt waren, ein und
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ermächtigt ihn ferner zur Vornahme von Rechtsgeschäften an unbeweglichem Staatseigentum in einem
durch die Verhältnisse bedingten Ausmaße.

Artikel 8 ermächtigt die Staatsregierung zu Vorkehrungen für Einführung der elektrischen Zug¬
förderung auf den Linien der deutschösterreichtschen Staatsbahnverwaltung im Rahmen der für diese
Zwecke im vorliegenden Staatsvoranschlag (Kapitel 30, Titel 9) vorgesehenen Mittel von 60 Millionen
Kronen.

Artikel 9 enthält Bestimmungen über Wirksamkeitsbeginn und Vollzug des Gesetzes.
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Anhang A.

Versuch der Erfassung der vorübergehenden Staatsausgaben und Staats¬
einnahmen 1919/20.

(Zu den Erläuterungen Seite 51.) 
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Anhang B.

Gesetz vom 4. Juli 1919 über die Führung des Staatshaushaltes
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919 (St. G. Bl. Nr. 344).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

(1) Die Staatsregierung ist ermächtigt, die Steuern, Abgaben und Gefälle, dann die sonstigen Staats¬
einnahmen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919 nach den bestehenden Normen einzuheben.

(2) Die Staatsausgaben sind während dieser Zeit auf Rechnung des gesetzlich festzustellenden Staats¬
voranschlages für das Verwaltungsjahr 1919/20 zu bestreiten.

8 2.
(1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 1, Punkt 2, und des § 3 des Gesetzes vom 2. April 1919,

St. G. Bl. Nr. 216, über Kreditoperationen, und der mit Spezialgesetzen erteilten Kreditvollmachten ist
der Staatssekretär für Finanzen ermächtigt:

1. Die Mittel für alle durch normale Staatseinnahmen nicht bedeckten Staatsausgaben bis zuni
Betrage von 2.000 Millionen Kronen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919 durch Kredit-
vperationen zu beschaffen.

2. Die in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919 fällig werdenden Beträge der deutsch-
österreichischen Staatsschuld zu prolongieren oder umzuwandeln.

3. Zur Befriedigung unabweisbarer Bedürfnisse Garantien zu übernehmen.
(2) Die in § 1, Punkt 1, des Gesetzes vom 2. April 1919, St. G. Bl. Nr. 216, erteilte Er¬

mächtigung erlischt mit 30. Juni 1919.
(3) Insoweit Kreditoperationen zur Prolongierung, Umwandlung oder Tilgung bestehender Schulden

vorgenommen werden, sind sie bei Anwendung der Bestimmung des Absatzes 1, Punkt 1, über den
zulässigen Höchstbetrag von Kreditoperationen außer Anschlag zu lassen; ebenso sind die Beträge der
gemäß Absatz 1, Punkt 3, übernommenen Garantien in den angegebenen Höchstbetrag nicht einzurechnen.

(4) Der Staatssekretär für Finanzen hat über alle getroffenen Maßnahmen der Nationalversammlung
periodisch, mindestens vierteljährig in Sammelreferaten zu berichten.

8 3.
(1) Der Staatssekretär für Finanzen ist ermächtigt, in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919

über bewegliches und unbewegliches Eigentum, dann über Forderungen aller Art, soweit hierüber vormals
die k. k. österreichischen und k. u. k. getneinsamen Behörden, Ämter und Anstalten das Versügungs-
recht hatten, auf dem Gebiete Deutschösterreichs unmittelbar zu verfügen und alle hiezu notwendigen
Anordnungen zu treffen.

(2) Der Staatssekretär für Finanzen ist weiters ermächtigt, in der gleichen Zeit ohne vorausgehende
besondere Zustimmung der Nationalversammlung gegen nachträgliche Rechtfertigung:

1. Unbewegliches Staatseigentum, soweit es während des Krieges für Zwecke des Krieges oder
der Kriegsfürsorge erworben wurde, ohne Rücksicht auf den Gesamtwert und den Schätzwert des
einzelnen Objektes zu veräußern;

6

330 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 81 von 82

www.parlament.gv.at



m

82 330 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

2. im übrigen unbewegliches Staatseigentum bis zum Gesamtwert von 1,000.000 K zu veräußern,
falls der Schätzwert des einzelnen Objektes 200.000 K nicht übersteigt;

3. unbewegliches Staatseigentum mit Dienstbarkeiten bis zum Gesamtwert von 200.000 K zu
belasten, wenn der Wert des einzuräumenden Rechtes int einzelnen Falle 50.000 K nicht übersteigt;

4. den im Nutzgenuß von Staatseisenbahnen stehenden Gesellschaften den Verkauf entbehrlicher
Staatseisenbahngrundstücke gegen angemessene Entschädigung des Staatsschatzes für das Aufgeben des
Eigentumsrechtes auch dann zu bewilligen, falls der Schätzwert des einzelnen Objektes 200.000 K
übersteigt und

5. unbewegliches Staatseigentum mit Baurechten zu belasten.

ß 4.

Der Staatsrechnungsabschluß für die Verwaltungsperiode vom 1. November 1918 bis
30. Juni 1919 ist in der Form einer Gebarungsnachweisung zu erstellen. Deren Gliederung hat sich dem
Schema des Staatsvoranschlagsentwurfes für das erste Halbjahr 1919 unter Bedachtnahme auf
die bis zum 30. Juni 1919 eingetretenen Änderungen im staatlichen Verwaltungsorganisnms anzupassen.

§ 5.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes, das am 1. Juli 1919 wirksam wird, ist der Staatssekretär
für Finanzen betraut.

Sech m. p.

Fink m. p. Schumpeter m. p.

Staatsdruckerei. 82S6is
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